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Erläuterungen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan mit Eingriffsregelung 

und artenschutzrechtlicher Prüfung 

 

1. Einleitung 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) beschreibt und bewertet die verschiedenen 

Landschaftspotentiale, stellt Eingriffssituationen dar und bezeichnet Maßnahmen im Sinne 

der Landschaftspflege (hier: Vermeidung, Minimierung und Ausgleich in Form eines Rekul-

tivierungskonzeptes bzw. Folgenutzungskonzeptes). 

 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Firma Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG verfügt über eine Genehmigung 

zum Abbau von Muschelkalk auf einer Fläche von ca. 6,27 ha auf der Gemarkung Kämpfel-

bach-Ersingen im Enzkreis.  

Im nördlichen und nordöstlichen Bereich der genehmigten Abbaugrenze schließt sich die 

geplante Erweiterungsfläche von ca. 4,4 ha an. Das gesamte Abbaugelände befindet sich in 

einem für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe als schutzbedürftig ausgewiesenen Bereich 

des verbindlichen Teilregionalplanes „Rohstoffsicherung“ des Regionalverbandes Nord-

schwarzwald und im gültigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Kämpfelbachtal. Eine intensive Abwägung der Schutzgüter hat demnach bereits schon im 

Vorfeld stattgefunden. 

Antragsgegenstand ist nun die Erweiterung des genehmigten Gesteinsabbaus um die im 

Rohstoffsicherungskonzept ausgewiesenen Flächen. 

Die zu erwartenden unvermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

im Sinne des § 14 NatSchG Baden-Württemberg müssen gemäß § 15 BNatSchG in geeigneter 

Weise vermindert und ausgeglichen werden. 

 

1.2 Inhalt und Methodik 

Da durch die vorgesehene Erweiterung des Steinbruchs ein größerer Eingriff in Natur und 

Landschaft stattfindet und die genehmigte Rekultivierung geändert werden muss, wird für den 

Landschaftspflegerischen Begleitplan die gesamte Abbaufläche von rund 10,7 ha bearbeitet 

(s. Deckblatt und Abb. 1-1). Die überarbeitete Rekultivierungsplanung übernimmt natur-

schutzfachlich hochwertige Strukturelemente der 2004 genehmigten Planung (z.B. 

Felswände). Auch alle anderen am 1. Juli 2014 und am 11.07.2017 im Landratsamt Enzkreis 

besprochenen Änderungen bzw. Aktualisierungen werden berücksichtigt. 

Es werden in diesem LBP die Schutzgüter „Boden“, „Wasser“, „Arten und Lebensgemein-

schaften/ Biotoptypen“, „Klima und Luft“ sowie „Landschaftsbild und Erholung“ bearbeitet. 

Das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ wird nur überschlägig behandelt. 
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Das Artenschutzrecht erhält mit der Einführung der sog. „speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung“ (saP), formuliert in § 44 BNatSchG für streng und besonders geschützte Arten, 

einen neuen Schwerpunkt.  

Diese Regelungen müssen für die gesamte Eingriffsfläche berücksichtigt und abgeprüft 

werden. Deshalb fanden für die gesamte Fläche und das relevante Umfeld faunistische und 

floristische Untersuchungen nach allgemein anerkannten Standards statt (s. jeweilige 

Methoden-Beschreibung in den entsprechenden Kapiteln), die es ermöglichen, einerseits den 

Eingriff zu bewerten und andererseits die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu planen und 

in der Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut „Arten und Lebensgemeinschaften/ Biotop-

typen“ zu verwenden. 

Das Schutzgut „Landschaftsbild/Erholung“ wird gemäß „Leitfaden zur Eingriffsregelung bei 

Abbauvorhaben“ (MLR, 1997) über die Biotoptypen behandelt. 

 

1.3 Bestimmung des räumlichen Untersuchungsbereiches 

Der 2004 genehmigte Kalksteinbruch der Fa. Sämann GmbH & Co.KG befindet sich ca. 7 km 

nordwestlich von Pforzheim und ca. 1,5 km südwestlich von Ersingen, an der Bundesstraße 

10 (B 10), in den Gewannen „Bei der Viehfahrt“ und „Krausenäcker“. Der beantragte 

Erweiterungsbereich schließt nördlich, östlich und südöstlich unmittelbar an. 

Das Untersuchungsgebiet für den vorliegenden LBP orientiert sich an topographischen 

Verhältnissen, vorhandenen raumbildenden Landschaftsstrukturen sowie an der Reichweite 

der von der Planung ausgehenden Wirkungen auf Natur und Landschaft. Die Größe des 

Untersuchungsgebietes wurde so gewählt, dass sinnvolle Aussagen und Bewertungen zur 

Eingriffssituation möglich sind. 

Die Lage des Vorhabenbereiches und des Untersuchungsraumes kann der Abbildung 1-1 

entnommen werden. In dieser Abbildung sind auch die verschiedenen geschützten 

Landschaftsbestandteile dargestellt, die in Kap. 1.4 ausführlich beschrieben werden. 

 

Abb. 1-1 Steinbruch-Erweiterung 

Kämpfelbach-Ersingen: 

Darstellung des Untersuchungs-

gebietes für das Schutzgut 

„Lebensräume von Tieren und 

Pflanzen“ = grün; Abbaugebiet = 

rot; FFH-Gebiet = blau 

schraffiert; geschützte 

Offenland-Biotope = hell rot; 

geschützte Waldbiotope = 

dunkelgrün (maßstabslos). 
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1.4 Schutzgebietsausweisungen 

1.4.1 Naturpark 

Das Gebiet liegt in keinem Naturpark. Die nördliche Grenze des Naturparks „Schwarzwald 

Mitte/Nord“ liegt knapp 3 km südlich bei Pforzheim, Höhe „Wilferdinger Höhe“. 

 

1.4.2 FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet (NSG) 

Das Vorhabengebiet hat weder Anteil an einem Natura 2000- noch an einem Naturschutz-

Gebiet. 

Westlich und nordwestlich des Vorhabengebietes liegt das Naturschutzgebiet „Ersinger 

Springenhalde“ (NSG Nr. 2.057; VO vom 29. Juni 1982), das Teil des FFH-Gebietes 

„Pfinzgau Ost“ (FFH-Gebiet Nr. 7017-341) ist. Diese Gebiete liegen knapp 100 m vom 

Vorhabengebiet entfernt. Aus diesem Grund muss eine FFH-Vorprüfung (FFH-VorP) mit 

Hilfe des Formblatts zur FFH-VorP in Baden-Württemberg durchgeführt werden. Sie befindet 

sich auf Anraten der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Enzkreis im Anhang I 

zu diesem LBP. 

Zur Erläuterung der Inhalte des Formblattes werden in diesem Kapitel folgende 

Informationen vermittelt. 

Das FFH-Gebiet ist insgesamt ca. 1.789,1 ha groß und liegt auf den Gemarkungen von 

insgesamt neun Gemeinden des Enzkreises und der Stadt Pforzheim. 

Als Lebensraumtypen (LRT) sind gemeldet: 

LRT-Code Lebensraum 

6210 Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände*) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

7220 Kalktuffquellen* 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

9150 Orchideen-Buchenwald 

9180 Schlucht- und Hangmischwälder* 

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide* 

fett* – prioritärer Lebensraum 

In der Kurzbeschreibung des Schutzgebiet-Steckbriefs für das FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“ 

heißt es:  

Pfinzgaulandschaft mit typisch kleinteiligem Mosaik aus Wald, Wiesen- und 

Magerrasengebieten und Extensivweiden, Streuobstbestände mit alten Birnbäumen, 

Bachtälern mit Erlenauenwald und Röhricht, Weinbergen, LRT 6210: 30% orchideenreich 

Unter „Güte und Bedeutung“ steht dort: 
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Großflächig naturnaher Buchen-Wald mit Schwarz- und Mittelspecht, Hirschkäfer, 

Gelbbauchunke, Magerwiesen mit Ameisenbläulingen und orchideenreiche Halbtrocken-

rasen, Quellsumpf, Spelz-Trespen-Vorkommen, Standortvielfalt, Artenreichtum land-

schaftstypisch traditionell kleinteiliges Nutzungsmosaik, Spuren ehemaliger Wander-

schäferei 

Im Natura 2000-Gebiet vorkommende Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-

Richtlinie sind: 

Code Art Wissenschaftlicher Name 

1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea teleius 

1060 Großer Feuerfalter Lycaena dispar 

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea nausithous 

1083 Hirschkäfer Lucanus cervus 

1088 Großer Eichenbock (Heldbock) Cerambyx cerdo 

1193 Gelbbauchunke Bombina variegata 

1882 Dicke Trespe Bromus grossus 

1078 Spanische Flagge Callimorpha quadripunctaria* 

1323 Bechstein-Fledermaus Myotis bechsteinii 

1324 Großes Mausohr Myotis myotis 

fett *– prioritäre Art 

 

Die potentiellen Auswirkungen des Vorhabens (Erweiterung eines Steinbruches) werden in 

der FFH-VorP (Formblatt) ausgeführt. 

Bei dem NSG „Ersinger Springenhalde“ handelt es sich um einen 

Lebensraum artenreicher Pflanzen- und Tiergesellschaften, insbesondere gefährdete 

Insekten- und Vogelarten und Halbtrockenrasengesellschaften mit gefährdeten 

Pflanzenarten“.(Datenauswertebogen, LUBW)  

Das Gebiet ist insgesamt ca. 36,2 ha groß (NSG-VO vom 29.06.1982) und liegt vollständig 

auf Gemarkung Ersingen der Gemeinde Kämpfelbach. 97% des NSG sind Teil des FFH-

Gebietes „Pfinzgau Ost“. 

 

1.4.3 Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

Das Vorhabengebiet befindet sich vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Entlang der 

Autobahn Pforzheim zwischen Nöttingen und Niefern“ (LSG –Nr. 2.36.008; VO vom 9. März 

1942). Das Untersuchungsgebiet geht im Nordosten darüber hinaus. 

Das LSG ist laut Datenauswertebogen (LUBW) insgesamt ca. 248,6 ha groß und liegt auf den 

Gemarkungen der Gemeinde Ispringen (83,1 ha) und Kämpfelbach-Ersingen (165,4 ha). In 

der Kurzbeschreibung wird es folgendermaßen beschrieben: 

„Obstbaulandschaft, freies, nicht bewaldetes Gelände; gegliederte Hügellandschaft“ 
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Abb. 1-2 Grenze des LSG „Entlang der Autobahn Pforzheim zwischen Nöttingen und 

Niefern“ im Bereich des Untersuchungsgebietes (rote Markierung = etwaige Lage der 

Erweiterungsfläche). 

 
 

Eine Überlagerung des LSG mit dem FFH-Gebiet findet auf ca. 1% (ca. 2,5 ha) der Fläche 

statt. 

Einer separaten Befreiung nach der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung bedarf es laut 

Aussage der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Enzkreis nicht, da die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung diese mit einschließt. 

 

1.4.4 Biotope nach § 33 NatSchG Baden-Württemberg 

In der folgenden Abbildung werden die nach § 33 NatSchG Bad. –Württ. geschützten 

Offenland-Biotope und Waldbiotope in ihrer räumlichen Lage dargestellt. 
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Abb. 1-3 Lage der geschützten Biotope (Offenland) im Untersuchungsgebiet. (Luftbild-

grundlage; maßstabslos; Quelle LUBW Daten- und Kartendienst; Stand 4/2018). 

 

Tab. 1-4-1 Tabellarische Übersicht über die nach § 33 NatSchG B.-W. geschützten Biotope 

der Eingriffsfläche 

Biotop-Nr. Biotop-Name Fläche [ha] Bemerkungen 

1-7071-236-0087 
Gehölze entlang Wirtschaftsweg 

im Gewann „Auf dem Bleier“ 

0,3922 ehemals Nr. 358 

1-7017-236-0353 
Feldhecken im Gew. „Hintere 

Rittel“ 

0,1710 ehemals Nr. 359 

1-7017-236-0354 
Feldhecken im Gew. „Hintere 

Rittel“ 

0,1866  

1-7017-236-0355 
Feldgehölz im Gew.. 

„Krausenäcker 

0,1824  

1-7017-236-0356 
Gehölze, Steinbruch im Gew. 

„Krausenäcker“ 

0,7773  

1-7017-236-0357 
Feldhecken, Feldgehölze im 

Gew. „Auf dem Bleier“ 

0,3949 Im Januar 2010 durch 

Herrn Hemsing (UNB-

LRA-Enzkreis) nach-

kartiert und überarbeitet. 

Insgesamt 8 Teilflächen. 

2-7017-236-4520 Steinbruchwand SW Ersingen 0,0934 Wald-Biotop 

2-7017-236-4521 Feldgehölz SW Ersingen 0,4346 Wald-Biotop 
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Die geschützten Biotope werden in Kap. 3.4 ausführlich beschrieben. 

Einer Befreiung nach dem Landesnaturschutzgesetz Baden-Württemberg bedarf es nach 

Aussagen der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Enzkreis auch für die 

geschützten Biotope nicht, da die immissionsschutzrechtliche Genehmigung diese mit 

einschließt. 

 

1.4.5 Wasserschutzgebiete 

Das Planungsvorhaben liegt in der weiteren Schutzzone IIIA des rechtskräftig ausgewiesenen 

Wasserschutzgebietes der Fassungen Ersingen I und II (LUBW-Nr. 236215) rund ca. 1,5 km 

SW der Ersinger Tiefbrunnen. Im Bereich der B 10 verläuft die Grenze zum sich nach S bis 

NNW anschließenden Wasserschutzgebiet LUBW-Nr. 236213. Innerhalb dieses 

flächenmäßig deutlich größeren WSG befindet sich rund 2,5 km in Richtung NNW die 

Brunnenfassung Sperlingshof. 

Abb. 1-4 Lage des Vorhabens zu 

Wasserschutzgebieten (Quelle: 

HGE Enzkreis, 2008) 

 

 

 

Die Tiefbrunnen Ersingen sind im Bereich des Mittleren und Unteren Muschelkalkes 

verfiltert und fördern Grundwasser aus dem unteren bzw. tieferen GW-Stockwerk. 

Innerhalb der Schutzzone II/IIA der Ersinger Tiefbrunnen und oberhalb der Brunnen im Tal 

liegen die zwei Seewiesenquellen. Diese treten im Bereich des mit Hangschutt bedeckten 

Mittleren Muschelkalkes zutage und werden vermutlich aus hangparallelem Schichtwasser 

und oberflächennahem Abfluss gespeist. 

 

1.4.6 Denkmalschutz 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Kultur- und Sachgüter der 

Vor- und Frühgeschichte, des Mittelalters oder der frühen Neuzeit. 
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1.4.7 Geotop 

Im Planungsgebiet sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes betroffen. 

Geotop:  Aufgelassener Steinbruch an der B 10 südlich von Kämpfelbach 

  R/H-Wert: 3472380 / 5420300 

  Lage: siehe Abbildung unten 

Beschreibung: Untere Hauptmuschelkalk-Formation: Blaukalk S Wellenkalk 

Literatur: Schöttler, M. (2000); Trunko, L. (1984). 

Abb. 1-5 Lage des Geotops 

 
 

2. Charakterisierung des Landschaftsraumes 

In diesem Kapitel werden für die angesprochenen Schutzgüter nur die Charakteristika für den 

Landschaftsraum aufgeführt. Die vertiefte jeweilige Bestandsbeschreibung, Konfliktanalyse 

und Kompensationsmaßnahmen erfolgen in den Kapiteln 3, 5 und 6 dieses Erläuterungs-

berichts zum Landschaftspflegerischen Begleitplan. 

 

2.1 Naturräumliche Lage 

Die 2004 genehmigte Abbaufläche und die hier beantragte Erweiterungsfläche liegen an der B 

10 in den Gewannen „Krausenäcker“ und „Bei der Viehfahrt“, ca. 7 km nordwestlich von 

Pforzheim und ca. 1,5 km südwestlich von Ersingen. Es handelt sich um die nördliche Flanke 

eines Taleinschnittes, welcher in nordwestlicher Richtung verläuft. Das Gelände liegt 

zwischen ca. 319,5 m ü.NN im Norden und ca. 307,5 m ü. NN im Westen. 
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Kämpfelbach/Ersingen liegt naturräumlich im Übergangsbereich des westlichen zum öst-

lichen Pfinzgau (naturräumliche Untereinheiten 125.30 und 125.32), in der naturräumlichen 

Einheit „ Pfinzhügelland“ (125.3). Diese Einheit vertritt im Kraichgau den Typus des Hecken-

gäus.  

Infolge der klimatischen Ausstattung und Schutzlage herrschen noch kalkreiche Verwit-

terungslehme vor, örtlich sind Muschelkalk-Rendzinen vorhanden. 

 

2.2 Böden 

Nach der Bodenkarte von Baden-Württemberg sind in dem Gebiet zwei bodenkundliche 

Kartiereinheiten zu unterscheiden. Es tritt dabei der Bodentyp einer „Braunen Rendzina“ in 

kleinflächigem Wechsel mit „Braunerde-Rendzina“ auf (Kartiereinheit 8). Vereinzelt 

kommen eine steinarme mittlere Braunerde und, auf flachen Hängen, Parabraunerden aus oft 

über 10 dm mächtigem Löß vor. 

Es handelt sich häufig um eine Decklage auf Hangschutt des Oberen Muschelkalks. Auf 

flacheren Hängen sind kleinflächige Lößvorkommen anzutreffen. 

Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen werden überwiegend flachgründige, steinreiche 

Ackerböden angetroffen (Ergebnis von Pürckhauer-Sondierung). 

Die zweite nachgewiesene Kartiereinheit (16) weist geringe Flächenanteile auf. Es handelt 

sich hier allgemein um holozäne Abschlämmmassen, 4 bis 6 dm mächtig auf spätwürm-

zeitlichem Schwemmlöß, vereinzelt auf Lösslehm oder Karbonatgesteinsschutt. 

Die gesamte Fläche wird von der Bodenart Lehm eingenommen. Es handelt sich um 

Verwitterungsböden und zum weitaus überwiegenden Teil um stark steinhaltige Böden. 

 

2.3 Wasser 

Im Bereich des östlichen Randes der geplanten Abbaufläche verläuft die oberirdische 

Wasserscheide in NNW-SSO-Richtung grob parallel zur NO-Begrenzung der geplanten 

Erweiterungsfläche entlang des schwach ausgeprägten Hangrückens zwischen der B 10 im 

SW und Ersingen im SO. Von dort findet die Oberflächenentwässerung nach Nordosten mit 

dem Kämpfelbach als Vorfluter statt. Der Oberflächenabfluss in Richtung SW und damit der 

gesamte Oberflächenabfluss im Bereich der geplanten Abbaufläche, fließt aufgrund der 

Geländemorphologie in Richtung des Teileinschnitts der B 10 und wird dort im hangseitigen 

Straßengraben gefasst bzw. versickert im Bereich des Straßenbanketts. 

Der obere Grundwasserleiter (mmDo/mo) führt nur im nicht bauwürdigen Mittleren 

Muschelkalk Wasser. Das tiefere Grundwasserstockwerk an der Schichtgrenze Unterer/ 

Mittlerer Muschelkalk (mu/mm) wird durch den Abbau nicht erreicht. 

Im Tagebau ist kein Wasser zu erwarten. 
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2.4 Klima 

Klimatisch steht der Kraichgau den übrigen süddeutschen Gäuplatten nahe und besitzt ein 

ausgesprochenes Beckenklima mit kontinental geprägtem Temperaturgang. 

Die mittleren Jahrestemperaturen schwanken zwischen 8,5 – 9°C. Das Januarmittel liegt über 

0°C, das Julimittel bei ca. 18,5°C. Die Niederschlagsmenge beträgt ca. 650-700 mm. 

Die großräumige Luftdruckverteilung bestimmt die mittlere Richtung des Höhenwindes in 

einer Region. Im Jahresmittel ergibt sich hieraus für Südwestdeutschland das Vorherrschen 

einer westlichen bis südwestlichen Richtungskomponente. Das Geländerelief hat jedoch einen 

erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrichtung infolge von Ablenkung oder Kanalisierung 

als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der Windabschattung oder der Düsen-

wirkung. Außerdem modifiziert die Beschaffenheit des Untergrundes die lokale Windge-

schwindigkeit, in geringerem Maße aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschied-

licher Bodenrauigkeit. 

Aus Daten des DWD (Amtliches Gutachten vom 13. Januar 2009) kann abgeleitet werden, 

dass sich wegen der Lage mit freier Anströmung die westlichen und südwestlichen Winde am 

Standort durchsetzen. Vom topographischen Umfeld des Standorts sowie auch vom nicht 

allzu weit entfernten Verlauf des Nordrandes des Schwarzwaldes geprägt, resultiert aber eine 

deutlich größere Westwind-Komponente gegenüber der Südwestwind-Komponente. Auf-

grund der verglichenen Windrichtungsstruktur eignet sich in erster Näherung die Bezugs-

station Öhringen für eine Übertragung auf den Standort (s. Kap. 3.3). 

 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentielle natürliche Vegetation ist der reiche Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum 

milietosum) mit einer gewissen Eichenbeimischung. Dazwischen eingestreut ist der 

Waldmeister-Buchenwald (Galio-odorati-Fagenion).  

Die (Wald-)Ersatzgesellschaften auf den Äckern werden gebildet von der Frauenmantel-

Kamille- (Aphano-Matricarietum) und der Nachtlichtnelken- (Melandrietum noctiflori) 

Gesellschaft auf Getreideäckern bzw. der Vielsamigen Gänsefuß- (Chenopodio-Oxalidetum) 

und der Erdrauch-Wolfsmilch- (Thlaspio-Fumarietum) Gesellschaft auf Hackfruchtäckern. 

Auf den trockeneren Mähwiesen kommt der trockenere Zweig der Glatthaferwiesen-

Gesellschaften vor (Dauco-Arrhentatheretum). 

Wichtige Bäume und Sträucher der Einheit sind: Buche (Fagus sylvatica), Trauben- und Stiel-

Eiche (Quercus petraea und Qu. robur), Hainbuche (Carpinus betulus), Feld-Ahorn (Acer 

campestre), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) und Vogel-Kirsche (Prunus avium) sowie 

Schlehe (Prunus spinosa), Hasel (Corylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), 

Ein- und Zweigriffeliger sowie Großfrüchtiger Weißdorn (Crataegus monogyna, Cr. laevigata 

und Cr. macrocarpa), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Gemeines Pfaffenhütchen 

(Euonymus europaeus), Wolliger und Gemeiner Schneeball (Viburnum lantana und V. 

opulus), Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare) sowie Kriechende und Hunds-Rose (Rosa 

arvensis und R. canina).  
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2.6 Reale Vegetation, Nutzung 

Die Naturräumliche Einheit wird überwiegend ackerbaulich genutzt. Der Wald hat einen 

verhältnismäßig geringen Anteil (Buchenhochwald, Eichenmischwald als durchwachsener 

Mittel- oder Niederwald, Fichtenforste, Kiefernforste). Er ist zugunsten des Ackerlandes 

zurückgedrängt; daneben gibt es aber auch Grünland. 

Das Untersuchungsgebiet wird geprägt durch Ackerflächen im zentralen Bereich sowie 

Grünland unterschiedlicher Ausprägung mit und ohne Obstbäume. Mehrere Heckenzüge 

durchziehen das Gebiet und führen zu kleinräumigen Kammerungen (s. Abb. 1-3).  

Der nördliche Teil der Erweiterungsfläche schließt einige kleine Freizeitgrundstücke mit ein 

und tangiert ein kleines Wäldchen im Gewann „Rittel“. Das Grünland in dessen südlicher 

Umgebung wird aktuell als Rinder-Weide (Galloway-Rinder) genutzt. 

Das Untersuchungsgebiet ist durch einen Feldweg (Flst.Nr. 6671) mit Anschluss an die alte 

Kreisstraße (Flst.Nr. 13/2) im Osten sehr gut erschlossen und dadurch nicht nur durch 

landwirtschaftlichen Verkehr stark frequentiert (hoher Freizeit- und Erholungsdruck). 

 

2.7 Erholung 

Das Gebiet wird von einem Feldweg in südöstlich-nordwestlicher Richtung durchzogen 

(Flst.Nr. 6671), der im Osten Anschluss an die alte Kreisstraße hat. Dieser Feldweg wird von 

den Nutzern der Freizeitgrundstücke im Norden und (Nord-)Osten des Untersuchungsgebietes 

sowie den Landwirten viel befahren sowie von Spaziergängern (mit und ohne Hund) viel 

begangen. Die Freizeitnutzung der Grundstücke findet außerhalb der Eingriffsfläche statt.  

 

3. Bestandserfassung und -bewertung 

3.1 Boden 

3.1.1 Allgemeine Angaben zu Bodenfunktionen und Bodenschutz 

Der Boden kann mit seinen verschiedenen Bodenfunktionen gemäß der „Bewertung von 

Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010) bewertet werden. Die Bodenfunktionen 

können der aktualisierten Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung“ der LUBW (Dez. 2012) entnommen werden.  

Folgende Bodenfunktionen werden anhand von Bewertungsklassen bewertet (Bewertungs-

methoden entsprechend LUBW (2010)): 

 Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 Ausgleichkörper im Wasserkreislauf 

 Filter und Puffer für Schadstoffe 

 Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Anhand von messbaren Kenngrößen wird die Leistungsfähigkeit von Böden in Bewertungs-

klassen von 0 (= versiegelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (= sehr hohe Funktions-

erfüllung) eingestuft: 
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Bei der Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ werden bei der Bewertung 

nur Böden der Bewertungsklasse 4 berücksichtigt. 

Flächen mit Böden, die als „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ bedeutend sind, liegen 

grundsätzlich nur punktuell oder kleinflächig vor. Bewertungsregeln für die Archive sind in 

der Broschüre „Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte (LUBW/LGRB, 2008) 

beschrieben. 

Die Leistungsfähigkeit betroffener Böden für den Naturhaushalt und der je nach Eingriffsart 

(hier: Abgrabung) unterschiedliche Grad der Beeinträchtigung, kennzeichnen die Eingriffs-

schwere bzw. den Kompensationsbedarf. Für die fachplanerische Abwägung steht für die Ein-

griffsschwere das „Konfliktpotential“, für die Umsetzung der Eingriffsregelung der Kompen-

sationsbedarf im Vordergrund. 

 

3.1.2 Bodenverhältnisse im Untersuchungsgebiet 

Die Gesteine des Oberen Muschelkalkes, die in dem Steinbruch Kämpfelbach-Ersingen 

abgebaut werden, stehen teils bis nahe an die Oberfläche an und bilden das Ausgangsgestein 

für die Bodenbildung. 

Im gesamten Bearbeitungsgebiet ist den Auflösungsrückständen des Oberen Muschelkalkes, 

den Kalkverwitterungslehmen, noch mehr oder weniger Löss-Lehm beigemengt. 

Allgemein zeigen die Böden auf den Hochflächen und Talhängen des Muschelkalks hin-

sichtlich ihrer Verbreitung eine starke Abhängigkeit von den Einflüssen des Periglazial-

klimas, das während der Eiszeit hier herrschte. Selbst an sehr schwach geneigten Hängen kam 

es durch Auftauen der damaligen Oberböden zu einem Bodenfließen mit der Entstehung von 

Solifluktionsdecken. Sonnseitige Hänge sind regelhaft stärker abgeflossen und daher oft 

steiler als Schatthänge. Ferner kommt das anstehende Gestein in ihren Böden stärker zum 

Ausdruck. Daraus entsteht eine charakteristische Asymmetrie der Boden- und Deckschichten-

verteilung. 

In dem sonnseitigen Bearbeitungsgebiet (nach Südwesten exponierter Hang) sind deshalb 

steinige, flachgründige Böden, Rendzinen und Braunerde-Rendzinen weit verbreitet. In 

flachen Senken und an Hangfüßen sind auch tiefer gründige Gemenge aus Kalkverwitterungs- 

und Löss-Lehm, als Kolluvium zusammengetragen, anzutreffen. 

 

Der überwiegende Teil des Planungsgebietes (weit über 90%) ist der Kartiereinheit 8 (Braune 

Rendzina im Wechsel mit Braunerde-Rendzina) und nur zwei kleine Bereiche, eine flache 

Senke im nördlichen und die südlichste Ecke der Erweiterungsfläche, sind der Kartiereinheit 

16 (tiefes, z.T. kalkhaltiges Kolluvium) zuzuordnen. Beide Einheiten gehören zu den „Böden 

der Hochflächen und Talhänge im Bereich des Mittleren und Oberen Muschelkalks“. 

Die Bodenverhältnisse in dem alten Steinbruch an der B 10 werden hier nicht berücksichtigt. 
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3.1.3 Vorbelastung der Böden im Untersuchungsgebiet 

Aufgrund der intensiven Nutzung der landwirtschaftlich genutzten Böden, kann von einer 

gegebenen Belastung der Böden ausgegangen werden. Die intensive Nutzung der Böden 

findet jedoch, vor allem im zentralen Bereich, seit vielen Jahren nicht mehr in der üblichen 

Weise und nach der gängigen Praxis als Ackerland statt, so dass inzwischen sicherlich ein 

Austrag an entsprechenden Schadstoffen stattgefunden hat. 

Auf der Erweiterungsfläche wird keine Fläche landwirtschaftlich als Acker intensiv genutzt.  

Der Eingriff in den alten Steinbruch zur Erschließung der Abbaufläche ist für das Schutzgut 

„Boden“ von untergeordneter Bedeutung, da hier zum einen Steilwände betroffen sind und 

zum anderen der Boden auf der Tiefsohle stark anthropogen beeinflusst ist. 

 

3.1.4 Leistungsfähigkeit der Böden 

Zur Wertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit wurden die Daten aus der amtlichen 

Bodenschätzungskarte übernommen. Ein verkleinerter Ausschnitt der Karte mit der Grenze 

der geplanten Erweiterungsfläche ist als Anlage beigefügt. 

Bewertet werden die Böden getrennt für die einzelnen Funktionen: 

o Natürliche Bodenfruchtbarkeit (NB) 

o Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AW) 

o Filter und Puffer für Schadstoffe (FP) 

o Sonderstandort für naturnahe Vegetation (SnV) 

Um die Bewertungsskala der Böden nach Heft 31 (UM, 1995) an die 5-stufige Bewertungs-

systematik des Naturschutzes für weitere Schutzgüter anzugleichen, sind Modifizierungen der 

bisherigen Einstufung nach Heft 31 notwendig. 

Tab. 3-1-1 Boden-Bewertungssystematik 

 

Funktionserfüllung 
Bewertungsklasse 

 
nach Heft 31 Neu  

(UM, 2012) 

Böden ohne natürliche Boden-

funktion (versiegelte Fläche) 

Nicht aufge-

führt bzw. „0“ 

0 

gering bis mäßig „1“ und „2“ 1 

mittel 3 2 

hoch 4 3 

sehr hoch 5 4 

 

Für die Gesamtbewertung des Bodens werden folgende Fälle unterschieden: 

1. Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungs-

klasse 4 (sehr hoch), wird der Boden bei der Gesamtbewertung in die Stufe 4 eingestuft. 
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2. In allen anderen Fällen wird die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der 

Bewertungsklassen für die anderen drei Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion 

„Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ wird dann nicht einbezogen. 

Die Böden sind auf den flachen Talhängen der Muschelkalklandschaft weitverbreitet und 

stellen deshalb keinen besonderen Wert als „Archive der Natur- und Kulturgeschichte“ dar. 

Die gesamte Fläche wird von der Bodenart Lehm (L) eingenommen. Davon sind ca. 49% 

schwerer Lehm (LT). Der entsprechende Auszug aus der Bodenkarte findet sich in Anlage 1 

dieses Erläuterungsberichtes. 

Gemäß dem Leitfaden „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW, 2010) 

sind nach Tab. 17 (S. 25) die Böden mit einem Klassenzeichen von _7Vg in die Bewertungs-

klasse 4, mit einem Klassenzeichen von _6Vg in die Bewertungsklasse 3 einzustufen. 

Für die Gesamtbewertung im Rahmen der Eingriffsbilanzierung im künftigen Abbaugebiet 

bedeutet dies, dass Böden, welche das Klassenzeichen _7Vg führen (ca. 47% der Erwei-

terungsfläche) und daher für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ in 

Klasse 4 eingestuft werden, in der Gesamtbewertung grundsätzlich die Stufe 4 erhalten. 

Tab. 3-1-2 Bodenarten (mit Klassenzeichen), Bodenzahl und Flächenanteil [%] für die 

Gesamtfläche 

Bodenart (mit 

Klassenzeichen) 

Boden-

zahl 
Ackerzahl 

Flächen-

anteil [%] 

Ackerland 

LT7Vg 25 26 27 

LT6Vg 32 33 11 

LT6Vg 32 32 9 

L7Vg 27 28 6 

L7Vg 27 27 8 

L7Vg 32 32 1 

L7Vg 23 24 5 

L6Vg 32 33 7 

L6Vg 32 32 10 

L6V 42 42 1 

L6V 40 41 3 

LT5V 50 50 2 

L5V 50 51 5 

L4V 58 59 2 
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Fortsetzung Tab. 3-1-2 Bodenarten 

Grünland 

Bodenart (mit 

Klassenzeichen) 

Boden-

zahl 

Grün-

landzahl 

Flächen-

anteil [%] 

LIIIa4 34 33 3 

Summe [%]   100 

 

3.1.5 Gesamtbeurteilung Boden 

Auf der geplanten Abbaufläche wird Bodenmaterial auf einer Gesamtfläche von 10,7 ha 

abgetragen (Berücksichtigung der Gesamtabbaufläche). 

Für ca. 47% der Fläche (ca. 5,0290 ha) konnte wegen des Klassenzeichens _7Vg eine 

Gesamtwertigkeit der Bewertungsklasse 4 angesetzt werden. In Ökopunkte umgerechnet 

ergibt dies 16 Ökopunkte pro m², d.h. 804.640 Punkte. 

Für die übrigen 53% der Eingriffsfläche (ca. 5,6710 ha; s. Tab. 3-1-3), die für die 

Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ in die Wertstufe 3 eingestuft 

wurden, muss das arithmetische Mittel für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt werden 

(„natürliche Bodenfruchtbarkeit (NB)“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (AW)“ und 

„Filter und Puffer für Schadstoffe (FP)“). 

Tab. 3-1-3 Bodenbewertung nach der Leistungsfähigkeit (alle Bodenarten außer _7Vg) 

Boden-

art 

Flächen-

anteil 

[%] 

Fläche 

[m²] NB AW FP 

Wertstufe 

(Gesamtbewertung 

der Böden) 

Öko-

punkte 

Summe 

Ökopunkte 

LT6Vg 20 21.400 1 1 2 1,33 5,33 114.062 

L6Vg 17 18.190 1 1 2 1,33 5,33 96.953 

L6V 4 4.280 2 1 2 1,66 6,66 28.505 

LT5V 2 2.140 2 1 3 2 8 17.120 

L5V 5 5.350 2 1 2 1,66 6,66 35.631 

L4V 2 2.140 2 2 3 2,33 9,33 19.967 

LIIIa4 3 3.210 1 1 2 1,33 5,33 17.110 

Gesamt-

summe 
53 56.710      329.348 
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Die Berechnung des Kompensationsbedarfs des Eingriffs erfolgt über Ökopunkte. Die 

Umrechnung in Ökopunkte macht Bewertungen unterschiedlicher Schutzgüter grundsätzlich 

vergleichbar. Für das Schutzgut Boden basiert die Berechnung der Ökopunkte auf den Wert-

stufen der Böden. 

Die Umrechnung der Wertstufen von Böden in Ökopunkte pro m² erfolgt durch Multi-

plikation der Wertstufe mit dem Faktor 4. 

In der Regel wird für den verbleibenden Bodenkörper nach dem Eingriff (Abbau des 

Gesteins) eine Wertstufe von 1 angenommen (UM, 2012, Kap. 4.2 Seite 12).  

Bei konsequenter Anwendung des Berechnungsmodells kommt man so im vorliegenden Fall 

auf einen Kompensationsbedarf von 1.133.988 Punkten (804.640 Punkte + 329.348). 

 

3.2 Wasser 

Für das Schutzgut „Wasser“ wurde ein hydrogeologisches Gutachten durch das Büro für 

angewandte Geologie Dr. Schmidt-Witte (27.1.2000) erarbeitet. Dieses Gutachten und der 

Nachtrag vom 15.02.2016 sowie deren Aktualisierung vom 31.03.2018 sind Grundlage der 

folgenden Ausführungen. 

 

3.2.1 Oberflächengewässer 

Im Abbaugebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. 

In einem Abstand von 50-100 m von dem östlichen Rand der geplanten Abbaufläche verläuft 

die oberirdische Wasserscheide in NNW-SSO-Richtung. Von dort findet die Oberflächen-

entwässerung grob nach Nordosten, mit dem Kämpfelbach als Vorfluter, statt. 

 

3.2.2 Grundwasser 

Bereits im Jahr 1992 wurde am nördlichen Rande des geplanten Steinbruches eine erste 

Bohrung (P1) niedergebracht. Im Frühjahr 1996 wurden weitere Grundwassermessstellen (P2-

P5) zur Erkundung und Beurteilung der geologischen und hydrogeologischen Situation 

eingerichtet. 

Die Bohrungen P 1 und P 2 wurden am östlichen bzw. westlichen Rand der bereits 2004 

genehmigten Abbaufläche im mittleren Teil niedergebracht. P3 befindet sich unweit der 

Nordwestecke des Gebietes. P4 und P5 liegen nordöstlich außerhalb des Planungsgebietes. 

Die Kenndaten und Koordinaten von P1 bis P5 können dem Fachgutachten entnommen 

werden. 

Die Bohrung P1 reicht nur bis in den Unteren Muschelkalk und führt kein Grundwasser. 

Die Grundwassermessstellen P2 bis P5 wurden jeweils bis in den Liegendbereich des 

Mittleren bzw. Hangendbereich des Unteren Muschelkalkes vorgetrieben und zeigen einen 

guten Grundwasseranschluss. Der Obere Muschelkalk war auch in den Bohrungen zu P2 bis 

P5 ohne Wasserzutritt. 
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Im Gebiet zwischen der Bundesstraße 10 und Ersingen bestehen im Muschelkalk-

Grundwasserleiter, sofern keine Störungen auftreten, allgemein zwei Grundwasserhorizonte. 

Ein oberer Grundwasserleiter, der den Oberen Muschelkalk und Teile der Oberen Dolomite 

des Mittleren Muschelkalks umfasst, im Bereich des Steinbruchs bis etwa auf die Linie P4 

und P5 jedoch kein Grundwasser führt; 

Ein tieferer Grundwasserleiter, der von den untersten Schichten des Mittleren Muschelkalks 

und den Orbicularismergeln des Unteren Muschelkalks gebildet wird. 

Beide Grundwasserleiter werden durch die Schichten der Salinar-Formation des Mittleren 

Muschelkalks bzw. deren schluffigen Auslaugungsrückstände voneinander getrennt. 

Im Bereich von Talrändern oder Verwerfungen können die beiden Grundwasserstockwerke 

infolge Auslaugungs- oder Bruchtektonik jedoch miteinander in Verbindung stehen. 

Ein erster Grundwasserzutritt wurde erst mit Erreichen des Mittleren Muschelkalks bei ca. 9,5 

m festgestellt. Da sich anschließend ein Wasserspiegel von 5,3 m einstellte, liegt ein Druck-

wasserspiegel vor, der zugleich als Hinweis auf eine abdichtende Wirkung der lehmigen 

quartären Talfüllung zu werten ist. 

Alle Bohrungen im Umfeld des Steinbruches zeigten in den Schichten des Oberen Muschel-

kalks, die im Steinbruch abgebaut werden sollen, keinerlei Grundwasserzutritte. Erst im 

tieferen Teil des Mittleren Muschelkalks wurde Grundwasser angetroffen. 

Die Grundwassermessstellen P2 bis P5 erfassen somit den tieferen Grundwasserleiter 

(mm/mu). 

 

3.2.2.1 Vorbelastung Grundwasser 

Außer durch die landwirtschaftliche Nutzung liegen keine Vorbelastungen vor. Diese 

Vorbelastung ist nicht zu quantifizieren. 

 

3.2.2.2 Leistungsfähigkeit Grundwasser 

Für den Steinbruch Kämpfelbach-Ersingen liegen monatliche Grundwasserstandsmessungen 

für den Zeitraum Herbst 1996 bis Frühjahr 2001 und weitere kontinuierliche Beobachtungen 

von Frühjahr 2007 bis gegenwärtig vor.  

Im Gesamtzeitraum verläuft die Grundwasserfließrichtung nach NE, vereinzelt auch nach N, 

bedingt durch größere Wasserstandsschwankungen im Pegel 2 mit 12,60 m gegenüber 5,30 m 

im Pegel 3. Dagegen weisen die Pegel im Grundwasserabstrom gleichsinnige Schwankungs-

breiten von 11,10 m in P 4 und 11,60 m in P 5 auf. Die Ursache für den niedrigeren Wert in P 

3 ist in einer geringeren Durchlässigkeit des Gebirges zu sehen, die tektonisch bedingt sein 

dürfte und auf Auslaugungstektonik im liegenden Mittleren Muschelkalk hinweist. 

Die bisherig registrierten maximalen Grundwasserstände im Bereich des geplanten Abbau-

gebietes liegen deutlich unterhalb der Schichtgrenze zwischen Mittlerem und Oberem 

Muschelkalk und damit außerhalb der relevanten Abbautiefe. 
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Die Messreihen selbst zeigen das zu erwartende Schema sommerlicher Tiefstände und 

Grundwasserhochstände im Winter/Frühjahr. Eine Ausnahme hiervon bildet P 4 anlässlich 

der starken Niederschläge zu Beginn des Juni 2013, indem hier der Grundwasserspiegel mit 

einem deutlichen Anstieg reagierte, während in den übrigen Beobachtungspunkten P 2 und P 

3 eine mäßige, in P 4 gar keine Erhöhung auftrat. 

 

3.2.2.3 Empfindlichkeit Grundwasser/Prognose 

Das Abbaufeld liegt im Wasserschutzgebiet (Zone III) für die Tiefbrunnen Ersingen 

(Fassungen I und II) und auch im Einzugsgebiet der in der Nachbargemeinde Remchingen 

gelegenen Trinkwasserfassungen „Seewiesenquellen“ und „Sperlingshof“. 

Zur Überprüfung, ob ggf. Grundwasser aus dem Bereich des geplanten Steinbruches zu den 

Trinkwasserbrunnen gelangt, forderte das LGRB 1999 die Durchführung eines 

Markierungsversuchs. 

Der Markierungsstoff wurde in Pegel 1 eingegeben; dieser entspricht in etwa den späteren 

Abbauverhältnissen. 

Es decken sich die Resultate beider Färbeversuche von 1979 und 1999, indem kein 

unmittelbarer hydrogeologischer Zusammenhang zwischen dem Abbaugebiet und den 

Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Kämpfelbach-Ersingen besteht.  

Eine Beeinträchtigung der Brunnen durch den Gesteinsabbau ist daher nicht zu erwarten. 

Beim Einsatz umweltverträglicher Betriebsstoffe in den Fahrzeugen während des Gewin-

nungsbetriebes, die heute Stand der Technik sind, können qualitative Beeinträchtigungen des 

Grundwassers ausgeschlossen werden. 

Der Steinbruch verbleibt während der gesamten Betriebsdauer im oberirdischen Einzugs-

gebiet der Wasserfassung Ersingen so dass der regionale Grundwasserhaushalt auch 

quantitativ nicht beeinträchtigt wird.  

Der Steinbruch liegt nicht im unterirdischen Einzugsbereich einer Trinkwasserfassung. 

Weitere Informationen können dem hydrogeologischen Gutachten Dr. Schmidt-Witte (2014) 

und dem Gutachten zur Lagerstätte und den Grundwasserverhältnissen (Dr. Schmidt-Witte, 

31.03.2018) entnommen werden. 

 

3.3 Klima und Luft 

Die öko-control GmbH in Schönebeck/Elbe beauftragte den Deutschen Wetterdienst (DWD) 

im Dezember 2008, mit der Durchführung einer Qualifizierten Prüfung (QPR) der Übertrag-

barkeit einer mehrjährigen Häufigkeitsverteilung von Ausbreitungssituationen (AKS) bzw. 

der Übertragbarkeit einer Zeitreihe von Ausbreitungsklassen (AKTerm) vor dem Hintergrund 

der Erstellung einer Staubimmissionsprognose für den Standort bei Kämpfelbach/Ersingen. 

Aus diesem Gutachten werden mit der Erlaubnis der Gutachter Daten vor allem aus den 

Kapiteln 5, 6 und 8 für Aussagen zum Schutzgut „Klima“ entnommen. 
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Die Teileinheiten „Westlicher Pfinzgau“ und „Östlicher Pfinzgau“ sind ein weiträumiges, 

durch wenige große Täler gegliedertes und zertaltes, aber auch flachwelliges Hügelland. 

Das Hochflächenniveau des „Pfinzhügellandes“ bewegt sich im Westen zwischen 250 -300 m 

ü.NN. Erst im Gebiet östlich der Pfinz reichen die Höhenzüge der zertalten Hochfläche bis 

auf ca. 360 -390 m ü. NN. hinauf. 

Auf den zertalten Hochflächen der Teileinheit „Westlicher und Östlicher Pfinzgau“ überwiegt 

das Ackerland; der Waldbestand ist stark zurückgedrängt. Größere Waldinseln beschränken 

sich auf teils isolierte, meist aber kammförmige und sanfte Höhenzüge, ausgeformt durch die 

Erosion der vormals ebenen Gäu-Hochflächen. 

In dem größeren Einzugsbereich des Standortes sind nur an einigen steileren Stellen der zum 

„Kämpfelbach“ und zur „Pfinz“ führenden Talungen Geländeunebenheiten bis über 1:20, aber 

nicht bis 1:5 vorhanden. 

 

3.3.1 Allgemeine Angaben zum Schutzgut Klima im Untersuchungsgebiet 

Von den höchsten Gäu-Restflächen gehen strahlenförmig zahlreiche Zertalungen aus. In der 

Entwässerungsrichtung Norden münden diese Talungen in den Kämpfelbach ein oder gehen 

in Richtung des Pfinztals. Zum Pfinztal hin geht auch der Taleinschnitt der „Springenhalde“ - 

in etwa vom Verlauf der B10 markiert - der mit ca. 2° bis 3° Gefälle in Richtung Nordwesten 

absteigt und bei Wilferdingen das Pfinztal erreicht. 

Der Taleinschnitt der Springenhalde beginnt ansatzlos im Gelände. Ziemlich genau an diesem 

oberen Ansatzpunkt befindet sich der Standort des Steinbruchs bei Kämpfelbach-Ersingen. 

Das Gelände im Umkreis neigt sich großmaßstäblich betrachtet, von der „Kammlinie“ am 

„Rannwald“ (ca. 350 m ü.NN, an der BAB 8) mit ca. 3° bis 4° Hangneigung in Richtung 

Norden zum Talverlauf des Kämpfelbaches (ca. 210 m ü.NN) mit der gleichnamigen 

Ortschaft im Talgrund. 

Die nähere Umgebung des Standorts ist in der Westhälfte überwiegend bewaldet.  

In der Osthälfte der näheren Umgebung des Standortes überwiegt in der welligen Landschaft 

offenes Wiesengelände oder Ackerland, gegliedert mit einzelnen Baumreihen (Streuobst-

wiesen). Geschlossener Waldbestand erhebt sich erst in ca. 700 m östlicher Distanz am 

„Rainwald“. 

 

3.3.2 Klima und Luftverhältnisse im Untersuchungsgebiet 

Im Jahresmittel ergibt sich für Südwestdeutschland das Vorherrschen einer westlichen bis 

südwestlichen Richtungskomponente. Es ist davon auszugehen, dass im Kraichgau, -tek-

tonisch betrachtet eine große Schichtmulde zwischen Schwarzwald und Odenwald -, in freien 

Lagen diese Hauptwindrichtung vorherrscht und sich somit auch hier an geeigneter 

Exposition durchsetzt. 
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Das Geländerelief hat jedoch einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Windrichtung infolge 

von Ablenkung oder Kanalisierung als auch auf die Windgeschwindigkeit durch Effekte der 

Windabschattung oder der Düsenwirkung. Außerdem modifiziert die Beschaffenheit des 

Untergrundes (Freifläche, Wald etc.) die lokale Windgeschwindigkeit, in geringerem Maße 

aber auch die lokale Windrichtung infolge unterschiedlicher Bodenrauigkeit. 

Die vom Pfinzgau geprägten, überregionalen, westlichen bis südwestlichen Winde können 

sich im erweiterten Standortbereich –im Gelände mit geringen Reliefunterschieden auf den 

wellig-kuppigen Höhen der zertalten Gäuplatten –nahezu ungehindert auswirken. 

Vom topographischen Standort sowie auch vom nicht allzu weit entfernten Verlauf des 

Nordrandes des Schwarzwaldes geprägt, resultiert daraus eine deutlich größere Westwind-

Komponente gegenüber der Südwestwind-Komponente. 

Somit ist anzunehmen, dass im erweiterten Standortbereich die Windrichtung „West“ 

gegenüber der Richtung „Südwest“ anteilmäßig bevorzugt sein wird. 

Bei windschwachem und wolkenlosem Wetter können wegen der unterschiedlichen 

Erwärmung und Abkühlung der Erdoberflächen auch thermisch induzierte Zirkulations-

systeme wie z.B. Berg- und Talwinde entstehen. Besonders bedeutsam für Siedlungsbereiche 

ist die Bildung von Kaltluft, die nachts bei klarem und windschwachem Wetter als Folge der 

Ausstrahlung vorzugsweise an Wiesenhängen entsteht und dem Geländegefälle folgend –je 

nach seiner Steigung und aerodynamischen Rauigkeit mehr oder weniger langsam- abfließt. 

Diese Kaltluftflüsse haben in der Regel nur eine geringe vertikale Erstreckung und sammeln 

sich an Geländetiefpunkten zu Kaltluftseen an.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch nächtlich abfließende Kaltluft, entstanden 

auf der Streuobstwiesenfläche zwischen BAB 8 und B 10 unterhalb des „Elmen“ im Schwach-

windbereich am Standort ein südöstlicher Windrichtungsanteil als leichte Drift erzeugt wird 

und sich dem Geländegefälle der „Springenhalde“ folgend in Richtung Nordwesten zur 

Einmündung in das Pfinztal bei Wilferdingen bewegt und sich dabei allmählich verdünnt. 

Trotz ausreichender Geländeneigung (ca. 4° in Richtung Norden), wohl aber auf Grund der 

topographisch bedingten Kleinheit des Kaltluftentstehungsgebiet oberhalb des Standorts, wird 

die vertikale Mächtigkeit der Kaltluft wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Wind-

richtungsverteilung am Standort in 10 m Höhe zu beeinflussen.  

 

3.4. Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen 

Für den vorliegenden LBP für die Erweiterung des Steinbruches der Fa. Sämann in Kämpfel-

bach/Ersingen ist die Beschreibung und Bewertung des Bestandes, des Eingriffes in Natur 

und Landschaft sowie der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die 

Eingriffsfläche erforderlich. Der Gesteinsabbau findet auf insgesamt ca. 10,7 ha statt.  

Die Eingriffsbilanzierung wird mit Hilfe des „Schlüssels zum Erfassen, Beschreiben und 

Bewerten von Arten, Biotopen und Landschaft“ der LUBW (2009) sowie der „Bewertung der 

Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 

Eingriffsregelung“ (LUBW, 2005) sowie der Bewertungsregelung im Rahmen der Ökokonto-

verordnung (Anlage 2 zur ÖKVO, 2010) durchgeführt. 
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Die naturschutzrechtlich zu bilanzierende Fläche für den Abbau beträgt insgesamt 10,7 ha. 

Für eine Fläche von 6,27 ha liegt bereits eine Genehmigung vor (Genehmigungsschreiben des 

Landratsamtes Enzkreis vom 12.03.2004, AZ. 40.106.11). Diese Genehmigung schloss unter 

Ziffer 2 die sukzessive Wiederverfüllung und Rekultivierung des Abbaugeländes mit ein. 

Darüber hinaus wurde der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschaft 

zugelassen. Die Befreiung nach der Verordnung für das LSG für die Ausführung des 

Vorhabens innerhalb dieses LSG und die naturschutzrechtliche Ausnahme nach § 24 Abs. 4 

L-NatSchG für die Zerstörung des im damaligen Planungsbereich vorhandenen § 24a-

Biotopes wurden gleichzeitig genehmigt (heute: § 33 NatSchG Baden-Württemberg). 

Für dieses Schutzgut liegen eigene floristische und faunistische Untersuchungen seit 1994 

vor. Zur Bewertung der Erweiterungsfläche und um dem novellierten Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG; spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 (1) i.V.m. (5) 

BNatSchG) zu entsprechen, wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde des Enzkreises im 

Jahr 2008 ein Untersuchungsprogramm erarbeitet und festgelegt. 

 

Tab. 3-4-1 Untersuchungsumfang, Faunistik 

 

Artengruppe Anmerkung zur Untersuchungstiefe 

Vögel Vollständige Vogelkartierung über einen gesamten Jahresverlauf 

Fledermäuse Baumquartiere, Flugrouten, Standard-Kartierung, Erfassung der Habitat-

potentiale (eigenständiges Fachgutachten, s. Anhang) 

Reptilien  Keine spezielle Erhebung, aber ständige Nebenbeobachtung bei allen 

anderen Kartierungen. Bei Verdacht eventuell Schlingnatternblech auslegen. 

Hirschkäfer/Juchten-

käfer/Heldbock 

Habitatpotentialanalyse, ggf. genauere Suche nach Brutbäumen geboten. 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung und der Suche nach den beiden anderen 

Käferarten, werden die Eichen auf Saftmale und Bohrgänge abgesucht. 

Tagfalter/Widderchen Standard-Erfassung in repräsentativen Biotoptypen. Laut ZAK sind einige 

besonders geschützte Arten zu erwarten 

Heuschrecken Standard-Erfassung in repräsentativen Biotoptypen. Laut ZAK sind einige 

besonders geschützte Arten zu erwarten 

Amphibien Ganzjährige Beobachtung potentieller Lebensräume. Auch event. Nacht-

begehungen in der Paarungszeit (Früh- und Spätlaicher) 

 

Dieser faunistische Untersuchungsumfang wurde in den Jahren 2008 bis 2010 abgearbeitet 

und 2017 für den vorliegenden LBP aktualisiert. 
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Desweiteren wurden die Biotoptypen erfasst und gegeneinander abgegrenzt (Stand: März 

2018). Für alle Biotoptypen wurden möglichst vollständige Artenlisten über die ver-

schiedenen Jahreszeiten hinweg erhoben. Dies ist die Grundlage für die anschließende 

Biotop-Bewertung. 

Die Lage des Vorhabenbereiches kann der Abbildung 3-1 entnommen werden. In dieser 

Abbildung sind auch der Untersuchungsraum und die verschiedenen geschützten Landschafts-

bestandteile dargestellt (siehe auch Kap. 1.4). 

 

3.4.1 Schutzausweisungen im Untersuchungsgebiet 

Die Erweiterungsfläche liegt im LSG „Entlang der Autobahn PF zwischen Nöttingen und 

Niefern“ (Abgrenzung siehe Kap. 1.4). 

Als wichtige Schutzkategorie werden hier die geschützten Biotope nach § 33 NatSchG 

Baden-Württemberg bearbeitet, da sie gleichzeitig Aussagen zu den vorhandenen Biotoptypen 

liefern. 

Abb. 3-1 Steinbruch-Erweiterung Kämpfelbach-Ersingen. Darstellung des Unter-

suchungsgebietes für das Schutzgut „Lebensräume von Tieren und Pflanzen“. FFH-

Gebiet = blau schraffiert; geschützte Biotope nach § 33 NatSchG Bad.-Württ. = 

magenta; geschützte Waldbiotope = dunkelgrün; Untersuchungsgebiet/Faunistik = grün; 

Abbaugebiet = rot (Quelle: LUBW, Daten- und Kartendienst; Stand 2018; maßstabslos). 
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In den Einzelbeschreibungen der in Kap. 1.4 tabellarisch aufgeführten Biotope heißt es: 

Biotop-Nr. 1-7017-236-0087 (ehemals 358): Gehölz entlang Wirtschaftsweg im Gew. „Auf 

dem Bleier“: 

Biotop-Beschreibung: 3 Feldhecken, 1 Feldgehölz entlang bzw. angrenzend dem Wirtschaftsweg 

auf ebener bis NO-exponierter, leichter Hanglage, abschnittsweise auf Steinriegel. In der 

Baumschicht stocken Vogel-Kirsche, Stiel-Eiche, Berg-Ahorn, Feld-Ahorn, Walnuss, Sal-Weide, 

Esche u.a.. Die lückige bis dichtwüchsige Strauchschicht wird von Brombeere, Himbeere, Hasel 

u.a. gebildet. Die zumeist spärlich ausgebildete Krautschicht wird von Brennnessel, Nelkenwurz, 

Ruprechtskraut, Klebkraut, Labkraut u.a. aufgebaut. An sonnigen, exponierten Stellen mit 

wärmeliebenden Arten wie Odermennig, Echtes Johanniskraut, Zypressen-Wolfsmilch. Die 

Steinriegel sind moosreich und größtenteils bestockt. 

Das Biotop besteht aus drei Teilbiotopen:  

1. Teilbiotop: Feldgehölz (20%) 

2. Teilbiotop: Feldhecken mittlerer Standorte (80%) 

3. Teilbiotop: Steinriegel (35%) 

 

Biotop-Nr. 1-7017-236-0353 und 0354 (ehemals 359): Feldhecken im Gew. „Hintere Rittel“: 

Biotop-Beschreibung: 4 Feldhecken in ebener Kuppenlage, durch unbefestigte Wirtschaftswege 

voneinander getrennt. In der Baumschicht stocken Vogel-Kirsche, Stiel-Eiche, Hänge-Birke, Feld-

Ahorn, Walnuss und Kultur-Birne. Die überwiegend dichtwüchsige Strauchschicht wird von 

Schlehe, Weißdorn, Zwetschge dominiert. Daneben kommen u.a. Roter Hartriegel, Brombeere, 

Himbeere, Hunds-Rose, Schwarzer Holunder vor. In der zumeist spärlich ausgebildeten 

Krautschicht sind Klebkraut, Nelkenwurz und Brennnessel vorhanden. 

 

Biotop-Nr. 1-7017-236-0355: Feldgehölz im Gew. „Krausenäcker“ 

Biotop-Beschreibung: Feldgehölz in ebener Kuppenlage entlang der Gabelung zweier Wirt-

schaftswege. In der Baumschicht stocken Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Vogel-Kirsche, Kulturapfel und 

Sal-Weide. In der zumeist dichtwüchsigen Strauchschicht kommen Weißdorn, Schlehe, Pfaffen-

hütchen, Liguster, Hunds-Rose, Roter Hartriegel, Brom- und Himbeere u.a. vor. Die Krautschicht 

ist zumeist spärlich ausgebildet mit u.a. Nelkenwurz, Gundelrebe, Ruprechtskraut und Brennnessel. 

Im Saumbereich in südlicher Exposition verstärktes Auftreten von Trockenheitszeigern wie 

Johanniskraut oder Zypressen-Wolfsmilch. 

 

Biotop-Nr. 1-7017-236-0356: Gehölze, Steinbruch im Gew. „Krausenäcker“. 

Biotop-Beschreibung: Mächtiges Feldgehölz in SW-exponierter, mäßig steiler Hanglage; durch 

Wirtschaftsweg vom nordwestlich anschließenden, geschlossenen Walddecker getrennt. In der 

größtenteils dichtwüchsigen Baumschicht stocken u.a. Feld-Ahorn, Berg-Ahorn, Hainbuche, Stiel-

Eiche, Walnuss, Vogel-Kirsche, Rotbuche, Gem. Esche. Die Strauchschicht ist lückig bis 

dichtwüchsig mit Schlehe, Rotem Hartriegel, Liguster, Gew. Pfaffenhütchen, Hunds-Rose, 

Brombeere, Zwetschge, Weißdorn. In der stellenweise dichtwüchsigen Krautschicht kommen 

nitrophytische Arten wie Brennnessel, Gundelrebe, Ruprechtskraut, Knoblauchsrauke u.a. vor; zu 

den offenen Saumbereichen treten mesophytische Arten und Magerkeitszeiger wie Odermennig, 

Gew. Dost, Echtes Johanniskraut und Zypressen-Wolfsmilch auf. 
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Die beiden Feldhecken mittlerer Standorte nordöstl. des Feldgehölzes stocken stellenweise auf 

Steinriegeln; diese jedoch aufgrund ihrer Kleinflächigkeit nicht geschützt.  

In der Baumschicht dominiert die Vogel-Kirsche; die Strauchschicht ist lückig bis dicht mit 

Schlehe, Weißdorn, Roter Hartriegel u.a.. 

Insbesondere im nordwestlichen Bereich des Gew. „Krausenäcker“ verstärkte Gehölzsukzession 

und Auftreten von Ruderalfluren. 

Der im nördlichen Bereich des Feldgehölzes gelegene ehemalige Steinbruch im Oberen 

Muschelkalk ist dicht bewachsen und schuttreich; die Mächtigkeit der einstigen Abbruchwände 

beträgt ca. 10 m. Infolge der starken Beschattung verstärkter Moos- und Flechtenbewuchs. 

Das Biotop besteht aus drei Teilbiotopen:  

1. Teilbiotop: Feldgehölz (92%) 

2. Teilbiotop: Feldhecken mittlerer Standorte (10%) 

3. Teilbiotop: Anthropogen freigelegte Felsbildung (Steinbrüche, Felsanschnitte; 5%) 

 

Biotop-Nr. 1-7017-236-0357: Feldhecken, Feldgehölze im Gew. „Auf dem Bleier“ 

Biotop-Beschreibung: 7 Feldhecken mittlerer Standorte, 1 Feldgehölz auf nahezu ebener 

Kuppenlage. In der Baumschicht stocken Vogel-Kirsche, Kultur-Apfel, Walnuss, Esche und Feld-

Ahorn. Die lückige bis dichtwüchsige Strauchschicht wird von Schlehe, Weißdorn, Hunds-Rose, 

Brombeere, Himbeere, Liguster, Zwetschge und Roter Hartriegel gebildet. Im Saumbereich der 

Krautschicht kommen neben Brennnessel, Kletten-Labkraut v.a. wärmeliebende Arten wie Echtes 

Johanniskraut, Gew. Dost und Odermennig vor (ergänzt durch UNB im Januar 2010). 

Die Biotop-Beschreibungen sind von den Kartierungsbögen der UNB (Bearbeiter F. Hemsing 

1998/2010) übernommen.  

Die sehr ausführliche Übernahme der Erhebungsbögen hat u.a. auch die Absicht, die 

natürliche Artenzusammensetzung der Hecken und Feldgehölze zu veranschaulichen. 

Ein Teil der genannten Gehölz-Biotope wurde Anfang 2014 aus einem Missverständnis 

heraus gerodet bzw. auf den Stock gesetzt. Ersatzpflanzungen fanden inzwischen im vollen 

Umfang (qualitativ und quantitativ) im Verhältnis 1:1 auf Grundeigentum der Firma Sämann 

außerhalb der Erweiterungsfläche statt. Der Ausgleich wurde durch die UNB anerkannt. In 

der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind diese Gehölze nach Absprache mit der UNB des 

Enzkreises also nicht mehr zu berücksichtigen (s. ebendort). 

 

3.4.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung 

Die Bestandsbeschreibung erfolgt für die gesamte Abbaufläche, da durch das novellierte 

Bundesnaturschutzgesetz seit der Genehmigung neue Anforderungen an die Berücksichtigung 

des Artenschutzes bestehen. Die genehmigte Abbaufläche wies ausschließlich Acker- und 

Grünlandflächen sowie Hecken und Feldgehölze auf. Die damals erhobenen Artenlisten für 

diese Biotoptypen werden übernommen und um die aktuellen Ergebnisse (ebenfalls 2017 

aktualisiert) erweitert. Zoologische Untersuchungen waren für die damalige Genehmigung 

nicht erforderlich, so dass es sich bei den faunistischen Aussagen durchweg um die 

Darstellung der aktuellen Ergebnisse (2008-2010 sowie 2017) handelt. 
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Die Bilanzierung des Eingriffs und des Ausgleichs erfolgt dagegen ausschließlich für die 

Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha), die Gegenstand der vorliegenden Antragsunterlagen ist. Die 

alte Rekultivierungsplanung wird, so weit möglich, übernommen und, wo das nicht möglich 

ist, durch Schaffung hochwertiger und landschaftstypischer Elemente ersetzt. Aktuelle 

naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche Anforderungen werden dabei berücksichtigt. 

 

3.4.2.1 Biotoptypen und Vegetation: Methodik, Beschreibung und Bewertung 

3.4.2.1.1 Methode 

Zum einen lagen die Ergebnisse der Untersuchungen aus den Jahren 1994 und 1999/2000 vor 

und zum anderen wurden Untersuchungen zur Erfassung der Biotoptypen weit über den Ein-

griffsort hinaus in den Jahren 2008 bis 2010 sowie aktuell 2017 durchgeführt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes für die faunistischen Gruppen kann Abb. 3-1 

entnommen werden. Die auf dem Biotoptypenplan farbig dargestellten Bereiche, stellen den 

Untersuchungsraum aus botanischer Sicht dar. 

Für die einzelnen Biotoptypen wurden Artenlisten erstellt, mit deren Hilfe sie angesprochen 

und bewertet werden können. 

Aktualisierter Stand des Biotoptypenplanes ist März 2018. 

Für das Schutzgut werden Vor- und Nach-Eingriffsbilanzen erstellt, woraus sich eine Schutz-

gutbilanzierung ergibt, aus der ggf. ein Kompensationsbedarf in Form von Ersatzmaßnahmen 

abgeleitet werden kann. 

 

3.4.2.1.2 Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen 

In der Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha) konnten folgende Biotoptypen nachgewiesen werden: 

 Magere Mähwiesen (Kap. 3.4.2.1.2.1) 

 Wiesen und Weiden mit Obstbäumen (Kap. 3.4.2.1.2.2) 

 Intensiv genutztes Dauergrünland (Kap. 3.4.2.1.2.3) 

 Wald (Kap. 3.4.2.1.2.4) 

 Rinder (Galloway)-Weide (Kap. 3.4.2.1.2.5) 

 Hecken und Feldgehölze (Kap. 3.4.2.1.2.6) 

 Wege (Kap. 3.4.2.1.2.7) 

 Landwirtschaftliche Nutzflächen (überwiegend Acker, auch Kleeacker; Kap. 3.4.2.1.2.8) 

Während die bereits genehmigte Abbaufläche (6,3 ha) überwiegend landwirtschaftlich als 

Acker genutzt wurde, finden sich auf der Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha) neben Mähwiesen 

und Rinder-Weiden mit und ohne Obstbäume auch intensiv genutztes Dauergrünland, Hecken 

und Feldgehölze sowie zwei kleine Waldflächen (ca. 0,19 ha). Ackernutzung findet nicht 

mehr statt. Große Flächen werden von Galloway-Rindern beweidet. Es gehen zwar keine 

Ackerflächen in die hier durchzuführende Bilanzierung ein, der Biotoptyp wird jedoch 

trotzdem beschrieben, da bis vor wenigen Jahren auch auf der Erweiterungsfläche Ackerbau 

betrieben wurde. 
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Der nördliche der beiden aufgelassenen Steinbrüche ist mit Sukzessionsgehölzen dicht be-

wachsen und in den Waldverbund integriert. Von der Forstverwaltung wurde dieser Bereich 

nicht mit „Gründecker“ belegt und auch nicht in der Forsteinrichtung aufgeführt. Mit der 

Forstverwaltung (LRA-Enzkreis, damaliger Ansprechpartner Herr Wölfle) wurde im Jahr 

2009 besprochen, dass dieser Abschnitt nach Abschluss der Abbautätigkeit wieder sich selbst 

überlassen bleibt und damit der Eingriff in diesen Sukzessionswald ausgeglichen ist. Diese 

Absprache hatte bisher auch bei seinen Nachfolgern weiterhin Gültigkeit. Der Sukzessions-

wald muss deshalb nicht in der Flächenbilanzierung berücksichtigt werden. 

Mit den Untersuchungen für die vorgesehene Steinbrucherweiterung wurde im Herbst 2008 

begonnen. Somit stand bis Ende 2009 ein vollständiger Jahresverlauf zur Verfügung. Durch 

die Erstellung der Gutachten aus den Jahren 1994 und 2000 ist den Gutachtern (R. Stüber und 

M. Beck) das Gelände seit vielen Jahren gut bekannt. Diese Kenntnisse gehen in die 

Beschreibung und Beurteilung des Gebietes ebenfalls mit ein. Ebenfalls im Jahr 2009 wurden 

die Fledermäuse durch einen Fachgutachtet (Isabel und Dr. Ch. Dietz) erfasst.  

Die Aktualisierung der Ergebnisse für den vorliegenden Antrag fand bei insgesamt 7 

Begehungen in der Vegetationsperiode 2017 zwischen April und August statt. Die aktuelle 

Nutzung wurde im März 2018 aktualisiert. 

 

3.4.2.1.2.1 Magere Mähwiesen (Magerwiesen mittlerer Standorte; Biotoptyp Nr. 

33.43) 

Im Wechsel mit den intensiv genutzten Dauergrünland und untergliedert (gekammert) durch 

lineare Heckenzüge und kleinere Feldgehölze befinden sich Wiesen, die als Mähwiesen 

genutzt werden und vegetationskundlich als „Magerwiesen mittlerer Standorte“ (Biotoptyp 

Nr. 33.43) angesprochen werden können.  

Keine der Wiesen ist dem FFH-Lebensraumtyp „Magere Flachland-Mähwiesen“ zugeordnet. 

Die nächste erfasste Flachland-Mähwiese befindet sich nördlich außerhalb des Unter-

suchungsgebietes am Ostrand des NSG „Ersinger Springenhalde“ (s. Abb. 3-2). 

Abb. 3-2 FFH-LRT „Magere 

Flachland-Mähwiese im Umfeld 

des Untersuchungsgebietes 

(Quelle: LUBW Daten- und 

Kartendienst) 
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In der Vegetationskarte der Grünlandkartierung des Landkreises Enzkreis sind einige der hier 

beschriebenen Wiesen als „Glatthaferwiesen nährstoffreicher Standorte mit artenreicher 

Ausbildung“ beschrieben. In der Bewertungskarte erhalten diese den mittleren Wert 3 (hoher 

Anteil an „natürliche Standortverhältnisse anzeigende Arten des Grünlands“). Seltene, ge-

fährdete, naturraumspezifische oder wertgebende Arten sind hier nicht vorhanden. Nachge-

wiesen werden konnten z.B. (in alphabetischer Reihenfolge, aber ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit). 

Tab. 3-4-2 Artenliste der Mähwiesen 

Wissenschaftlicher Deutscher Name 

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe 

Anthoxanthum odoratum Ruchgras 

Arrhenatherum elatius Glatthafer 

Bellis perennis Gänseblümchen 

Briza media Zittergras 

Bromus erectus Aufrechte Trespe 

Campanula patula Wiesen-Glockenblume 

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 

Cerastium holosteoides sub. vulgare Gew. Hornkraut 

Crepis biennis Wiesen-Pippau 

Cynosurus cristatus Kammgras 

Dactylis glomerata Wiesen-Knauelgras 

Daucus carota Wilde Möhre 

Galium mollugo Wiesen-Labkraut 

Knautia arvensis Wiesen-Witwenblume 

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse 

Leucanthemum vulgare Margerite 

Lotus corniculatus Gem. Hornklee 

Luzula campestris Feld-Hainsimse 

Medicago lupulina Hopfen-Schneckenklee 

Melampyrum arvense Acker-Wachtelweizen 

Pastinaca sativa Pastinak 

Plantago lanceolata Spitzwegerich 

Plantago media Mittlerer Wegerich 

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 

Poa trivialis Gemeines Rispengras 

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 

Rhinanthus alectorolophus Zottiger Klappertopf 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer 

Salvia pratensis Wiesen-Salbei 

Taraxacum officinale Gew. Löwenzahn 

Tragopogon dubius Großer Bocksbart 
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Fortsetzung von Tab. 3-4-2 

Wissenschaftlicher Deutscher Name 

Trifolium pratense Rot-Klee 

Trifolium repens Weiß-Klee 

Trisetum flavescens Flaum-Hafer 

Veronica teucrium Großer Ehrenpreis 

Vicia sepium Zaun-Wicke 

 

An den Säumen zu den Hecken treten neben der Aufrechten Trespe und dem Zittergras 

weitere wärme- und trockenheitsliebende Saumarten wie Acker-Wachtelweizen (Melampy-

rum arvense) oder Großer Ehrenpreis (Veronica teucrium) auf.  

Viele der Wiesen waren Ende Mai bereits das erste Mal gemäht. Sie weisen einen sehr starken 

Herbst-Blühaspekt mit Wilder Möhre (Daucus carota), Wildem Dost (Origanum vulgare), 

Wiesen-Salbei, Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Hornklee, Pastinak (Pastinaca 

sativa) und Odermennig (Agrimonia eupatoria) auf und können in der Assoziation der Tal-

Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr.25) der Subassoziation mit 

Salbei und Aufrechter Trespe (Arrhenatheretum salvietosum pratensis Görs 74) zugeordnet 

werden. Nährstoffzeiger wie Bärenklau (Heracleum sphondylium) oder Wiesen-Kerbel 

(Anthriscus sylvestris) fehlen hier völlig. Einige der genannten Arten wie z.B. Odermennig 

oder Wilder Dost weisen auf Verbrachung hin, was allerdings nur für ganz wenige Flurstücke 

zutrifft und meist am Rande (in Heckennähe) beobachtet werden konnte. Bei weiter 

fortschreitender Verbrachung dringen Gehölze ein und es kommt zur Verbuschung. 

Auf einigen Grundstücken entlang dem zentralen Weg (Flst.Nr. 6671) wurden im Winter 

2014 Gehölze gerodet. Dadurch entstanden offene Grünlandflächen, die langfristig den 

Magerwiesen zugeschlagen werden können. 

 

Ökologische Bewertung 

Die „Magerwiesen mittleren Standorte“ (Biotoptyp Nr. 33.43) konnten sowohl im Norden als 

auch im Osten der Erweiterungsfläche nachgewiesen werden. Ihr floristischer Wert liegt in 

dem hohen Blüten- und Artenreichtum, der sich wiederum auf die zoologischen Artengruppen 

positiv auswirkt. Für eine Fläche von insgesamt 0,62 ha kann für diese „Magerwiesen 

mittlerer Standorte“ (21 Punkte) das Prüfmerkmal „überdurchschnittliche Artenausstattung“ 

(Prüfkriterium: x 1,1) berücksichtigt werden. So kann ein Wert von 23 Punkten/m² angesetzt 

werden. 

 

3.4.2.1.2.2 Wiesen und Weiden mit Obstbäumen (Biotoptyp Nr. 45.40b) 

Auf der Erweiterungsfläche gibt es keine Obstbaumwiesen im herkömmlichen Sinne mehr. 

Einzelne Obstbäume stehen auf den Rinderweiden (10 Exemplare) und den intensiv genutzten 

Grünlandflächen 3 Exemplare). Auf Mähwiesen, wie sie im vorigen Kapitel beschrieben sind, 

stehen nochmals 7 Obstbäume. 



Planungsbüro Beck und Partner  Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG 

Rankestraße 6, 76137 Karlsruhe Steinbr. Kämpfelbach-Ersingen, LBP April 2018 Seite 32 

Bevollmächtigter:  M. Beck   Büro: Rankestr. 6,  76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 / 37 47 23   Fax.: 0721 / 3 52 49 81

e-mail:  Beck-und-Partner-Karlsruhe@t-online.de  Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe  Konto 10 087 880  BLZ 660 501 01  

IBAN DE 43 6605 0101 0010 0878 80 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX 

 

 

Obstbaumwiesen sind ein charakteristisches Landschaftselement des Naturraumes zwischen 

Kämpfelbach-Ersingen und der B 10. Es gibt hoch- und mittelstämmige Bäume von Kirsche, 

Apfel, Birne und Walnuss, die überwiegend in einem guten Pflegezustand sind. Die 

Obstbäume sind in allen Altersklassen vertreten. Abgängige Bäume werden durch junge 

frühzeitig ersetzt. 

 

Ökologische Bewertung 

Da die Anzahl der Obstbäume mit insgesamt 20 Exemplaren überschaubar ist, werden die 

Obstbäume als Einzelexemplare bewertet und in der Bewertungstabelle separat aufgeführt. Es 

wird ein mittlerer Wert von 450 Punkte pro Baum angesetzt (Baumumfang ca. 75 cm im 

Mittel, Baum auf mittelwertigem Biotoptyp (6 x 75 = 450). 

 

3.4.2.1.2.3 Intensivwiese als Dauergrünland (Biotoptyp Nr. 33.61) 

Intensiv genutztes Dauergrünland hat im Erweiterungsgebiet in den letzten Jahren deutlich 

zugenommen. Große Bereiche im Osten und im Norden weisen Dauergrünland auf. 

Die Bewirtschaftung findet intensiv statt; es erfolgen mehr- bis vielfache Schnitte im Jahr. 

Eine Wechselnutzung als Acker kann über die Jahre nicht ausgeschlossen werden. 

Begleitarten wurden, mit Ausnahme von „Allerweltarten“ wie Acker-Kratzdistel und Acker-

Schachtelhalm nicht gefunden. 

 

Ökologische Bewertung 

Das intensiv genutzte Dauergrünland des Untersuchungsgebietes ist wegen häufigem Schnitt 

ohne jahreszeitlich stark wechselnde Aspekte. Hier handelt es sich um ein intensiv genutztes 

Dauergrünland (B.-Nr. 33.61) Prüfmerkmale sind nicht erfüllt, so dass der Wert von 6 

Punkten/m² für eine Fläche von insgesamt 1,45 ha eingesetzt werden muss. 

 

3.4.2.1.2.4 Wald (Biotoptyp-Nr. 55.50) 

Im Erweiterungsgebiet sind insgesamt zwei kleine Waldflächen tangiert. Dabei handelt es 

sich zum Einen um einen knapp 800 m² großen Waldabschnitt aus dem Distrikt II 

„Springenhalde“ und zum anderen um einen ca. 1.100 m² großen Waldabschnitt bestehend 

aus dem Gemeindewald des Distrikts IX „Rittel“ (Flst.Nr. 6911) und kleinen Abschnitten von 

drei Privatwaldparzellen (Flst.Nrn. 6913, 6914 und 6915). Es ergibt sich eine Gesamt-

Eingriffsfläche in Wald von ca. 1.900 m² (= 0,19 ha) für die Eingriffs-Bilanzierung und den 

forstrechtlichen Ausgleich. Beide Waldflächen werden erst in der letzten Abbauphase nach 

über 20 Jahren in Anspruch genommen. Bis dahin bleiben diese Waldflächen vollständig 

erhalten. 
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Abb. 3-3 Darstellung der vom Abbau betroffenen Waldflächen (Quelle: Daten- und 

Kartendienst der LUBW) 

 
 

 Der Wald im Distrikt „Springenhalde“ grenzt im Norden an das Naturschutzgebiet 

„Ersinger Springenhalde“ (NSG 2.057), das im Datenauswertebogen kurz charakterisiert 

ist als: „Lebensraum artenreicher Pflanzen- und Tiergesellschaften, insbesondere 

gefährdete Insekten- und Vogelarten und Halbtrockenrasengesellschaften mit gefährdeten 

Pflanzenarten“. 

Das NSG ist Teil des FFH-Gebietes Pfinzgau Ost“ Nr. 7017-341 und befindet sich in 

einer Entfernung von ca. 200-250 m westlich bzw. nordwestlich der Eingriffsfläche. Als 

Waldlebensraumtypen sind im Datenauswertebogen Fichten-Bestand (Nr. 59.44) und 

Douglasien-Bestand (Nr. 59.45) aufgeführt. 

Der betroffene Wald ist weder Teil des NSG noch des FFH-Gebietes.  

Eigene Erhebungen aus den oben genannten Untersuchungsjahren weisen den 

Waldabschnitt westlich der genehmigten Abbaufläche als Buchen-Mischwald mit Eichen 

und Kirschen aus. Kiefern, Fichten und Douglasien sind in geringen Anteilen beigemischt.  

Im Forsteinrichtungswerk zum Distrikt 2 „Springenhalde“, Abt. 0 Springenhalde, 

Unterabteilung a5 werden für eine Gesamtfläche von 3 ha Kiefern mit 35%, Douglasien 

mit 25%, Buchen mit 20% und Eichen mit 15% aufgeführt. Als Begleitarten werden 

Hainbuche, Birke, Kirsche und Linde genannt. Er wird als kieferngeprägter Bestand mit 

Douglasie vorwüchsig charakterisiert. Die Bestände sind zwischen 45 und 75 Jahren alt. 

Geplant ist dort eine Auslesedurchforstung auf Buche und Eiche. 
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Eine Strauchschicht ist so gut wie nicht vorhanden. Die Krautschicht weist Arten der 

Buchenwaldgesellschaften auf. Neben der Waldgerste (Hordelymus europaeus), dem 

Waldmeister (Galium odoratum), dem Hain-Rispengras (Poa nemoralis) und der Wald-

Zwenke (Brachypodium sylvaticum) konnte in diesem Waldabschnitt auch die 

Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine, nicht gefährdet aber -wie alle 

Orchideen- besonders geschützt) als charakteristische Art nachgewiesen werden. 

 Der Waldabschnitt im Distrikt „Rittel“ (Gemeindewald, gehört ebenfalls zum Distrikt 2 

Springenhalde, Abt. 0 Springenhalde, Unterabteilung y8) wird in der Forsteinrichtung 

beschrieben als Kiefern-Baumholz (kieferngeprägter Bestand). Die Baumartenverteilung 

ist: Kiefern 50%, Eiche 30% (Quercus petraea) sowie Buche und sonstige Laubhölzer je 

10%. Als Begleitarten werden Feld-Ahorn (Acer campestre) und Elsbeere (Sorbus 

torminalis) genannt. Die Bestände sind zwischen 65 und 100 Jahren alt. Diese 

Beschreibung trifft auch auf die Privatwaldparzellen zu, die unmittelbar anschließen 

(Flst.Nrn. 6911, 6913, 6914 und 6915). 

Bei eigenen Erhebungen konnte durchgehend eine dichte Strauchschicht mit Liguster 

(Ligustrum vulgare), Weißdorn (Crataegus spec.), Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), 

Roter Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) und Kriechender Rose (Rosa arvensis) 

festgestellt werden. In der nicht stark ausgeprägten Krautschicht dominierten Buchen-

wald-Arten wie Waldmeister, Wald-Zwenke und Flattergras. Das kleine Gehölz ist von 

mehreren Trampelpfaden und Wegen durchzogen. Die Waldränder sind ringsherum stark 

durch die angrenzende Freizeitnutzung beeinträchtigt. Schnittgutablagerung, Abstellen 

von landwirtschaftlichem Gerät und der Rest einer Gartenlaube prägen die Waldrand-

situation. 

Als weitere Waldfläche, in die durch das Vorhaben eingegriffen wird bzw. wurde (da Abbau 

bereits genehmigt und durchgeführt), war der nördliche aufgelassene Steinbruch an der B 10 

zu betrachten. Er war im Forsteinrichtungswerk nicht erfasst, weil die vorhandenen 

Baumbestände durch natürliche Sukzession wegen Nutzungsaufgabe des Steinbruchs 

entstanden sind (Biotoptyp-Nr. 58.10).  

In Absprache mit der zuständigen Forstbehörde im Landratsamt, wurde auf eine Bilanzierung 

dieser letztgenannten Flächen (Sukzessionswald aus Laubbäumen des Biotoptyps-Nr. 58.10) 

verzichtet, da diese durch natürliche Sukzession entstandenen Waldgesellschaften nach 

Beendigung des Abbaubetriebes sich in derselben Art und Weise wieder etablieren werden. 

Außerdem liegt dieser Bestand außerhalb der Erweiterungsfläche. 

 

Ökologische Bewertung 

Die zwei beschriebenen Waldabschnitte im Nordwesten (Springenhalde) und im Nordosten 

(Rittel) werden sekundär von Kiefern dominiert (35% bzw. 50%). In der Unterabteilung a5 

folgt dann die Douglasie und in y8 („Rittel“) und den Privatwaldparzellen die Trauben-Eiche. 
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In der Bewertung muss für die zwei Waldabschnitte, die grundsätzlich als Traubeneichen-

Buchen-Wald (Biotoptyp-Nr. 55.50; Grundwert 38 Punkte) angesprochen werden müssen, das 

Prüfmerkmal „nicht standortheimischer Baumarten“ berücksichtigt werden (x 0,8). Zudem 

führt die „mäßige Beeinträchtigung“ durch angrenzende Nutzungen (Landwirtschaft im Falle 

a5 und Freizeitnutzung im Falle y8) zur Anwendung eines weiteren Prüfmerkmals (x 0,8). 

Somit ergibt sich bei einem Grundwert von 38 Punkten für einen durchschnittlichen 

Traubeneichen-Buchen-Wald unter Berücksichtigung der Prüfmerkmale eine Bewertung von 

24 Punkten/m². Wald wird auf einer Fläche von insgesamt ca. 0,19 ha in Anspruch 

genommen. 

Darüber hinaus ist, sobald der Wald in Anspruch genommen wird (in knapp 20 Jahren), der 

forstrechtliche Ausgleich in enger Absprache mit der Forstbehörde zu erbringen. 

 

3.4.2.1.2.5 Rinder-Weide (Magerweide mittlerer Standorte – B.-Nr. 33.51) 

Auf den Flurstücken Nrn. 6852/1 und 6849 wurden im Jahr 2014 Hecken gerodet und es fand 

eine Umnutzung in eine Rinder-Weide statt. Davon sind auch die Flurstücke 6846- 48 sowie 

6840 – 42 betroffen (ehemalige Mähwiesen). Der Heckenzug auf den Flst.Nrn. 6843 – 45 ist 

erhalten. Aus den ehemaligen „Magerwiesen mittlerer Standorte“ wurde so eine „Magerweide 

mittlerer Standorte“ (Biotoptyp Nr. 33.51). Die Obstbäume am Wegrand sind erhalten 

geblieben (siehe Photos unten; Abb. 3-4 und 3-5). Sie werden als Einzelexemplare gewertet. 

  

Abb. 3-4 und 3-5 Blick auf die Rinderweide am 19.02.2018; links die Flst.Nrn. 6846-48 (im 

Hintergrund die Galloway-Rinder) und rechts die Flst.Nrn. 6840-42 jeweils mit Weidezaun 

im Vordergrund (Photos M. Beck, 19.02.2018) 

 

Ökologische Bewertung 

Die Rinder-Weide wird als „Magerweide mittlerer Standorte“ (Biotoptyp-Nr. 33.51) einge-

stuft. Durch die Nutzung durch eine Rinder-Herde (Galloway-Rinder) werden die Flächen 

belastet. Dies führt zu einer Minderung der Vegetationsdecke und zu Trittschäden.  

Somit ergibt sich für die ca. 12.700 m² große Fläche ein Wert von 13 Punkten/m² 

(Normalwert 21). 
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3.4.2.1.2.6 Feldhecken und Feldgehölze (Biotoptyp-Nr. 41.22) 

Feldhecken und Feldgehölze stellen ein landschaftsbildprägendes Element in diesem Natur-

raum dar. Nicht alle hier beschriebenen und auf dem Bestandsplan dargestellten Hecken sind 

geschützt oder schutzwürdig. Neben den großen Heckenzügen im Gew. „Auf dem Bleier“ 

wurden auch kleine, junge Gebüsche erfasst, die sich z.B. an Grenzen von unterschiedlichen 

Nutzungen als Brombeer-Gestrüpp mit wenigen Schlehen entwickelt haben.  

In den letzten Jahren fand eine großflächige Umnutzung des Geländes im Gewann „Hintere 

Rittel“ statt. Nach Rodung einiger Gehölze wurden magere Mähwiesen zu Rinder-Weiden 

umgenutzt (s. voriges Kapitel). Bei der letzten Biotoptypen-Erfassung konnten im Februar 

2018 ca. 6.500 m² Hecken/Feldgehölze nachgewiesen werden. Einige der im Daten- und 

Kartendienst der LUBW dargestellten Hecken-Biotope (siehe Abb. 3-1 und 3-2) sind im 

Winter 2014 gerodet worden. Der Ausgleich hierfür wurde bereits erbracht und durch die 

UNB des Landratsamtes Enzkreis abgenommen (s. Abnahmeprotokoll der Ersatzpflanzungen 

vom 13.07.2016). 

900 m² Gehölze auf den Flurstücken 6852/2 und 6853/1 mussten zwischenzeitlich wegen 

vollständiger Nutzungsaufgabe der verbliebenen Freiflächen (ehemals Grabeland) aus 

forstlicher Sicht als „Wald“ bezeichnet werden. Durch Rodungen wurden diese Flächen in 

offenes Dauergrünland und inzwischen teilweise in eine Rinderweide überführt (siehe voriges 

Kapitel). 

Der typische Aufbau der Hecken des Untersuchungsgebietes ist dreischichtig. Die Baum-

schicht besteht häufig aus Vogel-Kirsche, Esche, Feld-Ahorn, Kultur-Apfel und Walnuss. 

Darunter bilden Schlehe, wilde Zwetschge, Weißdorn, Hasel, Schwarzer Holunder, Hunds-

Rose, Gew. Pfaffenhütchen, Liguster, Brom- und Himbeere sowie Roter Hartriegel die 

Strauchschicht. Im Saumbereich der Krautschicht kommen neben nitrophytischen Pflanzen-

arten wie Brennnessel, Nelkenwurz, Gundelrebe, Knoblauchsrauke, Ruprechts-Storch-

schnabel und Kletten-Labkraut auch wärmeliebende Arten wie Echtes Johanniskraut, 

Zypressen-Wolfsmilch, Gewöhnlicher Dost und Odermennig vor. 

Die Hecken sind zwischen 3 und 20 m breit und weisen unterschiedliche Pflegezustände auf.  

 

Ökologische Bewertung 

Die Feldhecken und Feldgehölze des Untersuchungsgebietes sind sehr unterschiedlich 

aufgebaut. Sie werden nach dem Biotoptypen-Schlüssel Baden-Württemberg (LUBW, 2010) 

als „Feldhecken mittlerer Standorte“ (Biotoptyp-Nr. 41.22) eingestuft und mit 17 Punkten 

(Normalwert) bewertet.  

Die ökologische Wertigkeit, die im zool. Kapitel noch weiter ausgeführt wird, erlaubt die 

Anwendung der positiven Prüfmerkmale „hohe Bedeutung für Artenschutz“ (x 1,2) und 

„Saum/ Krautschicht mit Magerkeitszeigern“ (x 1,2) sowie „gehölzartenreiche Bestände“ (x 

1,2).  
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Die Beeinträchtigungen, die sich am Rande des straßenähnlichen Feldweges für die Hecken 

ergeben, können mit dem negativen Prüfmerkmal „mäßig beeinträchtigt“ (z.B. Ablagerungen, 

Eutrophierung, Straßenverkehr, regelmäßiger Rückschnitt für Lichtraumprofil und für nötige 

Sichtbeziehungen) mit dem Multiplikator 0,8 berücksichtigt werden. So ergibt sich für eine 

Fläche von ca. 0,65 ha eine Punktzahl von 24 Punkten/m². 

 

3.4.2.1.2.7 Wege (Biotoptyp-Nr. 60.20) 

Der größte Anteil der Wege (Flst.Nr. 6671 und 6728) innerhalb der Erweiterungsfläche ist 

asphaltiert (ca. 630 m lang). Ein Grasweg führt im Norden der genehmigten Abbaufläche in 

Ost-West-Richtung zum Wald an der Springenhalde. Die Gesamtfläche der asphaltierten 

Wege wird mit ca. 2.200 m² angegeben. Einen nennenswerten Anteil an Graswegen gibt es 

nicht. 

Ökologische Bewertung 

Die zentral durch das Gebiet verlaufenden Wege sind asphaltiert und weisen abschnittsweise 

Straßencharakter auf (Biotoptyp 60.20). Dieser Biotoptyp nimmt ca. 0,22 ha Fläche ein und 

wird mit 1 Wertpunkt eingestuft. Einen nennenswerten Graswege-Anteil gibt es nicht. 

 

3.4.2.1.2.8 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker mit Unkrautvegetation basen-

reicher Standorte; Biotoptyp Nr. 37.12) 

Der zentrale Bereich der bereits genehmigten Abbaufläche wird bzw. wurde intensiv als 

Acker genutzt. Inzwischen wurde hier mit dem Abbau begonnen; im nördlichen Abschnitt 

wurden alle produzierenden landwirtschaftlichen Nutzungen aufgegeben und die zurzeit nicht 

in Anspruch genommene Fläche wird zu einem nicht unwesentlichen Teil als Lagerplatz für 

landwirtschaftliche Produkte und Geräte benutzt (teils stark devastiert). 

Im Erweiterungsgebiet (ca. 4,4 ha) werden keine Flächen landwirtschaftlich als Acker 

genutzt. Dennoch werden die Pflanzengesellschaften hier beschrieben, um dem Biotoptyp im 

Landschaftsraum gerecht zu werden und weil in der Steinbruchfolgelandschaft große Teile 

landwirtschaftlich als Acker wieder genutzt werden sollen. 

Keine der nachgewiesenen Arten ist bundes- oder landesweit gefährdet. Keine der Arten ist 

nach BNatSchG besonders oder streng geschützt (s. Kap. 7 spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung = saP). 

Die meisten der nachgewiesenen Pflanzenarten gehören Pflanzengesellschaften an, deren 

Vertreter geringe Ansprüche an Boden- und Nährstoffversorgung stellen wie z.B. Arten aus 

der Klasse der Gänsefuß-Gesellschaften (Chenopodietea).  

Dieser Klasse gehören neben den Arten der Hackfrucht-Unkrautgesellschaften auch Arten aus 

den annuellen Ruderalgesellschaften (Ordnung Chenopodietalia) an.  

Der Acker-Steinsame steht in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste.  
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Tab. 3-4-3 Ackerwildkräuter im Untersuchungsgebiet 

Wissenschaftlicher Deutscher Name 
Rote Listen 

BRD/BW 

Charakterarten der Hackfrucht-Unkrautgesellschaften (Klasse Chenopo-

dietea und Ordnung Polygono-Chenopodietalia) 

Anagallis arvensis Acker-Gauchheil -/- 

Atriplex patula Spreizende Melde -/- 

Capsella bursa-pastoris Hirtentäschelkraut -/- 

Chenopodium album Weißer Gänsefuß -/- 

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel -/- 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm -/- 

Geranium pusillum Kleiner Storchschnabel -/- 

Lamium amplexicaule Stengelumfassende Taubnessel -/- 

Lamium purpureum Rote Taubnessel -/- 

Matricaria perforata Geruchlose Kamille -/- 

Senecio vulgaris Gem. Greiskraut -/- 

Sonchus asper Raue Gänsedistel -/- 

Sonchus oleraceus Kohl-Gänsedistel -/- 

Stellaria media Vogel-Miere -/- 

Veronica hederifolia Efeublättriger Ehrenpreis -/- 

Veronica persica Persischer Ehrenpreis -/- 

Verbandskennarten der Erdrauch-Wolfsmilch-Gesellschaften (Fumario-

Euphorbion) 

Aethusa cynapium Hunds-Petersilie -/- 

Euphorbia helioscopia Sonnenwend-Wolfsmilch -/- 

Fumaria officinalis Gew. Erdrauch -/- 

Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel -/- 

Sherardia arvensis Acker-Röte -/- 

Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut -/- 

Arten aus der Klasse der Getreideunkraut-Gesellschaften (Secalietea) 

Alopecurus myosuroides Acker-Fuchsschwanz -/- 

Fallopia convolvulus Winden-Knöterich -/- 

Lathyrus tuberosus Knollen-Platterbse -/- 

Lithospermum arvense Acker-Steinsame -/V 

Myosotis arvensis Acker-Vergissmeinnicht -/- 

Papaver rhoeas Klatsch-Mohn -/- 

Vicia angustifolia Schmalblättrige Wicke -/- 

Vicia hirsuta Rauhaarige Wicke -/- 

Vicia tetrasperma Viersamige Wicke -/- 

Viola arvensis Acker-Stiefmütterchen -/- 
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Der Schwerpunkt der ackerbegleitenden Pflanzengesellschaften liegt bei den Arten der 

weitverbreiteten Knöterich-Gänsefuß-Gesellschaften. Der Verband der Erdrauch-Wolfsmilch-

Gesellschaften ist mit 6 Verbandskennarten nur schwach charakterisiert, so dass eine 

pflanzensoziologische Ansprache der Gesellschaften auf Verbandsniveau nicht möglich ist.  

Dennoch weisen die Ackerflächen mit ihren begleitenden Pflanzengesellschaften eine gewisse 

Naturnähe auf, weil die Erdrauch-Wolfsmilch-Gesellschaft in der naturräumlichen Gliederung 

als (Wald-)Ersatzgesellschaft für die Getreideäcker im Naturraum genannt wird. 

Die Ackerflächen werden als „Äcker mit Unkrautvegetation basenreicher Standorte“ (Biotop-

Nr. 37.12) in artenarmer Ausprägung eingestuft. Als kennzeichnende Pflanzenarten dieses 

Biotoptyps kommen Knollen-Platterbse, Acker-Steinsame und Acker-Röte vor. 

Eine ökologische Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzflächen ist nicht notwendig, weil 

dieser Biotoptyp nicht in die Flächenbilanzierung für den Erweiterungsantrag eingeht. 

 

3.4.2.1.3 Zusammenfassende Bewertung des Bestandes 

Die Gesamtbewertung des Bestandes findet für die Erweiterungsfläche von 4,4 ha statt. Die 

Einzelbewertungen können den vorigen Kapiteln entnommen werden. 

Tab. 3-4-4 Gesamtbewertung des Bestandes (gem. LUBW, 2010) 

Biotoptyp 

Biotop-Nr. 

(LUBW, 

2005/2010) 

Fläche 

[m²] 

Wert-

punkte 

Punkte-

Summe 

Magerwiese mittlerer Standorte 33.43 6.200 23 142.600 

Obstbäume auf Wiesen und Weiden 
 

20 

Exemplare 
450 9.000 

Intensivwiese als Dauergrünland 33.61 14.500 6 87.000 

Traubeneichen-Buchen-Wald 55.50 1.900 24 45.600 

Rinder-Weide (Magerweide mittlerer 

Standorte) 
33.51 12.700 13 165.100 

Feldhecken/Feldgehölze 41.22 6.500 24 156.000 

Wege 60.20 2.200 1 2.200 

Summe  44.000  607.500 

 

Der zu bewertende Eingriff findet auf einer Fläche von insgesamt ca. 4,4 ha statt; der 

errechnete Biotopwert beträgt laut Biotopwert-Tabelle (LUBW 2010) 607.500 Punkte.  
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3.4.2.2 Zoologische Artengruppen 

Die zoologischen Artengruppen wurden im Jahr 2017 nochmals erfasst bzw. aktualisiert. Es 

liegen Erkenntnisse seit 1994 vor. Eine vollständige Kartierung fand auch im Jahr 2009 statt. 

Diese Kenntnisse gehen in die Beschreibung und Beurteilung des Gebietes ebenfalls mit ein. 

Aus dieser Kenntnis heraus konnte der Untersuchungsrahmen (zoologische Artengruppen) 

auch vor dem Hintergrund einer anschließenden artenschutzrechtlichen Prüfung frühzeitig 

und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Enzkreis festgelegt 

werden. 

Es wurden alle prüfungs- und planungsrelevanten Gruppen untersucht, wobei hier aus einer 

Forderung der UNB des LRA Enzkreis im Scopingtermin das gesamte Abbaugebiet 

(genehmigte und neu beantragte Fläche) berücksichtigt werden musste, da hier inzwischen 

auch für die bereits genehmigten Flächen (nachträglich) § 44 (1) BNatSchG anzuwenden war. 

Tab. 3-4-5 Überblick über die untersuchten faunistischen Gruppen (Ergebnis des Scopings) 

Artengruppe Untersuchungsumfang/Anmerkungen 

Vögel Vollständige Vogelkartierung  

Fledermäuse Standard-Kartierung, Baumquartiere, Flugrouten, Erfassung 

der Habitatpotentiale 

Reptilien  Keine spezielle Erhebung, aber ständige Nebenbeobachtung 

bei allen anderen Kartierungen.  

Amphibien Beobachtung potentieller Lebensräume.  

Hirschkäfer/Juchten-

käfer/Heldbock 

Habitatpotentialanalyse,  

Tagfalter/Widderchen Standard-Erfassung in repräsentativen Biotoptypen.  

Heuschrecken Standard-Erfassung in repräsentativen Biotoptypen.  

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung findet in Kap. 7 statt; die Formblätter zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind im Anhang beigefügt. 

 

3.4.2.2.1 Vögel 

Die Vogelvorkommen des Untersuchungsgebietes wurden sowohl im Jahr 2009 als auch 2017 

vollständig untersucht. 

Folgende Termine fanden statt: 12.02.2009 (Nacht), 15.02. (Nacht), 02.03., 06.04., 05.05., 

21.07. und 27.08.2009 sowie am 18.04., 12.05., 19.06., 04.08. und 20.08.2017. 
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Bei 2 nächtlichen Begehungen im Februar 2009 wurden die nachtaktiven Vögel erhoben. Die 

Tagesbegehungen begannen in den frühen Morgenstunden zurzeit höchster Gesangsaktivität; 

doch auch später am Tage gelangen noch zahlreiche Sicht-, Ruf- und Gesangsnachweise 

verschiedener Vogelarten. Die Begehungen konnten auf dem gut ausgebauten Wegenetz und 

aufgrund der guten Zugänglichkeit des Gebietes flächendeckend erfolgen. Alle Nachweise 

und Aktivitäten der jeweiligen Vogelarten wurden notiert. 

Die Einstufung als Brutvogel erfolgte 

 bei mehrfacher Anwesenheit an einem zur Fortpflanzung geeigneten Ort 

 bei mehrfacher Beobachtung revieranzeigenden Verhaltens (z.B. Revierabgrenzung, 

Partnerwerbung) 

 nach Beobachtung von Nestbauverhalten, Eintrag von Nistmaterial und Futter 

 bei Beobachtung von gerade flügge gewordenen Jungtieren und Familienverbänden 

Arten, die nur einmal beobachtet wurden, die kein revier- bzw. brutanzeigendes Verhalten 

zeigten oder sonst keinen Bezug zum Untersuchungsgebiet aufwiesen, wurden als Nahrungs-

gäste oder Durchzügler eingestuft. 

In der folgenden Tabelle 3-4-6 sind die nachgewiesenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

aufgeführt.  

Tab. 3-4-6 Aktuelle Liste der 2017 nachgewiesenen Vogelarten 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name  Rote Liste Anhang I 

VSchRL Ba.-Wü. BRD 

Amsel  Turdus merula - - - 

Bachstelze  Motacilla alba  - - - 

Blaumeise  Parus caeruleus  - - - 

Buchfink  Fringilla coelebs  - - - 

Buntspecht  Dendrocopos major  - - - 

Dorngrasmücke  Sylvia communis  - - - 

Gartengrasmücke  Sylvia borin  - - - 

Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus  V - - 

Goldammer  Emberiza citrinella  V - - 

Grünspecht  Picus viridis  - - - 

Heckenbraunelle  Prunella modularis  - - - 

Klappergrasmücke  Sylvia curruca  V - - 

Kohlmeise  Parus major  - - - 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  - - - 

Neuntöter Lanius collurio - - X 

Rabenkrähe  Corvus corone  - - - 

Ringeltaube  Columba palumbus  - - - 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  - - - 

Singdrossel  Turdus philomelos  - - - 

Sommergoldhähnchen  Regulus ignicapilla  - - - 

Star  Sturnus vulgaris  - - - 

Sumpfrohrsänger  Acrocephalus palustris  - - - 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes  - - - 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  - - - 
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Im Untersuchungsgebiet wurden 24 Vogelarten nachgewiesen. 3 Arten (Gartenrotschwanz, 

Goldammer und Klappergrasmücke) stehen auf der Vorwarnliste Baden-Württembergs. 

Entsprechend der Ausstattung des Geländes mit zahlreichen Feldhecken inmitten artenreicher, 

extensiv genutzter Wiesen ist die Arten- und Individuenzahl der Heckenbrüter hoch. Es 

finden sich Dorngrasmücke, Gartengrasmücke, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, 

Neuntöter (Art des Anhangs I der VSchRL) und Heckenbraunelle. Die Mönchsgrasmücke ist 

auch im Wald anzutreffen. 

Eine einer Hecke vorgelagerte Staudenflur wird vom Sumpfrohrsänger besiedelt. 

Gartengrundstücke und Obstbaumwiese werden von Gartenrotschwanz, Grünspecht, Star 

sowie dem Buchfink und der Kohlmeise besiedelt. Die beiden zuletzt genannten Arten 

kommen auch im Wald vor.  

In größeren Gehölzen und im Wald leben Amsel, Blaumeise, Buntspecht, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Sommergold-

hähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp. 

Die Bachstelze hält sich in und in der Umgebung des Steinbruchs auf.  

Abb. 3-6 Karte der Vogelbrutreviere im Jahr 2017 
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Arten der offenen Feldflur (Wiesen-/Bodenbrüter wie z.B. Feldlerche) konnten nicht nachge-

wiesen werden.  

Die meisten Arten finden sich in den Heckenkomplexen im Osten und Nordosten des 

Gebietes. Dort profitieren sie von der engen Verzahnung der Hecken (die deshalb auch so 

hoch bewertet wurden) mit den Magerwiesen mittlerer Standorte (inzwischen teils Rinder-

Weide). Besonders erwähnenswert ist der Neuntöter, der in Baden-Württemberg auf der 

Vorwarnliste geführt wird und der auch nach der Rodung der Hecken beobachtet werden 

konnte. 

Im Folgenden werden die nachgewiesenen Arten ihrem Hauptlebensraum zugeordnet und 

beschrieben. 

 

Feldhecken und Feldgehölze  

In den in Kapitel 3.4.2.1.2.6 beschriebenen Feldhecken und Feldgehölzen brüteten im Jahr 

2017 folgende Vogelarten: 

Wissenschaftlicher Deutscher Name 

Erithacus rubecula Rotkehlchen 

Lanius collurio Neuntöter 

Phylloscopus collybita Zilpzalp 

Prunella modularis Heckenbraunelle 

Sturnus vulgaris Star 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke 

Sylvia borin Gartengrasmücke 

Turdus merula Amsel 

 

In Feldhecken und Feldgehölzen außerhalb der Erweiterungsfläche konnten darüber hinaus 

Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella) und Klappergrasmücke 

(Sylvia curruca) beobachtet werden. 

Wäldchen („Rittel“; incl. Privatwaldparzellen) im Erweiterungsgebiet 

Wissenschaftliche Deutsche Namen 

Corvus corone Rabenkrähe 

Fringilla coeleps Buchfink 

Parus caeruleus Blaumeise 

Parus major Kohlmeise 

Sturnus vulgaris Star 

Turdus philomelos Singdrossel 
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Wald an der B 10 („Springenhalde“) 

Wissenschaftliche Deutsche Namen 

Emberiza citrinella Goldammer 

Erithacus rubecula Rotkehlchen 

Fringilla coeleps Buchfink 

Parus caeruleus Blaumeise 

Parus major Kohlmeise 

Phylloscopus collybita Zilpzalp 

 

Wissenschaftliche Deutsche Namen 

Picoides maior Buntspecht 

Picus viridis Grünspecht 

Sturnus vulgaris Star 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig 

Turdus merula Amsel 

Turdus philomelos Singdrossel 

 

Wald, Hecken, Obstbäume und Deponiestandort südwestlich der B10 bis zur Autobahn A8 

Hier, im erweiterten Wirkraum, konnten Kohlmeise, Singdrossel, Amsel, Zilpzalp, Bunt-

specht, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Goldammer und Mönchsgrasmücke nachgewiesen 

werden.  

Diese Arten sind vom Vorhaben in keiner Weise betroffen. 

Auf die Vogel-Vorkommen und ihre Bedeutung für den ökologischen Wert des Gebietes wird 

in Kapitel 7.1 (Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Vögel) näher eingegangen. 
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3.4.2.2.2 Fledermäuse 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchung in den Jahren 2009 und 2017 wurden mögliche 

Auswirkungen der Planungen auf Fledermäuse durch ein Fachgutachterbüro (Isabel & Dr. 

Christian Dietz) untersucht. 

 

3.4.2.2.2.1 Methode 

Das Untersuchungsgebiet wurde am 25.2.2009 erstmals begangen. Dabei wurden zum einen 

eine vorläufige Habitatanalyse erstellt und zum anderen Art und Umfang der durchzu-

führenden Untersuchungen festgelegt. In diesem Jahr fand ein vollständiger Untersuchungs-

durchgang statt, dessen Ergebnisse in einem Bericht niedergeschrieben wurden (18.10.2009). 

Am 27.04.2017 wurde eine weitere Geländebegehung zur Aktualisierung der Daten 

durchgeführt. Hierbei wurden der Eingriffsbereich und seine Umgebung begutachtet und im 

Hinblick auf seine Eignung als Fledermauslebensraum (Jagdhabitat, Quartiergebiet, 

Transferstrecke) bewertet. Betroffene Gehölze wurden auf ihre Eignung als Quartiere hin 

untersucht. Das Eingriffsgelände wurde zusätzlich mit einer Kameradrohne (DJI Phantom 4) 

beflogen.  

Zudem wurde ein Abgleich mit der aktuellen Datenbank der Fledermausvorkommen 

(batportal) der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg vorgenommen. 

Der tatsächlich im Gebiet nachgewiesene Artenbestand aus dem Jahr 2009 (Dietz 2009) 

wurde um potentiell vorkommende Arten basierend auf Artvorkommen in der Umgebung 

erweitert und ggf. vorhandene Empfindlichkeiten berücksichtigt. 

Um längerfristige Daten zur Nutzung wichtiger Teillebensräume durch Fledermäuse zu 

erhalten, wurde im Jahr 2009 an zwei Standorten eine automatische Lautaufzeichnung 

eingesetzt. Dabei wurden alle Ultraschalllaute, die eine gewisse Intensitätsschwelle 

überschritten, digital aufgezeichnet und abgespeichert. Die so erfassten Daten wurden dann 

mit speziellen Computerprogrammen ausgewertet. 

Die ausführlichen Untersuchungsergebnisse können dem Fachgutachten (Dietz, 2009 und 

2017) entnommen werden. Hier werden zunächst die Ergebnisse verkürzt wiedergegeben und 

die Vorkommen vor dem planungsrelevanten Hintergrund beurteilt. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung findet in Kap. 7.2 statt. 

 

3.4.2.2.2.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Untersuchungen aus den Jahren 2009 und 2017 wurden insgesamt drei 

Fledermausarten sicher auf die Art bestimmt. Bei den Lautaufnahmen gibt es üblicherweise in 

manchen Gruppen Unsicherheiten. Neben der Zwerg-Fledermaus wurden vermutlich noch die 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und der Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen 

(Tabelle 3-4-7). 
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Zudem wurde im Jahr 2017 ein Abgleich mit der aktuellen Datenbank der Fledermaus-

vorkommen (batportal) der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg 

vorgenommen. Der tatsächlich im Gebiet nachgewiesene Artenbestand aus dem Jahr 2009 

(Dietz 2009) wurde um potentiell vorkommende Arten basierend auf Artvorkommen in der 

Umgebung erweitert und ggf. vorhandene Empfindlichkeiten berücksichtigt. 

 

Ergebnisse der Transektbegehungen und automatischen Lautaufzeichnung (2009) 

Der Großteil der akustischen Nachweise im Gebiet betrifft die Zwergfledermaus. Darüber 

hinaus konnten zwei weitere Arten sicher nachgewiesen werden. Bei den Lautaufnahmen aus 

der Gruppe der Bartfledermäuse ist eine Trennung relativ schwierig. Die Abendbegehungen 

und die automatischen Aufzeichnungen zeigten, dass im Bereich der Gehölzsäume und am 

Waldrand vereinzelt Zwerg- und Bartfledermäuse jagten. Wenige Abendsegler wurden im 

hohen Jagdflug über dem gesamten Untersuchungsgebiet gesichtet. Die Nutzung von 

Flugrouten bzw. Transferstrecken konnte nicht nachgewiesen werden.  

Im gesamten Gebiet war die Fledermausaktivität bei beiden Begehungen und während der 

Aufzeichnungszeit auffallend gering und liegt weit unter dem Mittelwert der Aktivitäts-

parameter methodengleich untersuchter anderer Standorte in Baden-Württemberg aus dem 

gleichen Untersuchungszeitraum. 

 

Ergebnisse der Datenbankabfrage (2017) 

Der Untersuchungsraum stellt einen reich gegliederten und grundsätzlich sehr geeigneten 

Fledermaus-Lebensraum dar. Insbesondere die Streuobstbereiche lassen ein großes 

Arteninventar erwarten. Der eigentliche Eingriffsbereich erstreckt sich dahingegen nur auf 

flächenmäßig kleine Anteile randlich liegender Streuobstbestände. Während 2009 (Dietz 

2009) nur ein sehr eingeschränktes Arteninventar mit drei sicher bestimmten Arten 

nachgewiesen wurde, erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass tatsächlich auch weitere, 

damals akustisch nicht eindeutig zu bestimmende Arten, das Gebiet als Jagdlebensraum und 

für Transferflüge aufsuchen. Zur Bewertung wurden mögliche Vorkommen jagender bzw. 

transferfliegender Tiere der aus der Umgebung bekannten Arten Mausohr (Myotis myotis), 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Kleinabend-

segler (Nyctalus leisleri), Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Graues Langohr (Plecotus 

austriacus) mit berücksichtigt. 

Als Quartiergebiet ist das Eingriffsgebiet dahingegen auch aktuell wenig geeignet. Am 

27.04.2017 konnten 8 potentielle Baumquartiere in Höhlungen gefunden werden, keine wies 

Fledermäuse oder deren Spuren auf (z.B. Kot oder Haare). Eine tatsächliche Nutzung dieser 

Baumhöhlen im Jahresverlauf kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dennoch ist eine 

Quartiernutzung in größerem Umfang im Gebiet wegen fehlender Quartiermöglichkeiten 

unwahrscheinlich. 
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Seit wenigen Jahren ist ein bedeutendes Wochenstubenvorkommen des landesweit vom 

Aussterben bedrohten Grauen Langohrs aus Ersingen bekannt. Da diese Art reich 

strukturiertes Offenland als Jagdlebensraum nutzt, ist anzunehmen, dass die Streuobstwiesen 

und Heckensäume im Untersuchungsraum und teilweise auch im Eingriffsgebiet von dieser 

Art als Jagdlebensraum genutzt werden. 

 

Sichere Nachweise 2009 und 2017 

Insgesamt wurden drei Arten sicher nachgewiesen, deren Vorkommen auch die Ergebnisse 

aus 2017 bestätigen.  

In der folgenden Tabelle werden alle vorgefundenen Arten und ihre Gefährdungssituation 

aufgeführt. 

Tab. 3-4-7 Liste der 2009 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 

Art  Art Rote Liste FFH BNatSchG 

BW BRD 

Sichere Nachweise 

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 3 IV s 

Abendsegler Nyctalus noctula i 3 IV s 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - IV s 

Unsicherheit gem. Lautaufnahme 

„Mausohr“-Fledermaus Myotis spp. Je nach Art IV s 

Nyctaloid Nyctalus, Eptesicus oder 

Vespertilio 

Je nach Art IV s 

Erläuterungen: Rote Liste BW: BRAUN et al. (2003), D: BOYE et al. (1998): 

3 = gefährdet; i = gefährdete wandernde Tierart (vgl. Schnittler et al. 1994); s =  streng geschützte Art 

 

Die Zwerg- und die Bartfledermaus werden als gefährdet eingestuft. Der Abendsegler wird in 

Baden-Württemberg als gefährdete wandernde Tierarten (i) betrachtet.  

In Deutschland ist die Zwergfledermaus derzeit in ihrem Bestand nicht bedroht. Dahingegen 

gelten der Abendsegler und die Bartfledermaus als gefährdet.  

 

Angaben zu den sicher nachgewiesenen Arten 

Die Bartfledermaus (Myotis mystacinus) besiedelt vor allem schmale Spaltenquartiere an 

Gebäuden (typische „Fensterladen“-Fledermaus). Es sind aber auch Kolonien aus Wäldern 

und in Waldnähe außerhalb von Siedlungen bekannt. Die Jagdgebiete liegen u.a. in struktur-

reichem Offenland. Während einer Nacht werden die Jagdgebiete häufig gewechselt. Sie ist 

ein wenig spezialisierter Jäger mit einem breiten Nahrungsspektrum. M. mystacinus jagt 

niedrig und bis in Höhen von 6-15 Metern, Transferflüge erfolgen meist in 2-5 Metern Höhe.  
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Die Art ist in den letzten Jahren aufgrund ihrer Ansprüche an Quartiere und an naturnahe 

klein gekammerte Jagdlebensräume lokal deutlich im Rückgang begriffen. Als Charakterart 

extensiver landwirtschaftlicher Gebiete mit hohem Grünlandanteil und Streuobstwiesen und 

insgesamt hohem Strukturreichtum ist sie auf den Erhalt entsprechender Landschaftsräume 

angewiesen.  

Im Waldbereich und entlang der Gehölzsäume wurden vereinzelte Tiere beobachtet und 

aufgenommen. Diese Bereiche stellten geeignete Jagdhabitate für die Bartfledermaus dar. 

 

Der Abendsegler (Nyctalus noctula) ist ein Baumhöhlen-Bewohner, wobei er als Zwischen- 

und Winterquartier auch gerne Spalten an Gebäuden besiedelt. Die Tiere nutzen gleichzeitig 

mehrere eng benachbarte Quartiere, die häufig gewechselt werden. Bei den während des 

Sommers nachgewiesenen Tieren handelte es sich zumeist um Männchen, die den Sommer 

fernab der Fortpflanzungsgebiete, die in Deutschland beispielsweise in Brandenburg liegen, 

verbringen. Nur während der Zugzeit und im Winter treten in Südwestdeutschland regelmäßig 

Weibchen des Abendseglers auf.  

Abendsegler-Männchen zeigen eine hohe Treue zu ihren Quartieren. Der Abendsegler ist bei 

uns v.a. während der Durchzugszeit nicht selten. Jagdgebiete befinden sich vorwiegend in 

Gewässer- und Waldnähe. Die Jagd erfolgt im freien Luftraum in großen Höhen im schnellen 

Flug.  

Wenige Abendsegler wurden im hohen Flug bei der Jagd über dem gesamten Unter-

suchungsgebiet beobachtet. 

 

Bei der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) handelt es sich um einen extremen 

Kulturfolger. Sie ist als Spaltenbewohner an Gebäuden die häufigste Fledermausart in Baden-

Württemberg. In der Auswahl ihrer Jagdgebiete ist sie relativ flexibel, bevorzugt aber 

gewässerreiche Gebiete und Ränder von Gehölzstandorten. Während der Jungenaufzucht 

werden die Quartiere häufig gewechselt. Obwohl sie überall recht häufig ist, ist sie dennoch 

eine streng geschützte Art. Eingriffe in den Lebensraum der Zwergfledermaus sind überall 

dort problematisch, wo eine große Zahl an Tieren betroffen ist, also in Wochenstuben, an 

Schwärm- und Winterquartieren und auf Transferstrecken. Solche Orte können von hunderten 

Tieren regelmäßig jedes Jahr aufgesucht werden und fortlaufende Gefährdungen können so 

im Laufe der Zeit zu einer starken Beeinträchtigung lokaler Vorkommen führen.  

Im Waldbereich und entlang der Gehölzsäume wurden vereinzelte Tiere bei der Jagd beob-

achtet und aufgezeichnet.  

 

3.4.2.2.2.3 Zusammenfassende Beurteilung und Vorschläge für Maßnahmen 

Das Untersuchungsgebiet liegt in einer reich strukturierten Landschaft und stellt durch seine 

Zusammensetzung aus Wald, Wiesen, Gehölzsäumen und Obstwiesen ein geeignetes 

Jagdhabitat für Fledermäuse dar. Einige der Bäume im Wald und in den Gehölzsäumen 

weisen Stammanrisse und Höhlungen auf.  
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Allerdings konnte in den unmittelbar vom Eingriff betroffenen Gehölzen keine aktuelle 

Quartiernutzung durch Fledermäuse nachgewiesen werden. Sie kann allerdings auch nicht 

ausgeschlossen werden. 

Das eigentliche Eingriffsgebiet berührt randlich Heckenzüge und Streuobstbereiche, erstreckt 

sich jedoch größtenteils auf weniger wertvollen Flächen (Ackerbereiche, Wiesenflächen). 

Die Abendbegehungen bestätigten eine Nutzung des gesamten Gebietes als Jagdhabitat von 

mindestens drei Fledermausarten. Durch die Erweiterung des Steinbruchs werden somit ein 

geeignetes Jagdhabitat und potentielle Ruhe- bzw. Fortpflanzungsstätten zerstört. 

Entsprechende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind durchzuführen (s. Fach-

gutachten und Formblätter zur artenschutzrechtlichen Prüfung). Die Vorschläge aus dem 

Fachgutachten gehen in die Rekultivierungsplanung ein. 

Das bedeutende Wochenstuben-Vorkommen des Grauen Langohrs in Ersingen, einer auf 

reich strukturierte und insektenreiche Offenlandlebensräume angewiesenen landesweit vom 

Aussterben bedrohten Art, unterstreicht die Bedeutung des Gesamtlebensraumes. 

Auf die Fledermaus-Vorkommen und ihre Bedeutung für den ökologischen Wert des Gebietes 

wird in Kapitel 7.2 (Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Fledermäuse) näher 

eingegangen. 

 

3.4.2.2.3 Reptilien und Amphibien 

Zu Beginn der Untersuchungen für den vorliegenden Erweiterungsantrag im Spätherbst 2008 

wurde das Gelände nach potentiellen Lebensräumen für Amphibien und Reptilien abgesucht. 

Diese Standorte wurden notiert und während des gesamten Untersuchungszeitraumes bei allen 

Begehungen in den Jahren 2009 und 2017 bei geeigneter Witterung und zur geeigneten 

Tageszeit auf Vorkommen entsprechender Arten kontrolliert. 

Amphibien 

Besetzte Amphibien-Habitate konnten im Untersuchungsgebiet zu keiner Zeit ausgemacht 

werden. Es gibt keine Gewässer (nicht einmal wassergefüllte Fahrspuren wurden im 

Untersuchungsjahr gefunden) und somit keine Reproduktionsmöglichkeiten. Da auch in der 

näheren Umgebung keine entsprechenden Reproduktionsgewässer vorhanden sind, ist hier 

auch nicht mit (durch)wandernden bzw. rastenden Tieren zu rechnen.  

Mögliche Tagesverstecke in den aufgelassenen Steinbrüchen (unter lückig liegendem Material 

wie Steinen oder Brettern) waren nicht besetzt. 

Reptilien (v.a. Eidechsen) 

Lebensräume für Zauneidechsen (Lacerta agilis) dagegen konnten festgestellt werden. So 

wurden am sonnenexponierten Waldrand an der B 10, am Deponiegelände jenseits der B 10 

und im Gew. „Auf dem Bleier“ (Flst.Nr. 6648; intensive Freizeitnutzung; außerhalb der 

Erweiterungsfläche, 2009 und 2017) Zauneidechsen nachgewiesen.  

Ansonsten liegen die Lebensräume außerhalb des Eingriffsgebietes. 
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Tab. 3-4-8 Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Reptilien und Amphibien 

(Quelle für Gefährdungs- und Schutz-Status: LUBW, Artensteckbrief 2013) 

Deutscher  Wissenschaftlicher Name 
Rote Liste FFH BNatSchG 

BW BRD 

Zauneidechse Lacerta agilis V V IV s 

 

Abb. 3-7 Fund-Nachweise der Zauneidechse im Jahr 2017 

 

Die Zauneidechse steht in Baden-Württemberg und der BRD auf der Vorwarnliste, nach 

Bundesnaturschutzgesetz ist sie besonders und streng geschützt. Es handelt sich um eine Art 

des Anhang IV der FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand der Zauneidechse in Baden-

Württemberg wird mit ungünstig-unzureichend bewertet. Dies ist die mittlere Kategorie 

zwischen günstig und ungünstig- schlecht. 

Die Zauneidechse hält sich vor allem entlang der ausgebauten Zufahrt zum Steinbruch auf, 

die parallel zur B 10 verläuft (s. Abb. 3-8). Zwischen dieser Zufahrt und einem angrenzenden 

Wäldchen gibt es eine südexponierte, trockenwarme Böschung mit schütterem Bewuchs, die 

beim Ausbau der Zufahrt erhalten wurde. Dort wurden 2009 und 2017 Zauneidechsen, auch 

Jungtiere, an mehreren Stellen beobachtet.  
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Ein weiterer Fundort wurde nördlich des Steinbruchs erfasst. In der offenen Ackerbrache hielt 

sich eine Zauneidechse in einem Haufen abgelagerten Holzes auf. Weitere Nachweise 

gelangen an dieser Stelle nicht. 

 

Habitatansprüche der Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Als ursprünglicher Waldsteppenbewohner besiedelt die Zauneidechse heute auch Halb-

trocken- und Trockenrasen; Heiden, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, 

Randstreifen an Verkehrswegen, sonnige Gehölzränder oder Brachen. In Deutschland ist die 

Zauneidechse heute überwiegend als Kulturfolger anzusehen, der weitgehend auf Sekundär-

lebensräume angewiesen ist.  

Wichtig sind eine sonnenexponierte Lage, wasserdurchlässiges Substrat, geeignete Eiablage-

plätze (sonnige Stellen mit grabbarem Erdreich oder Sandhaufen), Sonnplätze, Tagesver-

stecke und Winterquartiere. Den Winter verbringen sie in Spalten, Baumstubben, verlassenen 

Tierbauten oder selbstgegrabenen Röhren. Diese müssen gut isoliert und drainiert sein, um die 

überwinternden Tiere vor tiefen Temperaturen und hoher Bodenfeuchtigkeit zu schützen. 

Die Eiablage erfolgt zwischen Ende Mai und Anfang August. Das Weibchen legt die Eier in 

selbstgegrabenen Höhlen an offenen und sonnigen Plätzen ab. In günstigen Jahren können 

bereits ab Ende Juli die ersten Schlüpflinge beobachtet werden.  

Während die Männchen nach ausreichender Energiezufuhr teils bereits im August das 

Winterquartier aufsuchen, müssen sich die Weibchen noch von der Eiablage erholen und 

ziehen sich meist erst im September zurück. Die Schlüpflinge sind noch bis Oktober aktiv. Im 

Verlauf des März verlassen alle wieder die Winterquartiere. 

Sie sind sehr ortstreu und verlassen ihr Revier nur selten. Ausbreitungen in neue Gebiete 

finden langsam statt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang einer Bahnlinie durch ein 

Waldgebiet betrug z.B. ca. 2-4 km im Jahr. 

In Baden-Württemberg ist die Zauneidechse in Höhenlagen bis 500 m ü.NN weit verbreitet. 

In Quadrant 4 (SO) des Messtischblattes 7017 ist die Zauneidechse laut Artensteckbrief 

(LUBW, 2013) nachgewiesen.  

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG findet in Kap. 7.3 und auf 

einem Formblatt zur saP statt. 

 

3.4.2.2.4 Tagfalter/Widderchen 

Bei vier Begehungen im (Früh-)Sommer 2009 (April bis September) und bei fünf weiteren 

Begehungen im Jahr 2017 (April bis August 2017) wurden die Tagfalter und Widderchen des 

erweiterten Untersuchungsgebietes qualitativ mit den üblichen Standardmethoden in der 

geeigneten Tages- und Jahreszeit sowie bei geeigneter Witterung erfasst (Suche nach 

Imagines durch Keschern und Bestimmung durch Sicht sowie Erfassung von Präimaginal-

Stadien wie Eier und/oder Raupen). 

 

 



Planungsbüro Beck und Partner  Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG 

Rankestraße 6, 76137 Karlsruhe Steinbr. Kämpfelbach-Ersingen, LBP April 2018 Seite 52 

Bevollmächtigter:  M. Beck   Büro: Rankestr. 6,  76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 / 37 47 23   Fax.: 0721 / 3 52 49 81

e-mail:  Beck-und-Partner-Karlsruhe@t-online.de  Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe  Konto 10 087 880  BLZ 660 501 01  

IBAN DE 43 6605 0101 0010 0878 80 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX 

 

 

Folgende Arten konnten festgestellt werden. 

Tab. 3-4-9 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Tagfalter und Widderchen 

 

 

 

Wissenschaftlicher 
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Araschnia levana Landkärtchen      

Argynnis paphia Kaisermantel b     

Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen b     

Colias  hyale Weißklee-Gelbling b  V   

Cynthia cardui Distelfalter      

Everes argiades Kurzschwänziger Bläuling  3 2  N 

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter      

Inachus io Tagpfauenauge      

Leptidea sinapis Tintenfleck-Weißling      

Maniola jurtina Großes Ochsenauge      

Melanargia galathea Schachbrett      

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling      

Polyommatus icarus Hauhechelbläuling b     

Thymelicus lineolus Schwarzkolbiger 

Braundickkopffalter 
     

Zygaena filipendulae Sechsfleck-Widderchen b     

Zygaena viciae Kleines Fünffleck-

Widderchen 
b     

Erläuterungen: 

Schutzstatus: b = besonders geschützt nach BNatSchG 

Rote Liste: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet 

ZAK-Status (Zielartenkonzept): N = Naturraumart 

 

Insgesamt konnten 16 Arten nachgewiesen werden, von denen keine streng geschützt oder in 

den Anhängen der FFH-RL aufgeführt ist. Die insgesamt 7 besonders geschützten und 

gefährdeten Arten müssen in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nicht berück-

sichtigt werden. Ihre Lebensraumansprüche gehen in die Kompensationsplanung ein. 

Im Folgenden werden die nachgewiesenen Arten den Fundorten und damit ihren Haupt-

lebensräumen vor Ort zugeordnet. 
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Genehmigte Abbaufläche mit teils Hochstaudenbestand, abgeschobenem Boden, Heu- und 

Strohlager (Stand 2010; aktualisiert 2017) 

Hier handelt es sich um die ehemalige Ackerfläche, die seit vielen Jahren brach liegt und in 

den letzten Jahren überwiegend als Heu-, Stroh- und Holzlager genutzt wird. Hier hat sich in 

einem kleinflächigen Mosaik eine Hochstaudenflur entwickelt, in der unterschiedliche 

Ruderalpflanzenarten herdenweise auftreten. Dabei handelt es sich um Blütenpflanzen, die für 

Tagfalter und Widderchen als Nektarquelle in Frage kommen. 

 Distelfalter 

 Hauhechelbläuling (Nahrungssuche) 

 Kl. Wiesenvögelchen 

 Tagpfauenauge 

 Zitronenfalter (Nektarsuche) 

 

Wald an der B 10 (incl. ehem. Steinbruch) 

Der Waldrand an der B 10 ist südwest-exponiert und weist abschnittsweise Pflanzen aus den 

Gesellschaften trockenwarmer Säume auf. Diese blütenreichen Bestände locken verschiedene 

Tagfalter an.  

 Großes Ochsenauge (Waldrand, Nektarsuche) 

 Kaisermantel (Waldrand) 

 Kl. Kohlweißling (Waldrand, Nektarsuche) 

 

Wiesen und Heckensäume im Untersuchungsgebiet 

Die Wiesen und Heckensäume des Untersuchungsgebietes sind aus floristischer Sicht 

artenreich ausgebildet. Durch den unterschiedlichen Mährhythmus der Nutzer, sind während 

der Flugzeit der Falter und Widderchen immer ausreichend Nahrungsquellen vorhanden. 

 Distelfalter 

 Kurzschwänziger Bläuling 

 Landkärtchen 

 Tintenfleck-Weißling 

 Hauhechelbläuling 

 Kl. Fünffleck-Widderchen 

 Schachbrett 

 Schwarzkolbiger Braundickkopffalter 

 Sechsfleck-Widderchen 

 Tagpfauenauge 

 Weißklee-Gelbling 
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3.4.2.2.5 Heuschrecken 

Die Heuschrecken wurden bei vier Begehungen im Sommer/Frühherbst 2009 mit den 

üblichen Standard-Methoden erfasst. 2017 wurden diese Ergebnisse überprüft und ggf. 

aktualisiert. 

Folgende Arten konnten nachgewiesen werden. 

Tab. 3-4-10 Liste der nachgewiesenen Heuschreckenarten (2009 und 2017) 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste 

Ba.-Wü. 

Rote Liste 

BRD 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer    

Chorthippus brunneus Brauner Grashüpfer    

Chorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer    

Chrysochraon dispar Große Goldschrecke  3  

Gomphocerippus rufus Rote Keulenschrecke    

Metrioptera roeseli Roesels Beißschrecke    

Oecanthus pellucens Weinhähnchen V  b 

Pholidoptera griseoaptera Gew. Strauchschrecke    

Tettigonia viridissima Grünes Heupferd    

 

Von den neun nachgewiesenen Arten ist nur das Weinhähnchen (Oecanthus pellucens) 

besonders geschützt; es ist aber weder bundes- noch landesweit gefährdet (RL-Bad.-Württ. = 

Vorwarnliste).  

Die Große Goldschrecke ist in der BRD gefährdet. 

Im Folgenden werden die nachgewiesenen Arten den Fundorten und damit ihren Haupt-

lebensräumen vorort zugeordnet. 

 

Genehmigte Abbaufläche mit teils Hochstaudenbestand, abgeschobenem Boden, Heu- und 

Strohlager (Stand 2010; aktualisiert 2017) 

Hier handelt es sich um die ehemalige Ackerfläche, die seit vielen Jahren brach liegt und in 

den letzten Jahren überwiegend als Heu-, Stroh- und Holzlager genutzt wird. Hier hat sich in 

einem kleinflächigen Mosaik eine Hochstaudenflur entwickelt, in der unterschiedliche 

Ruderalarten herdenweise auftreten. Folgende Heuschreckenarten wurden dort nachgewiesen. 

 Nachtigall-Grashüpfer 

 Brauner Grashüpfer 

 Gemeinder Grashüpfer 

 Große Goldschrecke 

 Roesels Beißschrecke 

 Weinhähnchen 

 Gew. Strauchschrecke 
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Wald an der B 10 (incl. ehem. Steinbruch) 

Der Waldrand an der B 10 ist südwest-exponiert und weist abschnittsweise Pflanzen aus den 

Gesellschaften trockenwarmer Säume auf. Folgende Art wurde dort nachgewiesen. 

 Grünes Heupferd 

 

Wiesen und Heckensäume im Untersuchungsgebiet 

Die Wiesen und Heckensäume des Untersuchungsgebietes sind aus floristischer Sicht 

artenreich ausgebildet. Durch den unterschiedlichen Mährhythmus der Nutzer, sind immer 

ausreichend Nahrungsquellen vorhanden. 

 Gemeiner Grashüpfer 

 Große Goldschrecke 

 Rote Keulenschrecke (Gebüschnähe) 

 Roesels Beißschrecke 

 Nachtigall-Grashüpfer 

 Brauner Grashüpfer 

 Weinhähnchen (seltener als auf Abbaufläche) 

 Gew. Strauchschrecke 

 Grünes Heupferd 

 

3.4.2.2.6 Hirschkäfer/Eremit/Heldbock 

Weil im Untersuchungsgebiet (aber außerhalb der Eingriffsfläche) alte Eichen vorkommen, 

die eine Stammstärke aufweisen, die sie für holzbewohnende Käferarten wie Hirschkäfer, 

Eremit oder Heldbock eventuell als Lebensraum interessant macht, wurde in Absprache mit 

der UNB des LRA Enzkreis für die drei genannten Arten eine Habitatpotentialanalyse 

durchgeführt. Das heißt es wurde im unbelaubten Zustand (Frühjahr 2009 und Frühjahr 2017) 

vor allem an Eichen nach entsprechenden Zeichen (Bohrlöcher, Saftmale etc.) gesucht, die ein 

mögliches Vorkommen dieser Arten vermuten lassen. 

Heldbock und Eremit sind Arten des Anhangs IV und Hirschkäfer sowie Heldbock sind Arten 

des Anhangs II der FFH-RL. 

In der Zielartenliste für die Gemeinde Kämpfelbach ist nur der Heldbock als ermittelte Art 

aufgeführt. 

 

Hirschkäfer (Lucanus cervus; FFH-Code [1083]) 

Hirschkäfer leben bevorzugt in lichten Eichen- und Eichen-Hainbuchenwäldern mit abster-

benden Althölzern und Baumstümpfen. Wurzelstöcke, die infolge natürlicher Absterbe-

prozesse unter Beteiligung von Baumpilzen aufgeschlossen wurden, sind von besonderer 

Bedeutung. Eichen mit Saftflüssen sind für die Ernährung der Käfer (Eireifung bei den 

Weibchen) sowie für die Paarfindung von essentieller Bedeutung.  
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Die Flugzeit liegt zwischen Ende Mai und Mitte August. Die Larvalentwicklung findet im 

Wurzelbereich von überwiegend absterbenden oder abgestorbenen Laubbäumen und in 

morschen Stubben und Stümpfen statt, wobei Eichen bevorzugt werden. Sie dauert meist fünf 

bis sechs, gelegentlich auch bis acht Jahre. Zur Verpuppung wird eine Erdhöhle angelegt.  

Darüberhinaus ist der Hirschkäfer aber auch an den Wurzeln gesunder Eichen zu finden. Hier 

fungiert er als Baumwurzelsanierer, da die Larven angefaulte Wurzelteile bis hin zum 

gesunden Gewebe entfernen. 

Rote Listen:  Deutschland stark gefährdet (2), Baden-Württemberg gefährdet (3) 

Schutzstatus:  Berner Konvention: Anhang III;  

FFH-RL: Anhang II;  

BArtSchV: Anlage 1, Spalte I besonders geschützt;  

BNatSchG: besonders geschützt 

 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Anzeichen für Hirschkäfer-Vorkommen gefunden 

werden. Auch Körperteile bzw. lebende Exemplare wurden nicht gefunden, so dass davon 

ausgegangen wird, dass es im Untersuchungsgebiet keine Hirschkäfer gibt. 

 

Eremit (Juchtenkäfer; Osmoderma eremita; FFH-Code [1084]) 

Der Eremit lebt in Eichen- und Eichen-Hainbuchen-Wäldern sowie Auwaldresten, die oft aus 

historischer Nutzung hervorgegangen sind, in Parks, Streuobstwiesen, Alleen und anderen 

Baumgruppen sowie Einzelbäumen. Besiedelt werden alte und anbrüchige Laubbäume mit 

Baumhöhlen. Die Larvalentwicklung findet im feuchten Holzmulm der Höhlungen statt, dabei 

im Stamm- und Starkastbereich. Insbesondere in beschatteten Stammpartien von aktuell oder 

zumindest ehemals licht oder randlich stehenden Bäumen. 

Der Käfer ist in Baden-Württemberg zerstreut und nur vereinzelt in Wäldern und Parkanlagen 

vorhanden.  

Zur Lebensstättenerfassung wurden die potentiell besiedelbaren Baumbestände des Unter-

suchungsgebietes im Frühjahr 2009 erfasst. Eine Übersichtbegehung und Erfassung von 

möglichen Höhlenbäumen fand im März 2009 vor dem Laubaustrieb statt. Dabei wurde 

bereits nach Käferfragmenten gesucht. Es wurde festgestellt, dass vermutlich keine geeig-

neten Habitatbäume vorhanden sind. 

Rote Listen:  in Deutschland und Baden-Württemberg stark gefährdet (2), 

Schutzstatus: BNatSchG: streng geschützt. 

FFH-RL: Anhang IV 

Im Untersuchungszeitraum konnten weder Anzeichen (Flügeldecken und Halsschilde), 

noch lebende Exemplare des Juchtenkäfers gefunden werden.  

Auf Grund dieser Ergebnisse wird davon ausgegangen, dass diese Art hier nicht vor-

kommt. 
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Heldbock (Cerambyx cerdo; FFH-Code [1088]) 

Der Heldbock lebt in halboffenen Alteichenbeständen der planaren Stufe sowie in lichten 

Parks und Alleen an Alteichen; daneben in Einzelbäumen im städtischen Bereich. Die Larval-

entwicklung findet in kränkelnden, langsam absterbenden Alteichen, oft in Bäumen mit 

Schadstellen oder sehr alten Individuen mit altersbedingt absterbenden Ast- und Stammteilen 

statt. Besiedelt werden der Stamm und stärkere Äste (ab ca. 15 cm Durchmesser).  

Ehemals war der Heldbock weit verbreitet, heute findet man ihn noch in mehreren Vor-

kommen in der nördlichen Oberrheinebene. Auf der Zielartenliste für die Gemeinde 

Kämpfelbach ist der Heldbock als ermittelte Art vermerkt. 

Rote Listen:  in Deutschland und Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht (1), 

Schutzstatus: BArtSchV: Anlage 1 Spalte 1 besonders geschützt;  

BNatSchG: streng geschützt. 

FFH-RL: Anhang II und IV 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Anzeichen für Heldbock-Vorkommen gefunden 

werden. Auch Körperteile bzw. lebende Exemplare wurden nicht gefunden, so dass davon 

ausgegangen wird, dass es im Untersuchungsgebiet keine Heldbock-Vorkommen gibt. 

 

3.5 Landschaftsbild/Erholung 

Die geplante Steinbrucherweiterung liegt in einer insgesamt sehr strukturreichen Landschaft 

südlich von Kämpfelbach-Ersingen. Kleinparzellige und häufig wechselnde Nutzungen, ver-

bunden mit einer reichen Gliederung durch Gehölze unterschiedlichster Art (lineare Feld-

hecken bis hin zu flächigen Feldgehölzen) vermitteln den Eindruck einer vielfältigen Land-

schaft. Dieser Eindruck wird durch die leicht wellige Topographie des Geländes unterstützt. 

In großen Teilen des Eingriffsgebietes überlagern die menschlichen Einflüsse die Standort-

eigenschaften. So werden exponierte Teile des Erweiterungsgebietes als Freizeitgrundstücke 

genutzt. Dies steigert zwar die Erholungsfunktion beeinträchtigt aber gleichzeitig das Land-

schaftsbild in seinem Natürlichkeitsgrad. 

Das Abbaugebiet wird im Westen und Südwesten auf der ganzen Länge von einer Wald-

kulisse flankiert, die bis auf die Öffnung im Bereich des nördlichen alten Steinbruchs 

vollständig erhalten bleibt. Der Steinbruch wird also von der Bundesstraße 10 aus und den 

gegenüberliegenden Hängen bei der Deponie nicht einsehbar sein. 

Als Naherholungsgebiet hat das Untersuchungsgebiet eine wichtige Bedeutung. Die guten 

„Parkmöglichkeiten“ an der alten Kreisstraße nach Ersingen locken Spaziergänger (v. a. 

Hundehalter) an, die den Weg (Straße; Flst.Nr. 6671) nach Nordwesten begehen und nach 

wenigen hundert Metern meist wieder umdrehen. Sie lockt der abwechslungsreiche und gut 

befestigte Weg. Besonnte Abschnitte wechseln mit beschatteten Abschnitten mit alten Obst-

bäumen. Ausgedehntes Grünland im Osten und Äcker vor einem mehr oder weniger bewal-

deten Hintergrund im Südwesten bieten eine erholsame Kulisse für einen kurzen Spaziergang. 

Das Untersuchungsgebiet kann als Landschaftsraum mit durchschnittlicher Vielfalt, Eigenart 

bzw. Schönheit eingeordnet werden. 
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4. Projektbeschreibung 

Die Fa. Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG verfügt über eine Genehmigung zum 

Abbau von Muschelkalk auf einer Fläche von ca. 6,3 ha auf Gemarkung Kämpfelbach-

Ersingen im Enzkreis. 

Gegenstand des genehmigten und des beantragten Abbaus sind die Schichteinheiten des mo 

(Schichten des Oberen Muschelkalks), die bis dicht an die Oberfläche anstehen (Abraum-

mächtigkeit im Mittel 1 m) und von einer im Mittel geringmächtigen Schicht aus Löss und 

Lehmböden partiell überdeckt werden. 

Zur Behebung abbautechnischer Probleme bei der vollständigen Lagerstättennutzung soll das 

Abbaugebiet im nördlichen und nordöstlichen Bereich der genehmigten Abbaugrenze um ca. 

4,4 ha erweitert werden (Rohstoffsicherungsfläche des Teilregionalplanes „Rohstoff-

sicherung“ des Regionalplanes der Region Nordschwarzwald; Nr. 7017-3). 

Zum Lösen des Gesteins aus dem Gebirgsverband wird Bohr- und Spreng-Technik eingesetzt.  

Der im Steinbruch gewonnene Kalkstein wird nicht Vorort aufbereitet, sondern direkt auf 

straßenzugelassene LKW verladen und zum ca. 2 km südlich gelegenen Nachbarstandort 

Keltern der Firma NSN Natursteinwerke Nordschwarzwald transportiert und dort in die 

bestehende Aufbereitung eingegeben. 

Die Beschreibung des abbautechnischen Vorgehens im LBP findet statt, damit die 

Einzelzustände und deren mögliche ökologische Funktionen sowie der frühest mögliche 

Zeitpunkt für den Beginn der Rekultivierung erkennbar und verständlich werden. 

Die Haupterschließung des Steinbruches erfolgt künftig über die B 10 im Bereich des 

Feldweges Flst.Nr. 13/2 (alte Kreisstraße). Parallel zur B 10 verlaufend wurde über das 

betriebseigene landwirtschaftliche Flurstück Nr. 6683 und 6702 bis zur derzeitigen 

Betriebszufahrt auf dem Flst. Nr. 6729 im Bereich des Feldweges Nr. 6729/1 eine Zufahrt für 

den dauernden Betrieb des Steinbruchs errichtet. Die Zuwegung zum Steinbruch erfolgt 

hierbei über die ausgesteinten Bereiche des ehemaligen Kleintagebaus.  

In der 1. Abbauphase werden im bestehenden Steinbruch vorbereitende Maßnahmen für die 

nachfolgenden Abbauphasen durchgeführt. Zum einen werden im Bereich der Zufahrt die 

Voraussetzungen für die Einrichtung der zentralen Betriebseinrichtungen, d.h. die Aufstellung 

der Personal- und Material-Container sowie die Betonplatte für Wartungsarbeiten geschaffen. 

Zum anderen wird der Steinbruch auf dem Niveau 294 m ü.NN erweitert, um ausreichende 

Platzverhältnisse für die weiteren Abbauphasen zu erreichen. 

Es ergibt sich bei einer Flächeninanspruchnahme von ca. 2,2 ha ein Abbauvolumen von ca. 

0,35 Mio. m³ innerhalb von rund 3 Jahren. 

In der 2. Abbauphase wird die Gesteinsgewinnung in den südlichen Feldesteil geführt, um 

möglichst frühzeitig Platz für eine Innenverkippung von Abraum und Fremdmassen zu 

schaffen. 
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Der Abbau erfolgt zweistufig. Zuerst wird die 294 m- Sohle in südwestliche Richtung 

entwickelt. Parallel hierzu wird eine geradlinige Rampe zur Erschließung der 275 m –Sohle 

entlang der südwestlichen Abbaugrenze mitgeführt. Mit Erreichen der Endstellung der 294 m 

–Sohle im Südwesten kann dort im zweiten Schritt die 275 m –Sohle aufgeschlossen und 

anschließend in nördlicher Richtung entwickelt werden. Resultierend ergibt sich im 

südwestlichen Feldesteil ein Abbauendstand, sodass dort in der folgenden Abbauphase 3 mit 

einer Innenverkippung begonnen werden kann. 

In Abbauphase 2 werden rund 0,6 Mio. m³ verwertbarer Kalkstein in einem Zeitraum von 

ca. 5,2 Jahren gewonnen. Bei einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme von ca. 2,8 ha 

beträgt die gesamte Betriebsfläche dann rund 5 ha. 

In Abbauphase 3 erfolgt die parallele Entwicklung beider Gewinnungssohlen in nordwest-

licher Richtung. Die ursprünglich geradlinige Rampe zur 294 m –Sohle wird in eine gefaltete 

Rampe umgestaltet, um im südlichen Feldesteil größtmöglichen Raum für die Innenver-

kippung bereitzustellen und damit eine frühzeitige Rekultivierung zu ermöglichen. 

Unmittelbar nach Abbauphase 2 beginnt die die Innenverkippung im südlichen Feldesteil und 

folgt dem Abbau in nordwestlicher Richtung in einem Mindestabstand von 40 m. Neben dem 

Einbringen des eigenen Abraums wird mit der Aufnahme von Fremdmassen in Höhe von 

rund 60.000 m³ pro Jahr begonnen. Durch die rasche Entwicklung der Innenkippe wird 

frühzeitig die Morphologie der ehemaligen Topographie und eine Anbindung an das Umland 

erreicht, sodass im rückwärtigen Bereich des Steinbruchs auf rund 1 ha bereits mit einer 

Rekultivierung begonnen werden kann. 

Abbauphase 3 umfasst eine verwertbare Kalksteingewinnung von rund 0,48 Mio. m³ inner-

halb von rund 4,1 Jahren. Die zusätzliche Flächeninanspruchnahme beträgt etwa 0,7 ha. 

Unter Berücksichtigung der rekultivierten Fläche von rund 1 ha umfasst die Betriebsfläche 

dann ca. 4,7 ha. 

In der 4. Abbauphase wird der Abbau auf beiden Sohlen in nordwestlicher Richtung 

fortgeführt. Der Zugang zur 274 m –Sohle erfolgt weiterhin über eine gefaltete Rampe, damit 

eine flächenhafte Fortsetzung der Innenverkippung durchgehend gewährleistet ist. 

Weitere rund 2,4 ha der Innenkippe erreichen die Kontur der ehemaligen Geländemorpho-

logie und können rekultiviert werden, sodass die Gesamtfläche der Rekultivierung auf ca. 3,4 

ha ansteigt. 

In der vierten Abbauphase wird während etwa 9 Jahren eine verwertbare Förderung von 

rund 1 Mio. m³ erreicht. Es werden zusätzlich ca. 3,3 ha Fläche in Anspruch genommen. Bei 

gleichzeitiger Rückgabe von rund 2,4 ha rekultivierter Fläche beträgt die Betriebsfläche zu 

diesem Zeitpunkt ca. 7,3 ha. 

In der Abbauphase 5 wird der Abbau bis zur nordwestlichen Grenze fortgeführt und damit der 

Abbauendstand erreicht. In der nordwestlichen Ecke des Feldes erfolgt aufgrund des mit einer 

Störungszone einhergehenden Vertikalversatzes der Kalksteinschichten kein Abbau, sodass 

sich ein rund 0,5 ha großes Plateau auf dem Niveau 294 m ü.NN ergibt. 
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Dem Abbaufortschritt der oberen Sohle folgend wird eine sukzessive Umgestaltung der 

gefalteten Rampe hin zu einer geradlinigen Abfahrt auf die 274 m- Sohle durchgeführt, um 

die für die Innenverkippung zur Verfügung stehenden Flächen im rückwärtigen Bereich zu 

maximieren. Resultierend können weitere rund 0,6 ha rekultiviert werden, sodass die Gesamt-

fläche der Rekultivierung auf rund 4 ha ansteigt. 

Abbauphase 5 umfasst eine verwertbare Kalksteingewinnung von rund 0,7 Mio. m³ inner-

halb von ca. 5,1 Jahren. Bis zum Erreichen der Abbaugrenzen werden in Abbauphase 5 

abschließend rund 1,7 ha in Anspruch genommen. Durch die gleichzeitige Rückgabe von 

rund 0,6 ha rekultivierter Flächen beträgt die Betriebsfläche ca. 6,7 ha. 

Mit Abbaustand 5 wird die Kalksteingewinnung beendet. Insgesamt werden 3,05 Mio. m³ 

verwertbarer Kalkstein innerhalb von ca. 26,5 Jahren gewonnen. Das Einbringen von Abraum 

beläuft sich auf insgesamt 1,82 Mio. m³. Bis zum Ende der Gesteinsgewinnung kann auf rund 

4 ha der Auffüllfläche eine Rekultivierung erfolgen. 

Unter Berücksichtigung naturschuztrechtlicher Belange und nach Absprache mit der 

Landwirtschaftsverwaltung und der Genehmigungsbehörde sieht die Rekultivierungsplanung 

keine Vollverfüllung vor. Insgesamt werden ca. 7,7 ha der in Anspruch genommenen Fläche 

wieder geländegleich aufgefüllt und können einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

werden. Auf den restlichen rund 2 ha besitzen naturschutzfachliche Aspekte Vorrang. Diese 

umfassen das Offenhalten der rund 500 m langen, obersten Felswand entlang der 

nordwestlichen Randböschung sowie das Felsplateau mit rund 0,55 ha Fläche im Bereich der 

NW-Ecke des Tagebaus. Die dem Plateau und der Felsböschung zugewandte 

Auffüllböschung weist eine flache Neigung von 1:3 auf. Ebenso wird die Tagebauausfahrt 

nicht vollständig verfüllt, sodass auch dort Felswände offen bleiben. 

Im Anschluss an die 5 Gewinnungsphasen wird die Verfüllung des Steinbruchs fortgeführt, 

wobei mit dem Wegfall der räumlichen Zwänge durch die Gesteinsgewinnung die jährliche 

Fremdmassenaufnahme auf rund 150.000 m³ gesteigert werden kann, sodass die endgültige 

Zielkontur der Innenkippe nach weiteren rund 10,2 Jahren erreicht wird. Die Gesamtlaufzeit 

des Vorhabens beträgt somit ca. 36,7 Jahre. 

Insgesamt erlaubt diese aktuelle Planung die Gestaltung von wertvollen naturschutzfachlich 

relevanten Strukturen, wie sie auch in dem nun nicht mehr umsetzbaren Rekultivierungs-

konzept der genehmigten Planung vorgesehen waren (Forderung der Genehmigungsbehörde 

beim Scoping-Termin). 
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5. Konfliktanalyse, Vermeidungs- und Minderungs-Maßnahmen 

Aus dem in Kapitel 3 beschriebenen Bestand und der in Kapitel 4 näher ausgeführten 

Vorhabenbeschreibung lassen sich für die einzelnen Schutzgüter mögliche Konflikte ableiten 

und beschreiben. Daraus lässt sich ein Vermeidungs- und Minderungs-Maßnahmenkonzept 

entwickeln, mit dessen Hilfe die möglichen Konflikte vermieden oder deren zu erwartende 

Auswirkungen gemindert werden können. Für unvermeidbare Beeinträchtigungen muss ein 

Kompensationskonzept erstellt werden (Kap. 6). 

 

5.1 Boden 

5.1.1 Konfliktanalyse 

Auf der geplanten Abbaufläche wird Bodenmaterial abgetragen. Dadurch entfallen während 

der Abbauphase  

- die natürliche Bodenfruchtbarkeit (Landwirtschaft) 

- der Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 

- der Filter und Puffer für Schadstoffe, 

die erst in der Rekultivierungsphase wiederhergestellt werden können. 

Durch den Abtrag des Bodens werden die Filter und Puffer-Funktion vom Gesteinsverband 

übernommen. 

Bei der Abtragung des Bodens wird die Bodenfunktion „Ausgleichskörper im Wasser-

kreislauf“ wegen der geringen Lehmdecke nur in sehr geringem Umfang entfallen. Hier wirkt 

sich eher das Fehlen der Vegetationsdecke auf den Wasserkreislauf aus, da die Wasser-

aufnahme durch die Pflanzen entfällt und daher eine höhere Grundwasserneubildungsrate 

zumindest im Frühjahr und Sommer zu erwarten ist. 

 

5.1.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Das Auffahren des Steinbruchs bei Kämpfelbach kann nur bei vollständiger Nutzung der 

dafür vorgesehen Flächen wirtschaftlich durchgeführt werden. Eine Ausgrenzung (= in situ-

Erhaltung der Böden) von Teilflächen mit hochwertigen Böden ist in der Praxis nicht 

durchführbar.  

Somit sind für das Schutzgut „Boden“ keine Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung möglich. 

Dagegen können Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs erfolgen. So ist geplant, die dem 

nutzbaren Gestein auflagernden Bodenschichten in geeigneter Weise abzutragen und 

entweder unmittelbar oder zeitnah für die Rekultivierung bereits wiederverfüllter Bereiche zu 

verwenden. Flächen zur Zwischenlagerung sind auf dem Betriebsgelände vorgesehen. 

Eine sorgfältige Gewinnung und, -soweit erforderlich-, sachgerechte Zwischenlagerung der 

Bodenschichten dient zur Minderung der Eingriffsfolgen, da der abgetragene Boden wieder-

verwendet werden kann und damit die Voraussetzungen für eine befriedigende 

Bodenrekultivierung bzw. einen Ausgleich des Eingriffes geschaffen sind. 
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Da die Zwischenlagerung des Kulturbodens ein kritisches Problem darstellt (der Boden kann 

unbrauchbar werden durch z.B. Verdichtungen durch Befahren, Vernässungen während der 

Lagerzeit, Schädigung des Bodenlebens in verdichteten Oberbodenmieten), sollte sie durch 

unmittelbaren Auftrag des ausgebauten Bodens an seinem endgültigen Bestimmungsort 

soweit wie möglich vermieden werden. 

Wenn jedoch eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, ist mit großer Sorgfalt und unter 

Einhaltung der in Heft 10 (UM-9-93) genannten Richtlinien vorzugehen. 

Zur Erhaltung der biologischen Aktivität des humosen Oberbodens ist eine ausreichende 

Durchlüftung, der Schutz vor Vernässung und eine Nachlieferung organischer Stoffe durch 

geeignete Begrünung (bei einer Lagerdauer über sechs Monaten durch z.B. winterharte, stark 

wasserzehrende Pflanzen wie Ölrettich) notwendig. Um eine Verdichtung durch Auflastung 

zu begrenzen, darf die Mietenhöhe höchstens 2 m betragen. 

 

5.2 Wasser 

5.2.1 Konfliktanalyse 

Insgesamt sind im Zuge der Kalksteingewinnung im Steinbruch keine nennenswerten Grund-

wasserzuflüsse aus dem anstehenden Gebirge zu erwarten, da der obere Grundwasserleiter 

(Übergangsbereich mmDo/mo) in diesem Bereich kein Grundwasser führt und im nicht-

bauwürdigen Bereich des Mittleren Muschelkalks liegt; das untere Grundwasserstockwerk 

(Übergangsbereich mu/mm) wird vom Abbau nicht erreicht, da es tiefer als die geplante 

Abbausohle liegt. Der höchste am 13.03.2000 gemessene Grundwasserpegel in P 2 mit 272,22 

m ü. NN weist einen Abstand zur künftigen Tiefsohle von 1,78 m auf. Ein Anschnitt des 

Grundwassers findet somit nicht statt. 

Aufgrund des Schichtfallens nach Nordosten ist die Entwässerung der Steinbruchfläche 

generell auf den jeweils aufgefahrenen Schichtenstoß gerichtet. Zulaufendes Oberflächen- 

bzw. Niederschlagswasser sammelt sich im Abbautiefsten bzw. vor der Abbauwand und kann 

mittels einer geeigneten Wasserhaltung (Abmessungen ca. 4 m x 4 m bei rund 2 m Tiefe) 

gehoben werden. Bedingt durch die Dynamik des Abbaus ist es notwendig, die Lage der 

temporären Wasserhaltung auch kurzfristig zu variieren. Tritt dennoch infolge eines Stark-

regenereignisses eine Stauwassersituation auf, wird der Gewinnungsbetrieb dort eingestellt. 

Beim Einsatz umweltverträglicher Betriebsstoffe in den Fahrzeugen während des 

Gewinnungsbetriebes, die heute Stand der Technik sind, können qualitative Beein-

trächtigungen des Grundwassers ausgeschlossen werden. 

Der Steinbruch verbleibt während der gesamten Abbaudauer im oberirdischen Einzugsgebiet 

der Wasserfassung Ersingen, so dass der regionale Grundwasserhaushalt auch quantitativ 

nicht beeinträchtigt wird. 

Bei der Abtragung des Bodens wird die Bodenfunktion „Ausgleichskörper im Wasser-

kreislauf“ in geringem Umfang entfallen. Hier wirkt sich das Fehlen der Vegetationsdecke auf 

den Wasserkreislauf aus, da die Wasseraufnahme durch die Pflanzen entfällt und daher eine 

höhere Grundwasserneubildungsrate zumindest im Frühjahr und Sommer zu erwarten ist. 
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Durch die gleichzeitig leicht erhöhte Verdunstungsrate im Steinbruch (ca. 400 mm/a; infolge 

höherer Temperaturen) wird sich die gesamte Grundwasserneubildungsrate jedoch nicht 

erheblich verändern. 

 

5.2.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Das Auffahren des Steinbruchs bei Kämpfelbach kann nur bei vollständiger Nutzung (auch in 

die Tiefe) der dafür vorgesehen Flächen wirtschaftlich durchgeführt werden. Somit sind für 

das Schutzgut „Wasser“ keine Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung möglich. 

Wie oben dargestellt kann das in geringen Mengen auf der Sohle anfallende Wasser mittels 

einer geeigneten Wasserhaltung gehoben werden. 

 

5.3 Klima 

5.3.1 Konfliktanalyse 

Es ist zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren Nachbarschaft (Gelände- oder Mikro-

Klima) und dem weiteren Wirkungsbereich (Mesoklima). 

Im Kraichgau herrscht eine westliche bis südwestliche Windrichtungskomponente vor.  

Die Bildung von Kaltluft auf den Wiesen- und Ackerflächen wird durch die Anlage eines 

Steinbruches künftig (zwischenzeitlich) unterbunden. Da die Geländeneigung jedoch mit ca. 

4° (in Richtung Norden) gering ist, wird sich das auf die angrenzenden Siedlungsräume nicht 

auswirken. Die beantragte Erweiterungsfläche ist mit 4,4 ha verschwindend klein im 

Vergleich mit den umgebenden offenen Wiesen- und Ackerflächen. 

Zudem werden die Abbaustufen sukzessive im Laufe vieler Jahre durchschritten, sodass 

bereits wieder Flächen im Süden rekultiviert sind, wenn im Norden noch abgebaut wird. Dort 

kann dann wieder Kaltluft entstehen und nach Norden abfließen. 

Somit können die klimatischen mesoskaligen Änderungen durch die Erweiterung des 

Steinbruchs, dessen Fläche um Größenordnungen kleiner ist als das verbleibende Kaltluft-

einzugsgebiet, für die Erzeugung von Frischluft für die in Frage kommenden Siedlungs-

gebiete vernachlässigt werden.  

Da der Steinbruch, abgesehen von der Nordwestecke, bis zu ca. 46 m eingesenkt wird, sind 

weitere Auswirkungen auf mesoskalige Windverhältnisse bzw. Luftaustauschbahnen nicht zu 

erwarten. 

Die mikroklimatischen Veränderungen betreffen nur einen sehr kleinen Raum im Umkreis bis 

ca. 100 m. Damit verbunden sind signifikante Änderungen des Strahlungs-, Temperatur- und 

Feuchtehaushalts, wie sie mit entsprechenden mikroskaligen Klimamodellen simuliert werden 

können. 

Am Grund des Steinbruchs muss im Bereich der Ausbaustufen durch die geänderten 

mikroklimatischen Bedingungen von zusätzlichen kaltluftproduzierenden Flächen ausge-

gangen werden. Die so zusätzlich in Strahlungsnächten hier entstehende Kaltluft wird sich 

großenteils in den tiefsten Bereichen der Ausbaustufen sammeln. 
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Die unmittelbare Nachbarschaft und der Steinbruch selbst wird durch die neu entstehenden 

Geländekanten der Abbaustufen bei aufkommendem Wind durch Luftverwirbelungen 

zusätzlich beeinflusst, die hier zu einem vertikalen Luftaustausch über die seitlichen Rand-

zonen des Steinbruches hinaus führen können. Luftturbulenzen nehmen im Steinbruch mit der 

Windstärke zu.  

Der Eingriff in die Landschaft durch den Gesteinsabbau wirkt sich aber im Wesentlichen nur 

auf die Strömungsverhältnisse im Steinbruch und dessen unmittelbare Umgebung bis zu 

einem Umkreis von ca. 100 m aus. 

 

5.3.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“ werden für den mesoskaligen Bereich durch 

die Rekultivierungsplanung (weitgehende Vollverfüllung mit großflächiger Wiederherstellung 

der ursprünglichen Geländeform und Überführung in eine weitgehend landwirtschaftliche 

Nutzung) gemildert bzw. nach Abschluss der Rekultivierungsmaßnahmen vollständig 

wiederhergestellt werden.  

Ein Kompensationsbedarf für das Schutzgut „Klima“ besteht deshalb nicht. 

 

5.4 Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen 

5.4.1 Konfliktanalyse 

Mit der Umsetzung des Erweiterungsantrags gehen ca. 4,4 ha Fläche mit verschiedenen 

Biotoptypen sukzessive für die Zeit bis zur Wiederverfüllung verloren (Flächeninanspruch-

nahme s. Tab. 3-4-4).  

Die beantragte Erweiterungsfläche von insgesamt 4,4 ha wird zu keinem Zeitpunkt komplett 

für den Abbau genutzt. Teilflächen werden entweder noch nicht in Anspruch genommen oder 

sie sind bis dahin bereits wieder verfüllt und können rekultiviert werden.  

So kann der nördliche Teil des Abbaugebietes, mit Ausnahme einer Fläche für Boden-

Zwischenlagerung, bis zum Beginn der Abbauphase 4 (nach ca. 12,3 Jahren) vollständig 

weiter genutzt werden. Dadurch bleiben auch die geschützten Biotope, die nördlich der 

Abbaugrenze von Abbauphase 3 liegen bis zu diesem Zeitpunkt erhalten (siehe Abb. 1-3 in 

Kap. 1.4.4).  

Der südliche Teil des Biotops Nr. -0355 („Feldgehölz im Gewann Krausenäcker“ mit ca. 

1.800 m²) wird dagegen bereits in der ersten Abbauphase entfernt. In der zweiten Phase 

folgen Teile von Nr. -0356. 

Die grundsätzlichen Konflikte, die durch den geplanten Gesteinsabbau auf einer überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Fläche auftreten können, sind im Folgenden tabellarisch 

dargestellt. 
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Tab. 5-4-1 Konfliktpotentiale „Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen“ 

Konfliktpotentiale Wirkungsprognose 

A - 1 Unmittelbarer Flächenverlust von Lebensräumen (Zusammenstellung s. Tab. 

3-4-4) und geschützten Biotopen 

A – 2 Beeinträchtigung der Standortbedingungen angrenzender Lebensräume 

 

Konflikt A – 1: Flächenverlust 

Die Biotoptypen, die sich momentan auf den beantragten Abbauflächen befinden, werden mit 

dem Abbaufortschritt sukzessive abgetragen. Noch nicht abgebaute Flächen behalten ihre 

Funktionsfähigkeit bis zum Abbaubeginn (z.B. Heckenzüge für Heckenbrüter und als Leit-

strukturen für jagende Fledermäuse). Die Waldparzellen bleiben bis zur letzten Abbauphase 

erhalten. 

Der Flächenverlust für die einzelnen Biotoptypen und die geschützten Hecken-Biotope wird 

durch eine zeitnahe Rekultivierung und die Pflanzung von linearen Hecken im Vorgriff 

gemäß Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung an der Steinbruchgrenze ausgeglichen. Diese 

Maßnahme wird auch den Forderungen aus dem Fledermaus-Gutachten gerecht. 

Die im Auftrag der Firma Sämann im Januar 2014 gerodeten bzw. auf den Stock gesetzten 

geschützten Hecken-Biotope, deren Fläche durch das Landratsamt mit ca. 0,43 ha ermittelt 

wurde, wurden bereits auf firmeneigenen Grundstücken in unmittelbarer Eingriffsnähe 

adäquat und vollständig 1:1 ausgeglichen, sodass die verbliebenen Flächen, auf denen 

ursprünglich die Hecken stockten, in der Bestandsbilanzierung dem Grünland zugeschlagen 

wurden. 

Der Wald, der durch den Abbau in der Endphase (Abbauphase 5 nach ca. 21 Jahren) in 

Anspruch genommen wird (ca. 0,19 ha), wird auf firmeneigenen Flächen forstrechtlich und 

naturschutzrechtlich im selben Naturraum ebenfalls 1:1 (Gewann „Bockenbaum“) 

ausgeglichen. Hierzu stehen die Flächen bereits zur Verfügung, so dass dieser Ausgleich 

sogar im Vorgriff erbracht werden könnte. 

Im genehmigten Rekultivierungskonzept (2004) waren im Gew. „Krausenäcker“ Felswände 

mit einer Höhe bis ca. 20 m vorgesehen („freistehender Sporn“, siehe LBP von März 2000, 

Planungsbüro Beck und Partner; Kap. 8.1.5). Ein großer Teil der Wandabschnitte wäre 

südexponiert gewesen und hätte so Extremstandorte für Tier- und Pflanzengesellschaften 

dargestellt. Dieses ökologisch hochwertige Landschaftselement wird in der vorliegenden 

Planung als umlaufende Felswand im Norden der Abbaufläche übernommen (siehe Kap. 

6.4.2.7 dieses LBP).  

Zudem entstehen während des Abbaus im Steinbruchareal sog. Wanderbiotope wie z.B. 

Böschungen, Halden unterschiedlichen Alters, Fahrwege mit eventuell temporären Kleinst-

gewässern oder Sukzessionsgehölze an älteren Böschungen bzw. der Geländeoberkante, die 

für einige Arten der heutigen Kulturlandschaft Rückzugsgebiete darstellen werden.  
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Konflikt A – 2: Beeinträchtigung angrenzender Lebensräume 

In einem Radius von 100 m um die Erweiterungsfläche befinden sich landwirtschaftlich als 

Acker und Grünland genutzte Flächen sowie mehrere Gehölze und zwei kleine 

Waldabschnitte. Hier ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit 

erheblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu rechnen, wie auch Erfahrungen aus 

ähnlich gelagerten Fällen z.B. im Enzkreis (z.B. Steinbruch Illingen/Enz der Fa. Sämann) 

belegen. Mit erheblichen und/oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der angrenzenden 

Biotope ist angesichts der beschriebenen Umstände nicht zu rechnen.  

Dies gilt umso mehr für das ca. 250 m entfernte NSG „Springenhalde“ im Nordwesten (Teil 

des FFH-Gebietes). Zur Prüfung und Untermauerung dieser Aussage, wurde eine FFH-

Vorprüfung durchgeführt, die den Unterlagen beigefügt ist. 

In der folgenden tabellarischen Zusammenstellung sind nochmals die Konfliktpotentiale für 

die untersuchten Schutzgüter aufgeführt. Ihnen werden die vorgesehenen Maßnahmen zur 

Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der Beeinträchtigungen durch den Eingriff für 

die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung gegenübergestellt.  

Tab. 5-4-2 Voraussichtliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Arten und Lebensgemein-

schaften“ durch den Eingriff und Maßnahmen zu deren Kompensation 

 

Art der Beeinträchtigung 
Maßnahmen zu 

 

Vermeidung Minderung Ausgleich 

A 1 Flächenverlust von 

Lebensräumen und Teil-

lebensräumen 

- flächenschonende Ab-

bauplanung, vollstän-

dige Ausnutzung der 

Lagerstätte unter Be-

rücksichtigung der 

Schutzgüter 

- Schaffung und Erhalt 

von „Wanderbiotopen“ 

im laufenden Steinbruch-

betrieb 

- zeitnaher Einbau des an-

fallenden Oberbodens 

ohne Zwischenlagerung 

und ohne weite Anfahrts-

wege auf Rekultivie-

rungsflächen im Stein-

bruch und damit Verzicht 

auf weitere Flächenum-

widmung  

-Verbleib des Diasporen-

potentials auf der Fläche 

Ausgleichsmaßnahmen/ 

Folgenutzungskonzept (s. 

unten).  

Eingriffs- Ausgleichs-

Bilanzierung und Maß-

nahmen zur Wahrung der 

kontinuierlichen ökolo-

gischen Funktionalität  

A 2 Störung von Stand-

ortbedingungen benach-

barter Lebensräume, Zer-

schneidung von Wander-

beziehungen 

 

liegen nicht in erheblichem Maße vor 

 

 

Die genannten Maßnahmen werden im Folgenden weiter beschrieben. 
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5.4.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung bzw. auch zur Minderung von Beeinträchtigungen 

auf das Schutzgut ist eine möglichst optimale Ausnutzung der Lagerstätte auch oder gerade in 

die Tiefe, was eine Minimierung des Flächenbedarfs und damit eine Reduzierung des 

vorläufigen Biotopverlustes mit sich bringt. 

Der im Steinbruch gewonnene Kalkstein wird nicht Vorort aufbereitet, sondern direkt auf 

straßenzugelassene LKW verladen und zum etwa 2 km Luftlinie südlich gelegenen 

Nachbarstandort Keltern der Firma NSN Natursteinwerke Nordschwarzwald transportiert und 

der dort bestehenden Aufbereitung aufgegeben. 

Als weitere Vermeidungsmaßnahme von vermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft kann der Einsatz von emissionsarmen Maschinen im Steinbruch bezeichnet 

werden, auf die im Lärm- und Staub-Gutachten jeweils speziell eingegangen wird. Für die 

Fauna des Steinbruches wirkt sich diese Maßnahme ebenfalls positiv aus (s. Brut diverser 

Vogelarten im Steinbruchgelände). 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch den Verursacher zunächst zu minimieren. 

Hierzu gehört u.a. der befristete Verlust der Biotope und zeitnahe Rekultivierung. 

 

„Time-lag-Faktor“ 

Als unvermeidbare Beeinträchtigung durch die Erweiterung des Steinbruches ist der befristete 

Verlust der Biotope (Acker, Grünland, Hecken und Waldabschnitte) in der Abbauphase 

anzusehen. Dieser Verlust wird durch die „Schaffung von Wanderbiotopen" (zeitl. Verlust; 

time-lag-Faktor) und eine entsprechende zeitnahe Folgenutzungs- bzw. Rekultivierungs-

Planung ausgeglichen (beginnend mit Abbauphase 3 von Südosten her).  

Nach dem "Leitfaden zur Eingriffsregelung" (MLR, 1997), dessen Inhalte heute noch 

Gültigkeit besitzen und unwidersprochen sind, können Maßnahmen zur Minderung der 

Eingriffsfolgen in diesem Sinne z.B.  

 " die Schaffung von geeigneten Standortstrukturen im Steinbruchgelände sein, 

die für längere Zeit sich selbst überlassen bleiben. Diese Standortstrukturen 

haben dann temporären Charakter und tragen der besonderen Bedeutung von 

Abbaustätten für Pionier- und Ruderalarten Rechnung ("Wanderbiotope")." 

Ihre Beseitigung im Rahmen der Umsetzung der Abbau- und Rekultivierungsplanung ist vor-

programmiert und in einem laufenden Betrieb unvermeidbar. Es wird grundsätzlich 

angestrebt, dass zum Zeitpunkt der Beseitigung eines Wanderbiotopes bereits geeignete neue 

Biotope zur Verfügung stehen. 

„Wanderbiotope“ liegen hier vor allem in Form von Halden und Böschungen (z.B. an den 

gefalteten Auffahrrampen) mit Kraut- und Gehölz-Sukzession, temporären Kleinstgewässern 

(kurzlebig, regenwassergespeist) sowie Felswandabschnitten vor.  

Durch die nachrückende Verfüllung entstehen Böschungen und Halden (zunächst im Süden), 

die dann wiederum wichtige Lebensräume für Arten aus den Gesellschaften der umliegenden 

Äcker, Wiesen und Wälder darstellen. Auf den Abbausohlen werden immer wieder temporäre 

Kleinstgewässer in unterschiedlicher Form, Größe, Exposition und Ausstattung entstehen. 
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So wird immer ein Mosaik aus verschiedenen Entwicklungsstadien und unterschiedlichen 

Pflanzengesellschaften über die Gesamtfläche verteilt vorhanden sein, das auch den Vögeln, 

Amphibien, Säugetieren (z.B. Fledermäusen; Steinbruch als Jagdgebiet), Insekten usw. der 

Umgebung zur Verfügung steht.  

Darüberhinaus werden "Wanderbiotope" in Zukunft überall dort entstehen, wo Böschungen 

zeitweilig sich selbst überlassen bleiben („Zwischenrekultivierung“). Sie gehören zu den 

selbstverständlichen Begleitumständen eines Abbaubetriebes und können weder exakt 

geplant, noch quantitativ in der Planung (z.B. durch eine Bilanzierung der Biotopflächen) 

festgelegt werden.  

Durch die Schaffung und Förderung von "Wanderbiotopen" wird der Biotopwert der Abbau-

fläche während der gesamten Abbauzeit erhöht und dadurch (gem. Leitfaden des MLR) der 

zeitliche Eingriff in die Natur („time-lag-Faktor“) ausgeglichen.  

Durch die Möglichkeit, Teile des anfallenden Abraums und nichtverwertbares Eigenmaterial 

möglichst zeitnah wieder in Rekultivierungsmaßnahmen im Steinbruch einzubauen, reduziert 

sich der Anspruch an eine Zwischenlagerfläche. Zum Einen wird dadurch Lagerfläche gespart 

(schonender Umgang mit Fläche und Biotopen) und zum Anderen können so die Boden-

funktionen der Oberbodenschichten weitestgehend erhalten bleiben (Schonung des Natur-

haushalts und des Schutzgutes "Boden"). Neue Biotopflächen werden zeitnah geschaffen, das 

Samenpotential der Böden bleibt im lokalen Zusammenhang erhalten und kommt zumindest 

zeitweilig, - in Form von Wanderbiotopen (z.B. Ackerwildkrautflora)-, zur Entfaltung. 

 

5.5 Landschaftsbild/Erholung 

5.5.1 Konfliktanalyse 

Landschaftsbild 

Die Erweiterung des Steinbruches stellt aus Sicht des Landschaftsbildes für den Raum eine 

weitere Beeinträchtigung über das bereits Genehmigte hinaus dar (Genehmigung vom 

12.03.2004), jedoch keine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung (gemäß Begründung 

zur Genehmigung).  

Die typischen Reliefstrukturen „flach geneigter Hang“ werden zwischenzeitlich entfernt und 

in der Rekultivierungsphase weitestgehend wieder hergestellt. Der Erhalt freier Felswände ist 

aus naturschutzfachlicher Sicht geboten und bietet dem Spaziergänger neue Eindrücke. 

Durch Minderungsmaßnahmen (z.B. Pflanzen von Hecken) wird die vermeintliche 

Beeinträchtigung (Einsehbarkeit) jedoch minimiert. Die Heckenpflanzungen entlang des 

verlegten Weges dienen u.a. als Sicht-, Staub- und Lärmschutz und werden bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt angelegt.  

Durch die Pflanzungen wird auch der Verlust typischer Ausstattungselemente wie der 

beschriebenen Gehölze (teils nach § 33 NatSchG Bad.-Württemberg geschützte Biotope) 

gemindert. Ein weiterer, darüberhinaus gehender funktionaler Ersatz hierfür findet in der 

Rekultivierungsphase statt. 

 

 



Planungsbüro Beck und Partner  Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG 

Rankestraße 6, 76137 Karlsruhe Steinbr. Kämpfelbach-Ersingen, LBP April 2018 Seite 69 

Bevollmächtigter:  M. Beck   Büro: Rankestr. 6,  76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 / 37 47 23   Fax.: 0721 / 3 52 49 81

e-mail:  Beck-und-Partner-Karlsruhe@t-online.de  Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe  Konto 10 087 880  BLZ 660 501 01  

IBAN DE 43 6605 0101 0010 0878 80 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX 

 

 

Erholung 

Die Erholungseignung und -Funktion der Eingriffsfläche an sich ist überwiegend gering. Es 

sind keine Freizeitgrundstücke unmittelbar tangiert. Die ehemals als Grabeland genutzten 

Flurstücke im äußersten Nordosten werden heute als Rinder-Weide (Galloway) genutzt. 

Der in Südost/Nordwest-Richtung verlaufende Weg, von dem ein weiterer asphaltierter Weg 

nach Nordosten abzweigt, weist Straßencharakter auf und ermöglicht die Erschließung der 

Gartenhausgebiete (Freizeitgrundstücke) in den Gewannen „Auf dem Bleier“, „Hintere 

Rittel“, „Bockbaum“ und „Vorderer Grübenrain“. Diese Straße muss um ca. 50 m an der 

Abbaugrenze entlang nach Nordosten verlegt werden (Konfliktvermeidung), um die 

Zugänglichkeit des Gebietes während der Abbauphasen zu sichern.  

Mögliche Beeinträchtigungen von Freizeitgrundstücken könnten im Norden und im Osten 

außerhalb der Eingriffsfläche stattfinden. Dort sind z.T. großflächige Gartenanlagen mit 

Hütten, Rasen, Spalierobst und sonstiger typischer Kleingarten-Ausstattung, die allerdings bei 

Verlegung des Weges nicht beeinträchtigt werden.  

Das Vorhaben hat für diese Nutzungen keine beeinträchtigenden Folgen. 

 

5.5.2 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Die Verlegung der „Straße“ um ca. 50 m nach Nordosten muss bereits für die Abbauphase 1 

in Angriff genommen werden. Sie ermöglicht weiterhin die Erschließung der genannten 

Gartenhausgebiete im Norden und Osten.  

Das Pflanzen von Gehölzen übernimmt Funktionen eines Sichtschutzes und auch ökologische 

Funktionen. 

 

6. Kompensationskonzept/Rekultivierungsplanung und Schutzgutbilanzierung 

6.1 Boden – Schutzgutbilanzierung und Kompensationskonzept 

Auf der geplanten Abbaufläche wird Bodenmaterial abgetragen. Dadurch entfallen während 

der Abbauphase folgende Bodenfunktionen zumindest teilweise: 

- natürliche Bodenfruchtbarkeit (Landwirtschaft), 

- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,  

- Filter und Puffer für Schadstoffe und 

- Standort für naturnahe Vegetation 

die erst in den einzelnen Rekultivierungsschritten abschnittsweise wieder hergestellt werden. 

Der Eingriff in den alten Steinbruch zur Erschließung der Abbaufläche (ca. 0,7 ha) ist für das 

Schutzgut „Boden“ von untergeordneter Bedeutung, da zum Einen zu einem großen Teil 

Steilwände betroffen sind und zum anderen der Boden auf der Tiefsohle des alten 

Steinbruches anthropogen stark überprägt war. Auch diese Fläche wird nach Abbauende 

wieder hergestellt.  
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Der süd- und nord-exponierte Teil des Geotops (Steilwände) bleibt über den gesamten 

Abbauzeitraum und darüber hinaus erhalten. Auf der Tiefsohle wird durchwurzelbarer Boden 

mit einer Mächtigkeit von ca. 2 m aufgetragen. Damit ist an dieser Stelle den naturschutz-

rechtlichen Belangen und dem Bodenschutz Genüge getan. 

Durch den Bodenverlust im Abbaugebiet werden die Bodenfunktionen auf der abgebauten 

Fläche (ca. 10,7 ha) zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt (Bewertungsklasse 1; siehe Kap. 

3.1.5) und müssen daher mit einem Wert von 1.133.988 Punkten ausgeglichen werden. 

Gemäß dem Leitfaden „Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW, 2010) 

sind nach Tab. 17 (S. 25) die Böden mit einem Klassenzeichen von _7Vg in die Bewertungs-

klasse 4, mit einem Klassenzeichen von _6Vg in die Bewertungsklasse 3 einzustufen. 

Für die Gesamtbewertung im Rahmen der Eingriffsbilanzierung im künftigen Abbaugebiet 

bedeutet dies, dass Böden, welche das Klassenzeichen _7Vg führen (ca. 47% der Erwei-

terungsfläche) und daher für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ in 

Klasse 4 eingestuft werden, in der Gesamtbewertung grundsätzlich die Stufe 4 erhalten (s. 

Kap. 3.1.5). 

Während der Rekultivierung der Abbaufläche wird die „Filter- und Pufferfunktion“ suk-

zessive der Rekultivierung folgend zumindest wiederhergestellt (der klüftige Gesteinsverband 

des abgebauten Oberen Muschelkalkes wird durch teilweise bindige Lockergesteinsauf-

füllungen ersetzt, wodurch die Bodenfunktion „Filter- und Puffer“ sogar verbessert wird). 

Tatsächlich erfolgt der Eingriff abschnittsweise, so dass während des Abbaus in bereits 

abgebauten Bereichen zeitnah Verfüllungen und Rekultivierungsmaßnahmen stattfinden und 

für die Wiedernutzbarmachung zur Verfügung stehen. Bereits mit Beginn der Abbaustufe 4 

nach gut 12 Jahren sind knapp 30% der Abbaufläche im Süden bereits wieder auf Planum 

gefüllt, so dass hier die angestrebten Bodenverhältnisse bereits wieder hergestellt sind. 

Der Kompensationswert der gesamten Rekultivierungsmaßnahmen für den Boden kann sich 

dem Ausgangswert nähern, wenn die aufgelassene Steinbruchsohle mit der Bewertungsklasse 

´1` (s.o.) durch Auffüllung mit unbelastetem Bodenmaterial, dem abschließenden Auftrag von 

kulturfähigem Unterboden und dem Mutterbodenauftrag wieder in den möglichen (teils 

ursprünglichen) Zustand mit der Bewertungsklasse ´1` bis ´3` versetzt wird. Dann entspricht 

der Kompensationswert näherungsweise dem Ausgleichsbedarf. In der Regel kann nach der 

Rekultivierung von Böden gem. Kap. 5.2.1 der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ (2012) nur die Wertstufe erreicht werden, die vor 

dem Eingriff bestand. Bei durch technische Mittel (wieder-)hergestellt Böden (z.B. 

Bodenauftrag) hängt die erreichbare Wertstufe von der Mächtigkeit der durchwurzelbaren 

Bodenschicht ab (siehe hierzu Tab. 4 auf Seite 18 der o.g. Arbeitshilfe). 

Die „natürliche Bodenfruchtbarkeit“ kann nicht wieder vollständig erreicht werden, die An-

nahme einer mittleren Wertigkeit von ´2` ist jedoch angesichts des betriebenen Aufwands 

beim Bodenabtrag, der fachgerechten Lagerung und dem fachgerechten Wiedereinbau 

realistisch. 
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Der skelett- und tonreiche Verwitterungslehm als Basislager der Deckschichten ist von dem 

für landwirtschaftliche Zwecke vorgesehenen kulturfähigen Unterboden zu trennen und kann 

als Basisabdichtung für Steinbruchsohlen verwendet werden.  

Im Idealfall kommt es bei Wiederherstellung der ursprünglichen Geländenutzung zu einem 

Wertzuwachs in Bezug auf die Bodenfunktion „Filter und Puffer für Schadstoffe“, da die ab-

gebauten klüftigen Kalksteine durch aufgefüllte, unbelastete Lockersedimente (Rekulti-

vierungsmaterial) mit größerer Filter- und Puffer-Wirkung ersetzt werden.  

Deshalb ist es durchaus realistisch im Fall der Bodenfunktionen „AW“ und „FP“ von 

Bewertungsklasse ´3` für die Böden nach dem Eingriff auszugehen (siehe hierzu auch 

Genehmigung vom 12.03.2004, Teil C Nebenbestimmungen Ziffern 27-33). Für die 

natürliche Bodenfunktion gilt das oben angeführte. 

Tab. 6-1-1 Kompensationswirkung der drei bisher berücksichtigten Bodenfunktionen 

Fläche 

[ha] 

Bewertungsklasse 

nach der 

Maßnahme (BnM) 

Rekultivierung 

Wertstufe 

nach der 

Maßnahme 

Bewertungsklasse 

vor der Maßnahme 

(BvM) 

Steinbruchsohle 

Wertstufe vor 

der 

Maßnahme 

Wertzuwachs in 

Ökopunkten für die 

Gesamtfläche 

(4 Punkte/m²) 

NB AW FP  NB AW FP 
  

10,7 2,0 3,0 3,0 2,66 1 1 1 1 710.480 

NB = natürliche Bodenfruchtbarkeit AW = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf FP = Filter und Puffer für Schadstoffe 

 

Für die Gesamtfläche ergibt sich so bei konservativer Berechnungsweise ein möglicher 

Wertzuwachs von 710.480 Punkten.  

Zur Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ heißt es in Kap. 5.2.1 der 

Arbeitshilfe (UM, 2012) auf S. 17: 

„Wertvolle Böden als Sonderstandorte für naturnahe Vegetation (Wertstufe 4.), die für 

den Rohstoffabbau in Anspruch genommen werden, können im Rahmen der Rekultivierung 

der Eingriffsfläche wiederhergestellt und entsprechend ihrer ursprünglichen Wertstufe 

beim Ausgleich berücksichtigt und angerechnet werden“.  

Bei einer wie hier vorgesehenen Mächtigkeit von über 80 cm Rekultivierungsschicht ist eine 

Funktionserfüllung von ´3` für große Teile der Rekultivierungsfläche zu erwarten (s. Tab. 4 

der Arbeitshilfe; → Wertzuwachs = 2). 

Zu den oben errechneten 710.480 Ökopunkten für die Bodenfunktionen NB, AW und FP 

(Tab. 6-1-1) kommen also (analog zur Bestandsbewertung in Kap. 3.1.5) für die Funktion als 

„Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ für die 47% der Eingriffsfläche (ca. 5,029 ha) 

noch 402.320 Ökopunkte (→ 2 [Wertzuwachs] x 4 [Ökopunkte] x 50.290 [m² Fläche] = 

402.320) hinzu. 
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Durch die Aktualisierung der Planung wird aus naturschutzfachlichen Gründen auf einer 

Fläche von ca. 0,55 ha eine aus Fels bestehende Sohle erhalten bleiben, die der Sukzession 

und damit der natürlichen Entwicklung überlassen bleibt. Auch die sanft geneigte Böschung 

(1:3) mit einer Fläche von ca. 1,8 ha wird nicht wieder landwirtschaftlich nutzbar gemacht. 

Diese beiden Flächen-Kategorien besitzen jedoch, wenn auch langfristig betrachtet, ein 

entsprechendes Potential zur Entwicklung einer naturnahen, schützenswerten Vegetation. 

Auch in diesem Fall kann im Rahmen der Rekultivierung die ursprüngliche Wertstufe 

angerechnet werden. 

Somit ergibt sich eine Summe von insgesamt 1.112.800 Punkten (710.480 + 402.320) für die 

Gesamtfläche und alle Bodenfunktionen nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten. 

Bei einem in Kap. 3.1.5 berechneten Kompensationsbedarf von 1.133.988 Punkten bleibt ein 

Defizit von 21.188 Punkten. Dies entspricht ca. 1,87 % und kann damit als ausgeglichen 

betrachtet werden (< 5%), v.a. wenn man darüber hinaus berücksichtigt, dass zu keinem 

Zeitpunkt die Bodenfunktionen auf der gesamten Fläche gleichzeitig verloren sind und bereits 

mit Beginn der Abbauphase 4 große Flächen auch mit ihren Bodenfunktionen 

wiederhergestellt sind. Darüber hinaus kann durch die Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung schutzgutübergreifend ausgeglichen werden; das Schutzgut „Arten und 

Lebensgemeinschaften/Biotoptypen“ ist mit 6.180 Punkten überkompensiert (s. Kap. 6.4.4 

dieses LBP). Somit bliebe ein Rest-Defizit von knapp 15.000 Punkten. Das prozentuale 

Defizit verringert sich dadurch auf ca. 1,3%. 

Grundsätzlich muss bei der technischen Durchführung der Kulturarbeiten der Schutz vor 

Verdichtung und Vernässung gewährleistet sein. Kulturboden sollte möglichst nicht befahren 

werden. Wenn das Befahren unvermeidbar ist, darf es nur durch Kettenfahrzeuge mit geringer 

Belastung erfolgen, nicht durch Radfahrzeuge. 

Der Boden wird entsprechend der vorgesehenen Folgenutzung rekultiviert, so dass die 

Bodenfunktionen gesichert bzw. wieder hergestellt werden (siehe hierzu auch Ziffer 33. in der 

Genehmigung vom 12.03.2004). Die nicht für die landwirtschaftliche Folgenutzung genutzten 

Flächen werden mit einer 0,8 m mächtigen Rekultivierungsschicht versehen. 

Nach dem Bodenauftrag wird eine 3-jährige landwirtschaftliche Erstbewirtschaftung mit 

mehrjährigen, tiefwurzelnden Pflanzen durchgeführt. Der Nährstoffbedarf wird durch eine 

Bodenuntersuchung ermittelt; entsprechende Düngungsmaßnahmen werden bei Bedarf 

durchgeführt. 

Bei der Zwischenlagerung von Mutterboden sind Mieten von maximal 20 m Breite und 

maximal 2,5 m Höhe anzulegen (gilt nur für humose Ackerkrumen!). Die Mieten dürfen nicht 

auf vernässtem Untergrund angelegt werden. Der seitliche Wasserzutritt ist durch randliche 

Entwässerungsgräben zu verhindern.  

Die Mutterbodenmieten müssen so gestaltet sein, dass Oberflächenwasser nach außen 

abfließt. Details und Varianten über die Gewinnung, Zwischenlagerung und Wiederver-

wendung des Bodens können den „Empfehlungen zur Erhaltung fruchtbaren und kultur-

fähigen Bodens bei Flächeninanspruchnahmen“ (UM, 1991) entnommen werden. 
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6.2 Wasser 

Insgesamt sind im Zuge der Kalksteingewinnung im Steinbruch keine nennenswerten 

Grundwasserzuflüsse aus dem anstehenden Gebirge zu erwarten. Eine variable, temporäre 

Wasserhaltung kann nötigenfalls eingesetzt werden. 

Der Gesteinsabbau verursacht für das Schutzgut „Wasser“ (Grund- und Oberflächenwasser) 

keine bekannten Konflikte (s. Kap. 5.2.1) und die vorgesehene Rekultivierung mit 

weitgehender Wiederherstellung der ehemaligen Topographie stellt in großen Teilen den 

Ausgangszustand wieder her, so dass keine konkreten Kompensationsmaßnahmen speziell für 

dieses Schutzgut durchgeführt werden müssen. 

 

6.3 Klima 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima werden für den mesoskaligen Bereich durch die 

Rekultivierungsplanung (überwiegend Vollverfüllung mit weitgehender Wiederherstellung 

der ursprünglichen Geländeform und Wiederzuführung zu einer landwirtschaftlichen Nut-

zung; Erhalt von Steilwänden und sanft geneigten Böschungen) gemildert bzw. nach Ab-

schluss der Rekultivierungsmaßnahmen voraussichtlich vollständig wiederhergestellt werden. 

Spezielle Kompensationsmaßnahmen sind für das „Klima“ nicht notwendig. 

 

6.4 Arten und Lebensgemeinschaften/Biotoptypen - Rekultivierungskonzept 

6.4.1 Gesetzliche Grundlagen 

Zur Kompensation des naturschutzrechtlichen Eingriffes müssen Ausgleichsmaßnahmen, 

nötigenfalls auch Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. 

Als Ausgleichsmaßnahmen werden allgemein  

"   zielgerichtete, auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bezogene Maßnahmen 

verstanden, die im sachlichen und räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff durch-

geführt werden. Sie müssen nach Art, Umfang und funktionalem Zusammenhang ge-

eignet sein, die durch den Eingriff verursachten Beeinträchtigungen ganz oder teilweise 

zu kompensieren." (MLR, 1997) 

Ziele von Ausgleichsmaßnahmen müssen sein 

- die Initiierung eines gleichartigen und gleichwertigen Ökosystems wie vor dem Eingriff, 

um die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild wieder-

herzustellen oder landschaftsgerecht neu zu gestalten oder 

- ein Ausgleich nach den Leitzielen für Natur und Landschaft in zweckbestimmter Weise. 

(MLR, 1997) 

Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung nach § 15 (2) Satz 2 BNatSchG, 

„wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleich-

artiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 

wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ 
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Im Folgenden werden die Biotoptypen, die durch das Folgenutzungskonzept vorgesehen sind, 

einzeln beschrieben und analog dem Bestand bewertet, so dass mit der in Baden-Württemberg 

verbreiteten Biotopwerttabelle aus „Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur 

Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“ bzw. Bewertungsregelung 

gemäß Ökokontoverordnung (LUBW, 2005 bzw. LUBW/ÖKVO, 2010) der Ausgleich für die 

ganze Fläche nachgewiesen werden kann (Kap. 6.4.2). 

Das bisher vorliegende und genehmigte Rekultivierungskonzept wurde den neuen Gegeben-

heiten angepasst. Die Anlage von „Felswänden“ und „Sukzessionsflächen auf trockenen, 

mageren Kalkstandorten (Böschungen)“ aus der genehmigten Planung wird nun im Norden 

des jetzigen Antragsgebietes umgesetzt.  

Das Gesamtkonzept wird im Folgenden beschrieben und bewertet. 

Im Wesentlichen wird angestrebt, die durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushaltes durch die Schaffung entsprechender Lebensräume (Biotoptypen) 

ausschließlich auf der Vorhabenfläche wieder herzustellen. 

Das Rekultivierungskonzept ist wie das Abbaukonzept stufig aufgebaut und orientiert sich 

folgerichtig an diesem. So wird in jeder Phase geprüft, welche endgültigen Maßnahmen 

durchgeführt werden können und welche Flächen für Zwischenrekultivierungen zur 

Verfügung stehen (s. Kap. 6.4.3). 

Der Zeitpunkt für die Festlegung der Wertigkeit des Biotoptyps nach dem Eingriff bzw. den 

Rekultivierungsarbeiten ist variabel und richtet sich nach den jeweiligen Zielen der Folge-

nutzung (insbesondere nach Herstellungs- und Entwicklungszeit der angestrebten Biotop-

typen; s. hierzu LUBW, 2005 und 2010). Bei Initiierung von Biotoptypen, die eine 

verhältnismäßig lange Zeitdauer für die Entwicklung ihrer Funktionen benötigen, ist der 

voraussichtliche Zustand nach maximal 25 Jahren nach Abschluss der Rekultivierungs-

maßnahmen zu bewerten (z.B. Entwicklungsdauer von Feldgehölzen im Vergleich zu der 

landwirtschaftlicher Nutzflächen). 

 

6.4.2 Rekultivierungs-Gesamtkonzept 

Der Verlust von geschützten Landschaftselementen auf der ca. 6,3 ha großen, genehmigten 

Steinbruchfläche wurde in der Begründung zur Genehmigung vom 12.03.2004 zwar als 

Eingriff in Natur und Landschaft erkannt, eine detaillierte, ökologische Bestandsaufnahme 

und Bewertung hatte jedoch im Jahr 2000 ergeben, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf die Umwelt nach damaligem Rechtsverständnis nicht gegeben sein werden und bei 

Realisierung der aufgezeigten Ausgleichsmaßnahmen der Eingriff zugelassen werden kann.  

An dieser Ausgangslage hat sich aus gutachterlicher Sicht nichts geändert. Eine Bewertung 

des Eingriffs fand nach aktuellen Standards statt. 

Das genehmigte Konzept muss jedoch wegen der vorliegenden Erweiterungsplanung und der 

sich daraus ergebenden Möglichkeiten in den entsprechenden Landschaftsbereichen 

abgeändert und angepasst werden. 
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Dabei werden zum einen die Anforderungen der Landwirtschaftsverwaltung nach 

weitgehender Wiederherstellung der Landwirtschaftsflächen auf möglichst großen Einheiten 

und zum anderen die Anforderungen der Naturschutzverwaltung nach adäquatem Ausgleich 

des Biotopverlustes und der geschützten Biotope berücksichtigt. Darüber hinaus müssen die 

in der genehmigten Abbauplanung dargestellten und genehmigten Felswände und mageren 

Böschungen auch in die heutige Planung übernommen werden. 

Dabei ergibt sich das Problem, dass die der Genehmigung von 2004 zugrundegelegten 

Planungen (LBP) aus dem Jahr 2000 stammen, und die heutigen Anforderungen an die 

Eingriffsregelung mit den damaligen nicht kompatibel sind. Das damalige dreistufige 

Bewertungsmodell nach MLR (1997) wurde inzwischen durch das allgemein anerkannte 

Bewertungssystem der LUBW (2005) und neustens durch die Biotopwertliste aus Tabelle 1 

zu Anlage 2 der Ökokontoverordnung (ÖKVO, 2010) ersetzt. Zudem sollte ausschließlich die 

hier beantragte Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha) bilanziert werden, ein Teil der Ausgleichs-

maßnahmen (Felswände/-Sohlen und Böschungen) befindet sich jedoch in dem bereits 

genehmigten und nach dem „alten“ Schema bewerteten Bereich.  

Deshalb müssen Biotoptypen, die sich im bereits genehmigten Bereich befinden, verbal 

beschrieben und ihre Wertigkeit im Vergleich zu den genehmigten Biotopen dargestellt 

werden. Es ist ausreichend, wenn die neu geplanten Biotoptypen die ökologische Wertigkeit 

der bereits genehmigten Biotoptypen erreichen.  

Zunächst wird dargestellt, wie die Steinbruchfolgelandschaft nach Beendigung der Abbau-

tätigkeit insgesamt aussehen soll (Folgenutzungskonzept/Rekultivierungsplanung).  

Folgende Biotoptypen werden in der Folgenutzenplanung vorgesehen:  

 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker/Dauergrünland; Kap. 6.4.2.1) 

 Magerwiesen (extensiv genutzte Mähwiesen; Kap. 6.4.2.2) 

 Obstbaumwiesen und Obstbaumreihen (Kap. 6.4.2.3) 

 Feldhecken/Feldgehölze (Kap. 6.4.2.4) 

 Felswände und Felsplateau (Kap. 6.4.2.5) 

 Sukzessionsflächen auf trockenen, mageren Kalkstandorten (Böschungen; Kap. 6.4.2.6) 

 Grünlandstreifen (Kap. 6.4.2.7) 

 Wege (Kap. 6.4.2.8) 

Die süd- und nord-exponierten Felswände des heute aufgelassenen nördlichen Steinbruches in 

Richtung B 10 bleiben offen und somit als Geotop teilweise dauerhaft erhalten. Die west-

exponierten Wände wurden bereits in der Erschließungsphase beseitigt. 

 

Bestehende Feldwege/Straßen (Flst.Nrn. 6671 und 6728) werden in der ersten Abbauphase 

um das künftige Steinbruchgelände so herum verlegt, dass eine weitere Bewirtschaftung der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen und ein Erreichen der Freizeitgrundstücke im Nordosten 

jederzeit weiterhin möglich bleibt.  
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Die Wege bleiben bis zum Ende der Rekultivierungsphase in dieser Form erhalten. Am Ende 

der Auffüllung wird ein Großteil der ursprünglichen Wege wieder hergestellt und die in der 

Abbauphase neu angelegten Wegabschnitte im Osten, Nordosten und Norden werden 

rückgebaut. Die an den Wegrändern gepflanzten Hecken bleiben auch nach deren Rückbau 

erhalten.  

Weitere landschaftstypische Elemente wie Streuobstwiesen, Obstbaumreihen, Grünland-

streifen, Feldhecken und Feldgehölze werden sukzessive in den einzelnen Rekultivierungs-

stufen auf der Eingriffsfläche angelegt (s. Kap. 6.4.3). 

Der Wald-Verlust wird im Einvernehmen mit der Unteren Forstbehörde nicht auf der 

Eingriffsfläche ausgeglichen. Der Eingriff in den Wald (ca. 0,19 ha) wird im nördlichen 

Anschluss an die Abbaufläche auf firmeneigenen Grundstücken im Gew. „Bockenbaum“ 

durch Wald-Pflanzungen zu gegebener Zeit ausgeglichen. Dieser Ausgleich wird in der 

Waldumwandlungsgenehmigung sowie im Aufforstungsantrag behandelt. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung findet ausschließlich für die Erweiterungsfläche statt 

(ca. 4,4 ha). 

Ergibt sich in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ein Defizit, so muss dies durch externe 

Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld der Eingriffsfläche ausgeglichen werden. 

In einem späteren Unterkapitel werden die Rekultivierungsstufen analog zu den Abbaustufen 

beschrieben (Kap. 6.4.3). 

 

6.4.2.1 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker und Dauergrünland) 

In der Hauptsache werden durch entsprechenden Bodenauftrag (unter Berücksichtigung der 

Hefte 10 und 28 des Umweltministeriums aus dem Jahr 1994 sowie der Nebenbestimmungen 

aus der Genehmigung von 2004) wieder landwirtschaftlich nutzbare Flächen hergestellt. In 

diesem Zusammenhang wurde bereits in der Genehmigung vom 12.03.2004 in Ziffer 33 auf 

die in der BBodSchV unter § 12 Abs. 9 genannten DIN 19731 hingewiesen. Die Vorgehens-

weise ist in Kap. 6.1 beschrieben. 

Da die bisherigen Ackerflächen landwirtschaftlich intensiv genutzt wurden, ist davon 

auszugehen, dass die Folgenutzung auch künftig wieder überwiegend Acker sein wird, zumal 

die Nutzung auf den lößüberdeckten, leicht geneigten Ackerböden des Naturraumes als 

standortgerecht und kulturhistorisch bedeutsam einzustufen ist.  

Bei fachgerechtem Auftrag entsprechender Bodenpartien (siehe Kap. 6.1) wird die 

Ackerfähigkeit des Bodens nach 3-5 Jahren wieder gesichert.  

Bei Durchführung einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft werden sich derart bearbeitete 

Flächen in kurzer Zeit zu ertragreichen Ackerstandorten entwickeln. Mit der Entwicklung der 

Ackerfähigkeit des Standorts wird sich auch die entsprechende Ackerbegleitflora einstellen. 

Das gilt auch für intensiv genutztes Dauergrünland wie Klee-Äcker oder Weidelgras-Wiesen 

(Grünlandansaat).  
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Die Ackerflächen werden teilweise gegen die Wege mit Hecken und Feldgehölzen abge-

pflanzt. Auch Obstbaumstreifen sind hier wieder vorgesehen, wodurch sich ein Grenz-

linieneffekt entwickelt, der zu artenreicheren Abschnitten (Wildkrautarten) führt. Dadurch 

entsteht insgesamt auch auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen eine arten- und 

individuenreiche Flora mit „Unkrautvegetation basenreicher Standorte“.  

Ökologische Bewertung 

Die im Folgenutzungskonzept dargestellten Äcker (Acker mit Unkrautvegetation basenreicher 

Standorte; Biotop-Nr. 37.12) werden auf einer Fläche von ca. 19.200 m² (1,92 ha) in kurzer 

Zeit (< 5 Jahre) zumindest ihre heutige Wertigkeit wieder erlangen (9 Punkte/m², LUBW 

2010). Die hohe agrarwirtschaftliche Bedeutung dieser Böden wird dabei nicht außer Acht 

gelassen. 

 

6.4.2.2 Magerwiesen (extensiv genutzte Mähwiesen) 

Zusammen mit den Hecken, Feldgehölzen und Obstbaumwiesen, die im nächsten und 

übernächsten Kapitel beschrieben werden, sowie den Obstbaumreihen im zentralen Bereich 

der Rekultivierungsfläche bilden die Magerwiesen biotopvernetzende Elemente entlang der 

Wege und knüpfen so an den Wiesen-Bestand im Nordosten und Osten an. Die ersten 

Wiesen-Abschnitte können bereits nach knapp 12 Jahren (mit Beginn der 4. Abbauphase) 

angelegt werden. 

Nach dem oben beschriebenen ordnungsgemäßen Bodenauftrag wird auf den Flächen, die für 

die Etablierung von Magerwiesen vorgesehen sind, eine ca. 5 cm starke Schicht aus Mähgut 

benachbarter Magerwiesen aufgetragen (dafür in Frage kommende Wiesenflächen im Osten 

sind in Firmenbesitz). Das Mähgut sollte im Jahr der geplanten Ausbringung gewonnen 

worden sein (ca. Juli/August), bevor die reifen Samen ausgefallen sind, um so der Rekulti-

vierungsfläche das Samenpotential der Landschaft zu vermitteln. Der Erfolg muss kontrolliert 

werden (Monitoring) und ggf. muss korrigierend eingegriffen werden. 

Bei 2 Schnitten im Jahr (Anfang Juni und Anfang August) liefert dieser Wiesentyp in leicht 

(organisch) gedüngtem Zustand zwischen 50 und 70 dt/ha Trockenmasse (aus: BRIEMLE, G., 

1991), sodass das Mähgut für die Tierhaltung genutzt werden kann. 

Solch blütenreiche Wiesen tragen auch viel zum Erlebnisreichtum und zur Erholung bei. 

Als naturnah bewirtschaftete Wiese besitzt sie eine wesentlich höhere Bestandsdichte als 

intensiv bewirtschaftete Wiesen und eine dreifach höhere Artenzahl an Pflanzen. Dies wirkt 

sich auch auf die faunistischen Artengruppen aus. 

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Tagfalter-, Widderchen- und Heuschrecken-

Arten finden hier adäquate Nahrungspflanzen und Lebensräume bzw. können sich von den 

angrenzenden Flächen wieder in die Steinbruch-Folgelandschaft ausbreiten. Das trifft auch für 

das besonders geschützte Weinhähnchen zu. Diese wärmeliebende Heuschrecken-Art findet 

in dem Mosaik aus blütenreichen, mageren Wiesen und Hecken geeignete Lebensbe-

dingungen. 
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Ökologische Bewertung 

Für eine Fläche von ca. 0,18 ha wird eine Wertigkeit von 21 Punkten erreicht („Magerwiese 

mittlerer Standorte“; entwickelt aus Bodenauftrag und Mähdrusch; Biotoptyp 33.43; 

Normalwert des Planungsmoduls 21 Punkte). 

 

6.4.2.3 Obstbaumwiesen und Obstbaumreihen 

Obstbaumwiesen und Obstbaumreihen sind für das Untersuchungsgebiet, vor allem den 

nordöstlichen Teil, ein wesentliches und charakteristisches Landschaftselement. Deshalb 

sollen diese Biotopstrukturen auch wieder Eingang in die Rekultivierungsplanung finden. 

Durch das Vorhaben entfallen 20 einzelne Obstbäume, die derzeit nicht als Streuobstbestände 

bezeichnet werden können. Aktuell stehen 12 Obstbäume auf der neu angelegten Rinderweide 

im Gewann „Hintere Rittel“. 

Bei der Auswahl der Obstsorten sollen ausschließlich heimische und ortsübliche Sorten 

gewählt werden. Dabei ist besonderer Wert auf alte und selten gewordene Sorten zu legen.  

Diese Obstbaumpflanzungen werden nicht von Anfang an ihren ökologischen Wert voll 

entfalten können, erreichen dafür aber nach 2-3 Jahrzehnten einen umso höheren 

ökologischen Wert. 

Der Biotoptyp „Streuobstwiesen“ ist hier in hohem Maße naturraumtypisch. Man findet ihn 

vor allem in der Nähe der Ortschaften als „Streuobstgürtel“, aber auch in der freien Land-

schaft wie z.B. im Gewann „Hinteres Rittel“ oder „Auf dem Bleier/Hinterer Grübenrain“ sind 

sie weit verbreitet und werden gut gepflegt (Obstbaumschnitt, Nachpflanzen von jungen 

Bäumen usw.).  

Neben ihrem hohen ästhetischen Wert als raumgliedernde Elemente haben sie eine hohe 

ökologische, aber auch kulturhistorische Bedeutung. 

Das Grünland (Unterlage bzw. Unternutzung für die Baumpflanzung) kann nach 

Fertigstellung des Planums durch Aufbringen von Mähgut aus Flächen mit vergleichbarer 

Wiesenvegetation („Wiesenzieltyp“ = Salbei- bis typische Glatthaferwiese) aus der 

Umgebung (z.B. obengenannte firmeneigene Magerwiesen) initiiert werden. Diese 

sogenannte „Heublumensaat“ (in der Regel im Juli/August desselben Jahres „geerntetes“ 

Mähgut), die auf jeden Fall das Potential der Landschaft widerspiegelt, wird bis ca. 5 cm 

mächtig locker auf den vorbereiteten Boden aufgetragen.  

Die Entwicklung der Fläche muss zunächst die ersten (2-3) Jahre über beobachtet werden; 

langfristig richten sich der Mähzeitpunkt und die Mähhäufigkeit nach den Beobachtungser-

gebnissen dieser Jahre. 

Es werden ausschließlich hochstämmige, robuste Obstbäume gepflanzt. Bei den Äpfeln sollen 

Sorten wie Mauk`s Hybride oder Wiltshire, bei den Birnen Badische Weinbirnen oder 

Würgelesbirne berücksichtigt werden. 

In der Reihe werden 10-15 m Abstand eingehalten, die Reihenabstände betragen ca. 10 m, 

sodass bei einer Grundstücksbreite von ca. 20 m zwei Reihen gepflanzt werden können. 



Planungsbüro Beck und Partner  Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co.KG 

Rankestraße 6, 76137 Karlsruhe Steinbr. Kämpfelbach-Ersingen, LBP April 2018 Seite 79 

Bevollmächtigter:  M. Beck   Büro: Rankestr. 6,  76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 / 37 47 23   Fax.: 0721 / 3 52 49 81

e-mail:  Beck-und-Partner-Karlsruhe@t-online.de  Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe  Konto 10 087 880  BLZ 660 501 01  

IBAN DE 43 6605 0101 0010 0878 80 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX 

 

 

Der ökologische Ausgleich für den Eingriff in die Erweiterungsfläche wird durch die Anlage 

einer Obstbaumwiese mit einer Länge von knapp 50 m und einer Breite von ca. 20 m erreicht. 

Diese befindet sich an dem neu verlegten Weg im nördlichen Abschnitt. Die Obstbaumreihen 

werden im zentralen Bereich der Eingriffsfläche gepflanzt, sodass sie in die Bilanzierung 

nicht eingehen. 

 

Ökologische Bewertung 

Als anrechenbarer Ausgleich für die geplante Erweiterung kann eine Obstbaumwiesen-Fläche 

von ca. 1.000 m² angegeben werden, die nach dem Planungsmodul (LUBW, 2005/2010) 

folgendermaßen bewertet wird. Die Bewertung im Planungsmodul erfolgt nicht über einen 

Flächenansatz, sondern durch Ermittlung eines Punktwertes pro Baum. Der baumbestandene 

Biotoptyp wird separat bewertet. Der Punktwert pro Baum wird ermittelt durch Multiplikation 

des Planungswertes mit dem prognostizierten Stammumfang [cm] nach 25 Jahren Ent-

wicklungszeit. Dieser errechnet sich aus dem Stammumfang zum Pflanzzeitpunkt (hier: 10 

cm) addiert mit dem prognostizierten Zuwachs, der je nach Wuchsstärke der Art mit 50 bis 80 

cm veranschlagt wird. Dies ergibt im vorliegenden Fall den Faktor 90; der Planungswert für 

den Biotoptyp Nr. 45.40b beträgt 4 Punkte, sodass pro Baum mit einem Wert von 360 

Punkten gerechnet wird. Bei insgesamt 8 Bäumen ergibt sich ein Wert von 2.880 Punkten für 

die Obstbäume auf der Wiese.  

Der separat berechnete Grünlandanteil (Biotoptyp Nr. 33.43 auf ca. 0,1 ha) erhält den 

Normalwert des Planungsmoduls und damit 21 Punkte, sodass für die Obstbaumwiese auf 

1.000 m² und 8 Obstbäumen ein Gesamtwert von 23.880 Punkten resultiert. 

 

6.4.2.4 Feldhecken/Feldgehölze 

Entlang des neu um den Steinbruch verlegten Feldweges werden abschnittsweise Hecken auf 

einer Breite von zunächst 3-5 m hinter den Sicherungszaun gepflanzt (s. Rekultivierungs-

gesamtkonzept). Diese Hecken sollen die Einsehbarkeit des Geländes mindern 

(Minderungsmaßnahme Landschaftsbild) und gleichzeitig Lebensraum für die Tiere des 

Naturraumes bieten. Im Süden wird ein größeres Feldgehölz angelegt. 

Nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten in den jeweiligen Abschnitten (siehe unten) 

werden die Hecken, die bis dahin nur aus drei Reihen dornenbewehrter Sträucher wie 

Schlehe, Weißdorn und Rosen bestehen, auf eine Breite von ca. 13 m ausgeweitet. Dabei wird 

auf der in die Rekultivierungsfläche ragenden Seite ein Buchtenreichtum angestrebt, der eine 

1 bis 3 m breite Saumvegetation zulässt, die den nachgewiesenen trockenheitsliebenden Tier- 

und Pflanzenarten des Naturraumes neuen Lebensraum bietet. Die dornenreichen Sträucher 

mit Weißdorn, Rosen und Schlehen machen die Steinbruchfolgelandschaft für den Neuntöter 

interessant. 

Die Erweiterung der „kleinen Hecken während der Abbauzeit“ (ca. 3-5m) in der Rekulti-

vierungsphase (ca. 13 m) findet jeweils in die Folgenutzungsfläche hinein statt. Es werden 

Bäume 1. und 2. Ordnung als Überhälter gepflanzt und ein stufiger Aufbau mit unterschied-

lich großen Sträuchern durchgeführt.  
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Ein Wechsel mit den oben beschriebenen Streuobstwiesen-Flächen (Kap. 6.4.2.3) und den 

Magerwiesen (Kap. 6.4.2.2) bietet den angestrebten Biotopverbund.  

Im südöstlichen Eck der Erweiterungsfläche besteht nach Abschluss der technischen 

Rekultivierung die Möglichkeit der Schaffung eines Feldgehölzes mit einer Fläche von ca. 

2.400 m ² von denen ca. 1.300 m² innerhalb der Erweiterungsfläche liegen.  

An dem neuen zentralen Weg werden zwei ca. 7,5 m breite und je 25 m lange Hecken 

gepflanzt. 

Die Strauch- und Baumarten, die hier Verwendung finden, werden im Folgenden tabellarisch 

aufgeführt; sie entsprechen im Wesentlichen den bei der Bestandskartierung vorgefunden 

Arten. 

Sträucher: 

Schlehe   - Prunus spinosa 

Roter Hartriegel   - Cornus sanguinea 

Eingriffeliger Weißdorn - Crataegus monogyna 

Hunds-Rose   - Rosa canina 

Wolliger Schneeball  - Viburnum lantana 

Pfaffenhütchen  - Euonymus europaeus 

Liguster   - Ligustrum vulgare 

Bäume: 

Stiel-Eiche   - Quercus robur 

Hainbuche   - Carpinus betulus 

Feld-Ahorn   - Acer campestre 

Gemeine Esche  - Fraxinus excelsior 

Vogel-Kirsche   Prunus avium 

Die Bäume werden als Überhälter in den größeren Feldgehölzen gepflanzt. 

Eine Pflege der Pflanzungen besteht zunächst in der Überwachung der Entwicklung und 

später in dem regelmäßigen Schnitt der Hecke (etwa alle 10 Jahre), um eine Überalterung zu 

vermeiden. Es werden die Erfahrungen aus früheren Heckenpflanzungen (2016) übertragen. 

Ökologische Bewertung 

Als „Feldhecke/Feldgehölz mittlerer Standorte“ (Biotoptyp-Nr. 41.22) erhalten sie im 

Planungsmodul einen Grundwert von 14 Punkten/m². Der angestrebte Strukturreichtum der 

Gehölze und die vorgesehene Vielzahl an dornenreichen Sträuchern, wodurch die spätere 

Besiedlung durch eine Zielart wie den Neuntöter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

ist, erlaubt die Erhöhung des Biotopwertes um den Faktor 1,2. Somit wird ein Planungswert 

von 17 erreicht. Insgesamt werden auf ca. 7.800 m² „Feldhecken/Feldgehölze mittlerer 

Standorte“ angelegt. 

 

6.4.2.5 Felswände und Felsplateau 

Während des Gesteinsabbaus sind in großem Umfang freie Felswände vorhanden, die in 

dieser Zeit auch eine Art „Wanderbiotope“ darstellen. Aus naturschutzfachlicher Sicht 

bestehen berechtigte Gründe, Steinbruchwände über den Abbauzeitraum hinaus zu erhalten. 
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Die in der letzten Abbauphase im Nordwesten entstandene Felswand mit Wandhöhen 

zwischen 13,5 und 26 m im Norden und das Felsplateau auf einer Höhe von 294 m ü.NN mit 

einer Fläche von ca. 0,55 ha bleiben erhalten. Auch die oberste Berme vor der Felswand 

bleibt erhalten. 

Da die Wände umlaufend sind, sind viele unterschiedliche Expositionen vertreten: Nordost, 

Südost, Süd und Südwest. 

Ein großer Teil der Wände ist südexponiert, d.h. es entstehen hier Sonderstandorte für Tier- 

und Pflanzengesellschaften mit xerothermem Charakter. 

Die aufgerauten Felswände weisen insgesamt ein hohes Besiedlungspotential für Spontan-

vegetation auf. Sie bieten einer Reihe von spezialisierten Tier- und Pflanzenarten Sonder-

standorte, wie sie in dieser Weise sonst hier nicht vorkommen (außer im Zeitraum des 

Abbaus). Wärme und Trockenheit sorgen für die xerothermen Bedingungen, die einerseits 

Felsspaltenfluren und thermophile Trockenrasen hervorbringen und darüberhinaus fels-

spaltenbewohnenden Spinnen, Wildbienen oder anderen wärmliebenden Insektenarten 

Lebensraum bieten. 

Durch die verbleibenden Felswände wird es zudem möglich, dem zum Teil schützenswerten 

Arteninventar der Abbauphase ein Rückzugsgebiet über den Abbauzeitraum hinaus zu 

erhalten. Hält man die gegenüberliegende, weitgehend nordexponierte Böschung von 

Gehölzbewuchs frei, so ist dort auch langfristig mit xerothermophilen Tier- und Pflanzenarten 

zu rechnen. 

Pflegeeingriffe in die Wände sind nicht notwendig. Der Erosionsschutt, der sich im Laufe der 

Jahre am Wandfuß ansammelt, verbleibt dort und bildet als kleine Haufen oder zerstreut 

liegend die Grundlage für die Besiedlung durch magerkeits- und trockenheitsliebende Tier- 

und Pflanzenarten, die sich über die magere Sukzessionsflächen der gegenüberliegenden 

Böschung ausbreiten (siehe Kap. 6.4.2.6). Auch Eidechsen finden hier entsprechende Biotope. 

Als Initial-Biotope werden einige Felsschutt-Haufen auf dem Felsplateau platziert, sodass 

sofort nach Beendigung des Abbaugeschehens der Lebensraum angeboten wird. 

Auf Vorsprüngen und kleinen Simsen an den Felswänden werden zunächst Sal-Weiden und 

Eschen als Pioniergehölze Fuß fassen und die Substrat- bzw. Vegetations-Entwicklung 

kleinräumig einleiten 

Da primäre Felsstandorte heute selten sind, bilden solche sekundären Steinbruchwände für die 

Lebensgemeinschaften einen wichtigen Ersatzlebensraum. 

Innerhalb der hier beantragten Erweiterungsfläche befinden sich ca. 0,58 ha des Komplexes 

aus Felswänden und Felsplateau. 

 

Ökologische Bewertung 

Die Felswände und das vorgelagerte Felsplateau können insgesamt dem Biotoptyp 

„Anthropogen freigelegte Felsbildung“ (Biotoptyp-Nr. 21.12; Normalwert 18) zugeordnet 

werden. Mit Folgestörungen ist nicht zu rechnen.  
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Die überwiegende Süd- bis Südost-Exposition und die damit verbundene Möglichkeit der 

Ausbildung von Sonderstandorten für eventuell Felsbrüter erlaubt auch hier, -wie bei den 

Feldhecken mittlerer Standorte-, die Anwendung positiver Prüfkriterien und damit die 

Erhöhung um den Faktor 1,2, was zu einem Biotopwert von 22 Punkten/m² für insgesamt 

5.800 m² führt und angesichts der Gesamtlänge der Wand von annähernd 500 m gerechtfertigt 

erscheint. 

 

6.4.2.6 Sukzessionsflächen auf trockenen, mageren Kalkstandorten (Böschungen) 

Die durch das Belassen der Felswand und dem vorgelagerten Felsplateau entstandene 

Böschung auf der Verfüllungsseite war in einer ähnlichen Form bereits in der genehmigten 

Rekultivierungsplanung vorgesehen. Diese Böschungen werden bis knapp 80 m lang. 

Als Anschüttmaterial für die Böschung wird grobkörniger Kalkschotter vermengt mit 

Oberboden verwendet, sodass ein trocken-magerer Kalkstandort mit unterschiedlichen 

Expositionen (Nord, Nordwest und West) entsteht. Die Entwicklung der Böschung wird sich 

selbst überlassen, d.h. es findet eine langwierige natürliche Sukzession statt, in deren Verlauf 

die unterschiedlichsten Entwicklungsstadien zu erwarten sind. 

In den ersten Jahren wird sich auf dem mageren Substrat kaum ein Pflanzenwuchs einstellen. 

Wie GILCHER/BRUNS (1999) beschreiben, hängt es wesentlich von der Entfernung des 

„Lieferbiotops“ ab, wie schnell sich Arten der Magerrasenvegetation einstellen werden. Wie 

in der Bestandsbeschreibung im bereits genehmigten LBP vom März 2000 (Teil I Kap. 2) 

dargelegt, weisen die südexponierten Gebüschsäume der angrenzenden Gehölze (z.B. im 

Gew. Rittel) einige Arten der trockenheit- und wärmeliebenden Saumgesellschaften mit 

Übergängen zu den Magerrasen-Gesellschaften auf. Diese Biotoptypen befinden sich in 

unmittelbarer Nähe zum Eingriffsgebiet und zu der hier beschriebenen Böschung. Von hier ist 

also durchaus mit einer Spontanbesiedlung durch geeignete Arten zu rechnen. Aber auch 

Arten aus dem eher ruderal getönten Zweig der Halbtrockenrasen, der Möhren-Steinklee-

Gesellschaften, werden in die Fläche eindringen und mit Möhre, Steinklee (Weißer und 

Gemeiner Steinklee), Natternkopf, Bitterkraut und Rainfarn erste, zunächst spärliche 

Bestände bilden. 

Nährstoffanreicherung durch abgestorbene Pflanzen sowie Humuseintrag aus der Umgebung 

und durch Tiere werden jedoch im Laufe mehrerer Jahrzehnte zumindest kleinflächig einen 

Standort auch für anspruchsvollere Arten entstehen lassen. Eine Ansiedlung von Neophyten 

sollte unterbunden werden; hierzu muss die Entwicklung der Fläche beobachtet und 

gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen eingegriffen werden. 

Im weiteren Verlauf ist auch eine Besiedlung durch Gehölze wie Schlehe oder Weißdorn als 

Pioniere nicht auszuschließen. 

Gewisse Zwischenstadien der Vegetationsentwicklung können durchaus auch über mehrere 

Jahrzehnte stabil sein (GILCHER/BRUNS, 1999). 
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Ökologische Bewertung 

Die oben gemachten Ausführungen zur Entwicklung der Böschungen machen die vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten deutlich. Der Standort entspricht zunächst einer feinkörnigen 

Geröllschüttung vor einer Felswand; d.h. natürlicherweise kommen solche Biotopstrukturen 

am Fuße natürlicher Felswände vor. 

In diesem Fall handelt es sich um eine anthropogene Schüttung. Mit einer Böschungsfläche 

von insgesamt ca. 1,8 ha stellt das Biotop über 10% der Eingriffsfläche dar. Innerhalb der 

intensiv genutzten Kulturlandschaft stellt es so ein wichtiges Element mit hohem Entwick-

lungspotential dar. Flächen, deren Entwicklung noch so offen ist, sind selten in diesem 

Naturraum. Deshalb hat die Böschung im Zusammenhang mit der gegenüberliegenden Fels-

wand eine ganz wichtige ökologische Funktion im Rahmen des Rekultivierungskonzeptes. 

Eine Bepflanzung der Fläche ist nicht vorgesehen. Die Entwicklung ist zu beobachten, damit 

durch zu stark aufkommende, schnellwachsende Gehölze, nicht die Felswand beschattet wird 

oder Neophyten einwandern und sich ausbreiten. 

Zunächst wird mit einem offenen Standort auf einer anthropogen geschütteten Böschung ge-

rechnet. Als Biotoptyp wird sich eine „ausdauernde Ruderalvegetation trocken-warmer Stand-

orte“ (Biotoptyp 35.62; Biotopwert 15 Punkte) mit Arten aus der Ordnung Onopordetalia 

acanthii einstellen. Dieser wird für eine Fläche innerhalb des Erweiterungsgebiets von ca. 

0,73 ha angerechnet. 

 

6.4.2.7 Grünlandstreifen 

Entlang des zentral durch die Rekultivierungsfläche in Südwest-Nordost-Richtung ver-

laufenden, wieder angelegten ursprünglichen Feldweges werden Grünlandstreifen als biotop-

verbindende Elemente geplant (Wegrandstreifen).  

Diese ca. 2 m breiten Flächen sollen der Selbstbegrünung überlassen bleiben, da eine Einsaat 

mit Saatmischung keine adäquate Lösung wäre.  

Die Struktur der Krautschicht soll eine Vegetationshöhe von etwa 20 cm aufweisen, nicht zu 

locker und nicht zu dicht stehen, um eventuell bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur 

entsprechende Unterschlupfmöglichkeiten zu bieten.  

Da hier nicht die typische Glatthaferwiese etabliert werden soll, genügt die „Nichtnutzung“ 

dieses Bereiches, um das gewünschte Biotop zu erzielen.  

In den ersten Jahren muss die Entwicklung dieser „Brache“ beobachtet werden. Gegebenen-

falls muss mit entsprechenden Maßnahmen eingegriffen werden, d.h. es muss ein- bis 

höchstens zweimal im Jahr gemäht werden und das Mähgut abgeräumt werden. Von diesem 

Fall ist zunächst auszugehen. 

Ökologische Bewertung 

Es entsteht an einer Gesamtlänge von ca. 300 m und einer Breite von 2 m der Biotoptyp 

„ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte“ (Biotoptyp Nr. 35.62). Auf einer 

Fläche von ca. 600 m² innerhalb des Erweiterungsgebietes, erhält er eine Bewertung von 15 

Punkten/m². 
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6.4.2.8 Wege 

In der bisherigen genehmigten Abbauplanung (2004) war eine Einbeziehung der vorhandenen 

Wege in die Abbaufläche nicht vorgesehen. Die nun vorliegende Erweiterungsplanung geht 

im Osten über den ca. 560 m langen, in Südost-Nordwest-Richtung verlaufenden Weg hinaus 

und schließt auch einen ca. 60 m langen Abschnitt des nach Osten abzweigenden Feldweges 

mit ein (siehe auch Bestandsbeschreibung und –bewertung in Kap. 3.4.2.1.2.8). Die nach dem 

Endausbau vorgesehen Wege sind mit den heute in weiten Abschnitten vorhandenen 

identisch. Durch die Landschaftselemente „Felswand“ und „Böschung“ im Norden ist dort der 

direkte Weganschluss an den Bestand nicht mehr möglich. Der Wege verschwenkt dort 

deshalb zunächst nach Ost-Nordost, dann nach Nord-Nordwest und dann wieder nach West-

Südwest, um dort an den Bestand anzuschließen. 

Ökologische Bewertung 

Der zentral durch das Gebiet verlaufende Weg liegt außerhalb der Erweiterungsfläche. Wege 

innerhalb des Bilanzierungsraumes nehmen ca. 500 m² in Anspruch und werden mit 1 

Wertpunkt eingestuft. 

 

6.4.3 Rekultivierungsstufen 

Im vorigen Kap. 6.4.2 wurde das Gesamt-Rekultivierungskonzept vorgestellt. Da der Abbau 

jedoch stufenweise voranschreitet, die technische Rekultivierung dem Abbau schrittweise 

folgt und so immer neue Flächen für die Steinbruchfolgelandschaft zur Verfügung stehen, 

muss analog zur Abbau-Stufenplanung eine Rekultivierungsstufenplanung erfolgen. Die 

Abbaustufen sind in Kapitel 4 beschrieben. 

1. Rekultivierungsphase 

In Abbaustufe 1 muss der südliche Teil des Feldweges an den Rand des künftigen Abbau-

gebietes verlegt werden. Sinnvoll ist hier zunächst die Verlegung des Wegabschnittes von 

Südosten (in Höhe Flst. Nr. 6670) bis zum Feldweg Nr. 6728 im Norden der nördlichen 

Abbauwand der Abbaustufe 1. 

Die südöstlich dieser Abbaustufe (ca. 2,2 ha) verbleibende Fläche der Abbaustufe 2 (ca. 2,8 

ha) kann weiterhin wie bisher (als Acker und Grünland) genutzt werden. Auch die Hecken in 

diesem Bereich bleiben erhalten. 

Gleichzeitig können oberhalb der nordöstlichen Abbauwand dieser Stufe 1 Hecken (wie oben 

beschrieben auf vorerst ca. 3 m Breite) gepflanzt werden.  

Der neue Feldweg schließt hier an den Bestand an. 

2. Rekultivierungsphase 

Diese Phase entspricht dem Abbaustand 2 der Abbauplanung. Der Feldweg ist bereits verlegt, 

die Feldhecke im Nordosten der Abbaustufe 1 ist als Sichtschutz etabliert. 

So kann die Hecke abschnittsweise mit dem Abbaufortschritt nach Süden verlängert werden. 

Auch in dieser Phase wird das oben genannte Prinzip der ca. 3m breiten Hecke beibehalten. 
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Die Hecke wird jedoch lückig angelegt, so dass zwischen den einzelnen, ca. 20 m langen 

Abschnitten, immer ca. 10 m lange Grasabschnitte unbepflanzt bleiben (Magerwiesen 

mittlerer Standorte). 

 

3. Rekultivierungsphase 

In Abbauphase 3 ist bereits ein Teil der Flächen im Süden verfüllt und auf rund 1 ha das 

Planum hergestellt. Hier können nun die Hecken wie oben beschrieben um mehrere Baum- 

und Strauch-Reihen in die Rekultivierungsfläche hinein verbreitert werden (bis ca. 13m 

Breite). In Höhe des Flurstücks Nr. 6670, wird ein Feldgehölz mit einer Fläche von ca. 500 m² 

angelegt. 

Die Abraum-Böschungen im Steinbruch sind als Zwischenrekultivierungsflächen der 

natürlichen Sukzession unterworfen und dienen in dieser Phase, wie auch die Sohlen mit ihren 

Rohboden-Biotopen, als „Wanderbiotope“. Ihre zeitliche Begrenztheit ist bekannt und 

einkalkuliert. Im Plan sind die „Wanderbiotope“ nicht dargestellt, da sie sich nicht räumlich 

und zeitlich exakt vorhersagen lassen. 

 

4. Rekultivierungsphase 

Bis zu diesem Zeitpunkt (es sind nun rund 12 Jahre vergangen) konnte die bisherige Nutzung 

der nördlichen Flurstücke ungehindert fortgesetzt werden. Auch die ökologische Wertigkeit 

des nördlichen Abbaubereiches wurde neben der möglichen Ackernutzung beibehalten (z.B. 

Erhalt der Hecken, Wiesen und der beiden Waldabschnitte). 

In dieser Phase muss der Feldweg weiter nach Norden vollständig um das Abbaugelände 

herum verlegt werden, da der Abbau weiter nach Norden fortschreitet.  

Die Verfüllung auf weiteren 2,4 ha erreicht die Kontur der ehemaligen Geländemorphologie 

und können rekultiviert werden, sodass die Gesamtfläche der Rekultivierung dann 3,4 ha 

beträgt. 

Die an der Nordost und Ost-Seite gepflanzten Hecken können weiter auf 13 m verbreitert 

werden, wie oben beschrieben. 

Entlang des nördlichen, frisch aufgefahrenen Abbaufeldes können nun an der Nordostgrenze 

ebenfalls Hecken gepflanzt werden, allerdings in geringerem Umfang, wie im südlichen Teil, 

da hier im Gesamtrekultivierungskonzept am Ende eine ca. 50 m lange Streuobstwiese 

vorgesehen ist. Diese Fläche muss für diese spätere Nutzung vorgehalten werden (s. 

Rekultivierungsplan). 

 

5. Rekultivierungsphase 

Bei dieser Rekultivierungsphase ist quasi der Endausbauzustand auch mit den entsprechenden 

Tiefsohlen erreicht. Im Süden ist ein weiterer Teil der ersten Abbau-Abschnitte (Phasen 1-3) 

auf Planum verfüllt (ca. 4 ha) und steht so für die Rekultivierung zur Verfügung.  

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen können in diesem Bereich großflächig eingerichtet 

werden.  
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Die vorrückende Auffüllböschung muss im Südwesten den Zufahrtsbereich in den 

Abbaubetrieb freihalten. 

Der ursprünglich in nordnordwestliche Richtung verlaufende Feld-Weg (Flst.Nr. 6671) wird 

als Zufahrt zu den Äckern wieder teilweise hergestellt. Im Abbaubereich folgt er der 

Verkippungsböschung, um dann, nach Nordosten abschwenkend, auf den vorhandenen Weg 

zu stoßen. Entlang des Weges wird nordöstlich eine Obstbaumreihe gepflanzt und westlich 

ein Grünstreifen angelegt, der als Brache (ausdauernde Ruderalvegetation) erhalten wird. Auf 

der nördlichen Wegseite des nordöstlich einschwenkenden Weges wird eine Feldhecke 

gepflanzt. 

Die landwirtschaftliche Nutzung steht in diesem Rekultivierungsbereich ausdrücklich im 

Vordergrund. Die vertikalen Landschaftselemente (Obstbaumreihe und Feldhecke) stellen 

somit allenfalls Trittsteinbiotope dar, die eine Wanderung und Ausbreitung der mobilen 

Tierarten ermöglichen. 

Die Außengrenze im Norden hat sich nicht verändert, so dass dort vorerst keine weiteren 

Pflanzungen stattfinden können. Im Nordwesten bleibt in der Abbaufläche bei 294 m ü.NN 

ein Felsplateau erhalten. 

 

Nach Ende der Teil-Verfüllung 

Die Verfüllung endet ca. 80 m südlich der nördlichen Abbauwand. Es bleibt eine ca. 500 m 

lange Felswand mit Südwest-, Südost- und Nordost-Exposition mit Höhen zwischen 13,5 m 

und 26 m sowie das Felsplateau im Nordwesten mit einer Gesamtfläche von ca. 0,55 ha 

erhalten. Der Anschluss an das Gelände wird über eine sanft ansteigende Böschung (Neigung 

von 1:3) erreicht. Die Böschung weist eine Fläche von ca. 1,8 ha auf und wird der natürlichen 

Sukzession überlassen. 

Im Nordosten wird eine Streuobstwiese angelegt mit einer Länge von ca. 50 m und einer 

Breite von 20 m. Die Feldhecke am Feldweg 6728 wird wieder hergestellt (Biotop-Nr. 1-

7017-236-0353). 

Die neu geschaffene Zufahrt zum Steinbruchgelände mit Anschluss an die B 10 bleibt 

vorläufig erhalten und dient gleichermaßen als Zufahrt zu den Ackerflächen im südlichen 

Abbauabschnitt. Die Felswände bleiben als Geotop erhalten. Auch hier wird die ursprüngliche 

Geländehöhe über eine sanft ansteigende Böschung mit natürlicher Sukzession erreicht. 

 

6.4.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Bei Steinbrüchen ist, wie bei keiner anderen Eingriffsart, die Möglichkeit gegeben, den 

Eingriff im Wesentlichen auf der Fläche auszugleichen. Eine Vollverfüllung der entstandenen 

Hohlform vorausgesetzt, können alle vorherigen Nutzungen in der Folgelandschaft wieder 

etabliert werden. Dadurch kann ein Großteil der durch den Gesteinsabbau zwischenzeitlich 

beeinträchtigten Schutzgüter wie Boden, Klima, Landschaftbild sowie Arten- und Lebens-

gemeinschaften vollständig wiederhergestellt und damit die möglichen Beeinträchtigungen 

kompensiert werden.  
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Liegen jedoch von Seiten des Naturschutzes berechtigte Vorbehalte gegen eine Vollver-

füllung vor und sollen deshalb Felswände und Rohbodenflächen erhalten bleiben, so muss 

von den oben genannten Grundprinzipien abgewichen werden. 

Im vorliegenden Fall wird im Nordwesten der Abbaufläche der Zustand der Abbaustufe 5 

weitestgehend in die Folgenutzungslandschaft übernommen. Es werden ca. 500 m 

umlaufende Felswände mit Höhen zwischen 13,5 m und 26 m und ein vorgelagertes 

Felsplateau bei 294 m ü.NN als Rohbodenstandort erhalten. 

Für die rechnerische Bilanzierung des Eingriffes für das Schutzgut „Arten und Lebens-

gemeinschaften/ Biotoptypen“ ist im Einvernehmen mit den Behörden des Landratsamtes 

ausschließlich die Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha) zu betrachten. Der bereits am 12.03.2004 

genehmigte Abbau auf einer Fläche von ca. 6,3 ha braucht nicht berücksichtigt zu werden. 

Die dort vorgesehenen ökologisch hochwertigen Landschaftselemente sollten jedoch soweit 

möglich in die neue Planung übertragen werden. 

Die vorliegende Rekultivierungsplanung umspannt jedoch die gesamte Abbaufläche (ca. 10,7 

ha) und schließt damit auch inhaltlich die genehmigten Flächen mit ein. Eine sinnvolle und 

naturraumtypische Einbindung der Steinbruchfolgelandschaft ist in vollem Umfang gegeben. 

Tab. 6-4-1 Bewertung der Ausgleichsmaßnahmen für die Erweiterungsfläche (ca. 4,4 ha) 

 

Biotoptyp Nr. Planungs

fläche 

Planungs-

wert 

Planungssumme 

Acker mit Unkrautvegetation 

basenreicher Standorte 
37.12 19.200 9 172.800 

Magerwiese mittlerer Standorte 33.43 1.800 21 37.800 

Obstbaumwiesen 45.40b 1.000 

21 + 

Obstbäume 

(8 x 360) 

23.880 

Feldhecken/Feldgehölze 41.22 7.800 17 132.600 

Felswände und Felsplateau 21.12 5.800 22 127.600 

Sukzessionsfläche/Böschung 35.62. 7.300 15 109.500 

Grünlandstreifen/Brache 

entlang der Wege 
35.62 600 15 9.000 

Wege 60.20 500 1 500 

Summe  44.000  613.680 

Die Bestandsbewertung erbrachte für die Eingriffsfläche (ca. 4,4 ha) eine Wertsumme von 

insgesamt 607.500 Punkten.  

Aus den Rekultivierungsmaßnahmen resultiert ein Wert von 613.680 Punkten. 
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Tab. 6-4-2 Bilanzierung 

 

Vorher - Bestand 
Nachher - 

Rekultivierungsplanung Bilanz 

607.500 613.680 + 6.180 

 

Dies ergibt einen Kompensations-Überschuss von 6.180 Punkten. 

 

Der Eingriff in Natur und Landschaft kann demnach nach § 15 (2) Satz 2 durch das vor-

liegende Rekultivierungskonzept als auf der Eingriffsfläche ausgeglichen bezeichnet werden. 

 

6.5 Landschaftsbild/Erholung 

Das Landschaftsbild wird durch die oben beschriebene Rekultivierungsplanung in der 

Endausbauphase in großen Teilen wiederhergestellt. Es werden Hecken und Streuobstwiesen, 

Feldgehölze und Grasstreifen sowie Obstbaumreihen angelegt, die durch ihre Vielfalt und die 

landschaftstypische Ausprägung ein hohes Maß an Erholungsfunktion erhalten.  

Auch die für die Erholungseignung wichtigen Wegverbindungen sind wieder vorhanden, so 

dass die Erholungsnutzung wie ursprünglich weitergeführt werden kann. 

Das Belassen von Felswänden aus naturschutzfachlicher Notwendigkeit heraus stellt keine 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Erholungseignung dar. Es ist teilweise 

wiederhergestellt und landschaftsgerecht neu gestaltet und kann als Bereicherung für den 

Naturraum gesehen werden. 

Damit ist der Eingriff in das Landschaftsbild und die Erholungseignung gemäß § 15 

BNatSchG ausgeglichen.  

 

6.6 Kultur- und Sachgüter 

Da im Untersuchungsgebiet keine Kultur- und Sachgüter bekannt sind, wurde in den vorigen 

Kapiteln nicht darauf eingegangen. 

Kompensationsmaßnahmen sind deshalb für dieses Schutzgut nicht notwendig. 
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7. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 (1) BNatSchG 

7.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot; § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 

(Störungsverbot, § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG). 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Beschädigungs-

verbot, § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

§ 44 Absatz 5 BNatSchG sieht für bestimmte Fälle Ausnahmen vor (Legalausnahme): 

Für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 

Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 

Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten 

die Zugriffs- Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in 

Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

- das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann, 

- das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-

digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 

unvermeidbar sind 

 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/17.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/18.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/54.html
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- das Verbot des Beschädigens oder der Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.  

Im Einzelfall können gem. § 45 (7) BNatSchG Ausnahmen von den Verboten des § 44 

zugelassen werden 

- zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

- zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

- für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

- im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 

16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG 

sind zu beachten.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind also für Planungsvorhaben alle Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten Gegenstand der speziellen artenschutz-

rechtlichen Betrachtung. Für das Vorhabengebiet und dessen Umgebung wurden die in 

Kapitel 3.4.2.2 dieses LBP aufgeführten Arten bzw. Artengruppen als planungs- und 

prüfungsrelevant festgelegt. 

In Absprache mit der UNB wurde deshalb eine Untersuchung folgender Artengruppen bzw. 

Einzelarten mit Gebietsrelevanz durchgeführt: 

 Vögel 

 Fledermäuse 

 Reptilien  

 Amphibien 

 Hirschkäfer/Juchtenkäfer/Heldbock 

 Tagfalter/Widderchen 

 Heuschrecken 

 

Es ist methodisch möglich, Arten mit gleichen Lebensraumansprüchen und vergleichbarer 

Empfindlichkeit z.B. zu „ökologischen Gilden“ zusammenzufassen (z.B. „Gilde der Hecken-

brüter“).  
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Für die Tier- und Pflanzenarten der Anhänge IV der FFH-RL sowie die Vögel der VSchRL 

wird geprüft, ob die in § 44 (1) Nrn. 1 - 4 BNatSchG genannten Verbotstatbestände erfüllt 

sind.  

Die Ermittlung der Verbotstatbestände in der saP erfolgt unter Berücksichtigung der Vor-

kehrungen (Vermeidung, Minimierung und ggf. Ausgleichsmaßnahmen). Deshalb wird bei 

der Prüfung im Rahmen des Artenschutzrechtes auf die Vorschläge in der Rekultivierungs-

planung und damit die kompensatorischen Maßnahmen Bezug genommen. 

Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) 

entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist. Das Verweilen 

im derzeitigen Erhaltungszustand muss jeder Zeit gesichert sein. 

Besonders geschützte Pflanzenarten sind nicht vorhanden. 

Wegen der sich deutlich unterscheidenden Prüfsystematik und Rechtsfolgen muss die saP als 

eigenständiger Fachbeitrag neben dem LBP stehen. Die artenschutzrechtliche Prüfung findet 

durch die „Formblätter zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des Anhangs 

IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten nach § 44 und 45 BNatSchG (saP)“ (s. 

Anlagen) statt. 

 

7.2 Vögel 

Im Untersuchungsgebiet wurden 24 Vogelarten nachgewiesen. 3 Arten (Gartenrotschwanz, 

Goldammer und Klappergrasmücke) stehen auf der Vorwarnliste Baden-Württembergs.  

Entsprechend der Ausstattung des Geländes mit zahlreichen Feldhecken inmitten artenreicher, 

extensiv genutzter Wiesen ist die Arten- und Individuenzahl der Heckenbrüter hoch. Diese 

Arten werden für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur Gilde der „Heckenbrüter“ 

zusammengefasst. Dabei handelt es sich um 12 Arten, von denen einige allerdings auch in 

Wäldern brüten. Die zweite Gruppe von Brutvögeln wird als „Gilde der Waldbrüter“ 

eingestuft und ebenfalls in Formblättern abgehandelt. 

Heckenbrüter: Buchfink, Dorn-, Garten-, Klapper- und Mönchs-Grasmücke, Rotkehlchen, 

Zilpzalp, Amsel, Heckenbraunelle, Goldammer, Star und Neuntöter (Art des Anhangs I der 

VSchRL).  

Die Mönchsgrasmücke ist auch im Wald anzutreffen. 

Der Neuntöter lebt in den Hecken-Komplexen des Untersuchungsgebietes und nutzt auch die 

Hecken auf der Erweiterungsfläche. Die Hecken, in denen der Neuntöter beobachtet werden 

konnte, wurden im Januar 2014 teilweise gerodet. Zu diesem Zeitpunkt war der Neuntöter als 

Zugvogel nicht vor Ort, sodass er sich nach seiner Ankunft im Frühjahr neue, unbesetzte 

Fortpflanzungs- und Aufzuchtstätten suchen konnte. Inzwischen sind die Hecken adäquat 

ausgeglichen worden. Aktuell konnte der Neuntöter 2017 in den Hecken der Erweiterungs-

fläche auch wieder nachgewiesen werden. 

Die Gehölze, in denen die genannten Heckenbrüter brüten, müssen zur Baufeldräumung 

gerodet werden. Dabei könnten Individuen getötet oder verletzt werden. 
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Die Verletzung und/oder Tötung von Individuen kann vermieden werden, wenn die Gehölze 

außerhalb der Brutzeit im Winter gerodet werden. Somit wird der Verbotstatbestand der 

Tötung und Verletzung nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht einschlägig. 

Auch der Verbotstatbestand der Störung zu sensiblen Zeiten gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

wird für die Heckenbrüter nicht einschlägig. 

Die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gemäß § 

44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist für diese Arten ebenfalls nicht einschlägig. Es werden zeitnah 

(siehe Kap. 6.4.3) umfangreiche Feldhecken und Feldgehölze sowie Magerwiesen mittlerer 

Standorte angelegt, sodass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

bleibt. 

Somit kann für die Heckenbrüter nach derzeitigem Kenntnisstand die Erfüllung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nrn. 1-3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

Waldbrüter: Amsel, Blaumeise, Buntspecht, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, 

Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel, Sommergoldhähnchen und Zilpzalp. 

Die Waldabschnitte, in denen die genannten Waldbrüter leben, müssen zur Baufeldräumung 

nach Beendigung der Abbaustufe 4 gerodet werden. Dabei könnten Individuen getötet oder 

verletzt werden. 

Die Verletzung und/oder Tötung von Individuen kann vermieden werden, wenn die Gehölze 

außerhalb der Brutzeit im Winter gerodet werden. Somit wird der Verbotstatbestand der 

Tötung und Verletzung nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG nicht einschlägig. 

Auch der Verbotstatbestand der Störung zu sensiblen Zeiten gemäß § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 

wird für die Waldbrüter nicht einschlägig. 

Die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gemäß § 

44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist für diese Arten ebenfalls nicht einschlägig. Vor Inanspruchnahme 

der Waldabschnitte wird der Waldumwandlungsantrag gestellt, bei dem der flächengleiche 

Ausgleich rechtzeitig beantragt und anschließend umgesetzt wird. 

Somit kann für die Waldbrüter nach derzeitigem Kenntnisstand die Erfüllung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nrn. 1-3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

Die Bachstelze wurde auf den Wegen und Straßen des Untersuchungsgebietes beobachtet. Sie 

gehört keiner der beiden Gilden an, sondern brütet gerne an Wasser und nahe an mensch-

lichen Siedlungen. Sie besiedelt die offene Kulturlandschaft. 

Für die Bachstelze (nicht gefährdet) stellt das Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung 

dar. Steinbrüche sind sogar als einer der Verbreitungsschwerpunkte der Art zu nennen.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich nicht. Für diese Art wurde 

kein Formblatt ausgefüllt. 

Es treten keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 BNatSchG ein. 
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7.3 Fledermäuse 

Da alle im Gebiet vorkommenden bzw. zu erwartenden Fledermausarten national streng 

geschützt sind, werden sie als eingriffsrelevant und potentiell von den Verbotstatbeständen 

des § 44 BNatSchG im Rahmen des Eingriffes berührt angesehen. Entsprechend wird der 

Eingriff im Hinblick auf diese Verbotstatbestände näher betrachtet und Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen können die 

Auswirkungen des Eingriffs soweit reduziert bzw. kompensiert werden, dass die Konflikte 

mit den Verbotstatbeständen des Artenschutzrechts aufgelöst werden. Bei Umsetzung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen bleibt die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt und es ist keine 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der betroffenen 

Fledermausarten zu erwarten. Somit kann unter Berücksichtigung der hier aufgeführten 

Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen, aus Sicht des Fledermausschutzes der geplante 

Steinbruchbetrieb artenschutzrechtlich unbedenklich durchgeführt werden. 

Das eigentliche Eingriffsgebiet berührt randlich Heckenzüge und Streuobstbereiche, erstreckt 

sich jedoch größtenteils auf weniger wertvollen Flächen (Ackerbereiche, Wiesenflächen). 

Durch den Betrieb des Steinbruches gehen dennoch teilweise wertvolle Jagdlebens-

raumelemente verloren. Um eine Beeinträchtigung der betroffenen Populationen durch den 

Verlust von Jagdgebieten bzw. durch eine reduzierte Insektenverfügbarkeit im Hinblick auf 

das Schädigungsverbot (Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild lebenden Tieren oder 

ihrer Entwicklungsformen; bei Fledermäusen auch Jagdlebensräume) auszuschließen, sind 

Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Diese dürften jedoch relativ unproblematisch auf 

angrenzenden Flächen entsprechend der Vorschläge von 2009 (Neupflanzung Streuobst-

wiesen, Ersatz Heckenzüge) ausgleichbar sein. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass durch 

den Steinbruchbetrieb attraktive neue Jagdlebensräume für Fledermäuse entstehen: magere 

Ruderalflächen und Sukzessionsaufwuchs in Randbereichen stellen Entwicklungshabitate für 

Insekten und damit attraktive Jagdlebensräume dar. Gerade das Graue Langohr sucht 

bevorzugt aufgelassene Steinbrüche, offene Felswände oder magere Verfüllungsbereiche von 

Steinbrüchen zur Jagd auf. Entsprechend werden zusammenfassend die geplanten Eingriffe 

als ausgleichbar (Hecken, Streuobst) bzw. durch die mit dem Betrieb verbundene Neu-

schaffung von Jagdlebensräumen kompensierbar (Wiesenflächen, Ackerflächen) angesehen. 

Um eine Unterbrechung von Flugrouten durch den Steinbruchbetrieb auszuschließen, wird in 

Ergänzung zu den Ergebnissen aus 2009 vorgeschlagen, die Grenzbereiche des Abbaus 

entlang der Umzäunung mit Hecken zu bepflanzen bzw. Heckenaufwuchs zuzulassen. Damit 

kann die Außengrenze als Leitlinie von Fledermäusen genutzt werden. Dies ist im 

Rekultivierungskonzept vorgesehen. 

Um den Wegfall potentieller Quartiere zu kompensieren (aktuell acht potentielle Quartiere bei 

erfolgter Kontrolle im April 2017 und fehlendem Nachweis von Tieren und Spuren) wird das 

Aufhängen von 40 Fledermauskästen (Ausgleichsfaktor 1:5) auf angrenzenden Streuobst-

wiesen vorgeschlagen. Dabei sollten 30 Rundkästen und 10 Flachkästen ausgebracht werden.  
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Dies kann im Vorgriff unmittelbar nach der Genehmigung der Steinbruch-Erweiterung 

geschehen. Da eine Nutzung der Quartiere nicht nachgewiesen ist, ist dies eine mehr oder 

weniger freiwillige Maßnahme des Antragstellers. 

Auswirkungen, die im Hinblick auf das Tötungs- und Verletzungsverbot (signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das Vorhaben 

betroffenen Arten z.B. durch mittelbare betriebsbedingte Auswirkungen, z.B. ein erhöhtes 

Kollisionsrisiko) relevant sind, werden ausreichend durch die bereits 2009 formulierte 

Maßnahme von Gehölzrodungen ausschließlich im Winter abgedeckt. Die vorhandenen 

Baumhöhlen sind für eine Überwinterung nicht geeignet. 

Auswirkungen die im Hinblick auf das Störungsverbot (erhebliches Stören von Tieren 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten) 

wirksam sein könnten, sind nicht zu erwarten. 

Eine detaillierte Bewertung des Fachgutachters zu den drei sicher nachgewiesenen 

Fledermaus-Arten des Untersuchungsgebiets ist der folgenden Tabelle 3-4-10 zu entnehmen.  

Bei der Zwerg- und Bartfledermaus sowie dem Abendsegler kommt es durch die geplanten 

Eingriffe zu keiner erheblichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population. Durch das Roden des Sukzessions-Waldes und der Gehölzsäume gehen 

potentielle Ruhe- bzw. Fortpflanzungsstätte von Fledermäusen verloren. Allerdings konnte 

bei der Begehung keine aktuelle Nutzung dieser Strukturen durch Fledermäuse nachgewiesen 

werden. Die ökologische Funktion des Gebietes für die lokale Population bleibt nach der 

Entfernung der Bäume weiterhin erhalten.  

Eine Tötung oder Verletzung von Tieren kann umgangen werden, indem die Bäume in den 

Wintermonaten gefällt werden: Da die Bäume eine zu geringe Wandstärke für eine frostfreie 

Überwinterung aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass keine Winternutzung 

erfolgt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 BNatSchG 

nicht erfüllt. 



Steinbrucherweiterung Ersingen – Fledermäuse Isabel Dietz Seite 95 

Bevollmächtigter:  M. Beck   Büro: Rankestr. 6,  76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 / 37 47 23   Fax.: 0721 / 3 52 49 81

e-mail:  Beck-und-Partner-Karlsruhe@t-online.de  Bankverbindung: Sparkasse Karlsruhe  Konto 10 087 880  BLZ 660 501 01  

IBAN DE 43 6605 0101 0010 0878 80 SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

Tabelle 7-2-1: Liste der im Untersuchungsgebiet sicher nachgewiesenen Fledermausarten und die Bewertung der Beeinträchtigungen (Stand: April 

2017). 

Fledermausart 

Erhebliche Störung zu 

bestimmten Zeiten 

(Verschlechterung des 

Erhaltungszustands) 

(§44 Abs. 1 Nr. 2)

Entnahme/Beschädigung/ 

Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten 

(§44 Abs. 1 Nr. 3)

Ökologische 

Funktion wird 

weiterhin erfüllt 

(§ 44 Abs. 5

Satz 2)

Tötung, 

Verletzung, 

Entnahme oder 

Fang 

(§44 Abs. 1 Nr. 1)

Zerstörung nicht ersetzbarer Biotope für Tiere 

der streng geschützten Arten nur aus 

zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 

(§19(3) Satz 2 BNatSchG

und §21(4) Satz 2 NatSchG) 
Maßstab: 

lokale Population 

Maßstab: 

Individuum 

Maßstab: 

lokale Population 

Maßstab: 

Individuum 

Jagdgebiet 

Nahrungshabitat 

Transfergebiet 

Transferstrecke 
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Bart-

fledermaus 

Myotis 

mystacinus 

NEIN 

Keine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes 

JA* 

Zerstörung von 

potentiellen 

Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten. 

Bei Fällung der 

Bäume im Winter, kein 

Verbotstatbestand 

JA 

JA*; 

kann durch eine 

Fällung der Bäume 

im Winter umgangen 

werden 

NEIN 

Keine Zerstörung 

nicht ersetzbarer 

Biotope 

NEIN 

Keine 

Transfer-

strecken 

vorgefunden 

Abendsegler 

Nyctalus 

noctula 

NEIN 
JA* 

JA NEIN NEIN 

Zwerg-

fledermaus 

Pipistrellus 

pipistrellus 

NEIN 
JA* 

JA NEIN NEIN 

Erläuterung: JA* = es wurde keine Quartiernutzung gezeigt. Sie kann allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. Alle Arten könnten die potentiellen 

Quartiere als Ruhestätte, aufgrund der für die betroffenen Arten jedoch ungeeigneten Quartierstruktur nicht jedoch als Fortpflanzungsstätte 

nutzen.
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7.4 Reptilien und Amphibien 

Im erweiterten Untersuchungsgebiet wurde im Untersuchungszeitraum von der Klasse der 

Reptilien nur die Zauneidechse (Lacerta agilis) nachgewiesen. 

Amphibien wurde nicht nachgewiesen. 

Für die Zauneidechse ergeben sich die folgenden Aussagen zu den Verbotstatbeständen. 

In der geplanten Erweiterungsfläche wurden keine Zauneidechsen nachgewiesen (s. Abb. 3-7 in 

diesem LBP). Die Nachweise an der Zufahrt zum Steinbruch konnten im Jahr 2017 auch nach 

dem Bau der neuen Zufahrtsstraße nachgewiesen werden. 

Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 BNatSchG erfüllt. 

7.5 Tagfalter/Widderchen 

Von den insgesamt 16 nachgewiesenen Tagfalter- und Widderchen-Arten ist keine Art streng 

geschützt oder Art des Anhang IV der FFH-RL; sechs Arten sind national besonders geschützt. 

Für diese Arten gilt § 44 (5) Satz 5 BNatSchG:  

„Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 

Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote vor.“ 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 (1) BNatSchG ist also für diese Arten 

nicht durchzuführen. 

Die Vorkommen dieser Arten sind in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Fünf der 

besonders geschützten Arten sind Bewohner der Wiesen und Hochstaudenfluren, die in hohem 

Maße in der Rekultivierungsplanung berücksichtigt werden, z.B. als Wiesen und 

Grünlandstreifen entlang der Wege.  

Die sechste Art, der Kaisermantel, lebt an den Waldsäumen der „Springenhalde“.  

Erhebliche Beeinträchtigungen dieser Arten werden durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 

im Rekultivierungskonzept kompensiert. 

7.6 Heuschrecken 

Von den insgesamt 9 nachgewiesenen Heuschrecken-Arten ist nur das Weinhähnchen, national 

besonders geschützt. Für diese Art gilt § 44 (5) Satz 5 BNatSchG (s.o.).  

Das Vorkommen dieser Art ist in der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Das Weinhähnchen 

kommt auf den Ackerbrachen mit Hochstaudenfluren auf der genehmigten Abbaufläche vor. In 

der Rekultivierungsplanung sind wegbegleitende Grünstreifen in Form von Brachen vorgesehen, 

die diesen Lebensraumansprüchen entsprechen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen dieser Art werden durch die beschriebenen Ausgleichsmaß-

nahmen im Rekultivierungskonzept kompensiert. 
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